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D i e D o k u m e n t a t i o n enthält nach Sachgebieten geordnet 
eine möglichst vollständige Z u s a m m e n s t e l l u n g der Pr imär
q u e l l e n z u m T h e m a Abrüstung u n d Rüstungsbeschränkung: 
V e r t r ä g e , K o n v e n t i o n e n , P r o t o k o l l e , aber auch einseitige 
Erk lärungen , Abrüstungsvorschläge u n d Entschl ießungen 
der U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g . 

• D i e insgesamt 769 D o k u m e n t e umfassen den Z e i t r a u m 
von 1 5 4 4 - 1 9 7 9 . 

D i e Studie , i m R a h m e n eines mehr jähr igen Forschungspro
jekts am I n s t i t u t für In ternat iona les Recht an der U n i v e r s i 
tät K i e l ents tanden, ist in 12 A b s c h n i t t e gegl iedert . E infüh
rende T e x t e zu j e d e m A b s c h n i t t e rmögl ichen eine E i n o r d 
n u n g der D o k u m e n t e u n d zeigen B e z ü g e zu anderen B e r e i 
chen auf; g le ichzei t ig w i r d der historische K o n t e x t heraus
gearbeitet . 
E ine ausführliche E i n l e i t u n g des Herausgebers d ient als 
Einführung in die Prob leme i n t e r n a t i o n a l e r Rüstungssteue
r u n g u n d Kriegsverhütung. 

D i e e inzelnen D o k u m e n t e s ind sorgfältig e d i e r t : 
- grundlegende D a t e n und F a k t e n w e r d e n als Einführung 

d e m T e x t der D o k u m e n t e vorangeste l l t ; 

- e in umfangre icher Fußnotenappara t weist die wicht igste 
Sekundärl i teratur nach u n d gibt n o t w e n d i g e Er läuterun
gen u n d Q u e l l e n a n g a b e n ; 

- alle D o k u m e n t e w e r d e n in deutscher Sprache veröffent
l i cht , zahlreiche Texte s ind a u f g r u n d eigens angefer t igter 
Übersetzungen erstmals in dieser Fassung zugänglich; 

- die D o k u m e n t a t i o n ist w e l t w e i t angelegt; 
- eine f o r t l a u f e n d e N u m e r i e r u n g u n d viele Querverweise 

er le ichtern d e m Leser die O r i e n t i e r u n g . 
• Z u m ersten M a l liegt ein verläßl iches Nachschlagewerk 

vor , das j e d e m , der sich m i t Fragen der Rüstungskon
t ro l l e beschäft igt , die n o t w e n d i g e n I n f o r m a t i o n e n z u 
gänglich macht . 
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A u s der E i n l e i t u n g des Herausgebers : 
D i e vor l iegende D o k u m e n t a t i o n über die B e m ü h u n g e n von 
Rüstungsbeschränkung u n d Abrüstung in m e h r e r e n Jahr
h u n d e r t e n ist in w e i t e n T e i l e n der d e p r i m i e r e n d e Nachweis 
gescheiterter F r i e d e n s p o l i t i k . Sie zeigt aber auch d e u t l i c h , 
wie die Staatenwelt in e i n e m l a n g w i e r i g e n L e r n p r o z e ß E i n 
sichten nicht n u r in die N o t w e n d i g k e i t der Schaf fung v o n 
Mögl ichkei ten ra t iona ler , f r i e d l i c h e r K o n f l i k t a u s t r a g u n g , 
sondern auch in die N a t u r der dazu e r f o r d e r l i c h e n B e d i n 
gungen g e w o n n e n hat . Überb l i ck t m a n den w e i t e n W e g , der 
v o m f re ien Kriegsführungsrecht bis z u m G e w a l t v e r b o t , v o n 
ersten, u n d i f f e r e n z i e r t e n q u a n t i t a t i v e n Rüstungsbeschrän
kungen zu k o m p l e x e n poli t isch-mil i tärischen V e r h a n d 
lungstechniken u n d Vere inbarungsges ta l tungen in diesem 
Bere ich zurückgelegt w o r d e n ist, so d a r f m i t al ler V o r s i c h t 
d o c h w o h l d a v o n gesprochen w e r d e n , daß der Menschhei t 
zumindest die Chance gegeben ist, die anstehenden P r o 
b leme unter der Z i e l v o r s t e l l u n g a b n e h m e n d e r G e w a l t u n d 
z u n e h m e n d e r G e r e c h t i g k e i t lösen z-u k ö n n e n . D i e hier d o 
k u m e n t i e r t e Staatenpraxis i m B e r e i c h v o n Rüs tungsbe
schränkung u n d Abrüstung ist insowei t n icht n u r Nachweis 
menschl ichen Versagens, sondern auch A u s d r u c k p r i n z i 
pie l ler Lernfähigkei t des Me nsche n . 
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M a n f r e d N o w a k 

CCPR-Kommentar 
Kommentar zum UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
und zum Fakultativprotokoll 
Erste vollständige Kommentierung. Praxis des UNO-Ausschusses für Menschenrechte bis Ende 1988 berücksichtigt 

ca. 600 S e i t e n , h a r d c o v e r • I S B N 3 -88357-077-X • Subskriptionspreis bis 30 . 4 . 1989: D M 1 5 2 , - • d a n a c h D M 188 , -

• Die Bedeutung des Paktes 
Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
wurde gemeinsam mit dem Internationlen Pakt über wirtschaft
liche, soziale und kulturelle Rechte am 16. Dezember 1966 von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen, 
ist am 23. März 1976 völkerrechtlich in Kraft getreten, wurde 
seither von knapp 90 Staaten aus allen Teilen und politischen Sy
stemen der Welt ratifiziert, und gilt heute als das wichtigste In
strument zum Schutz der Menschenrechte im Rahmen der Ver
einten Nationen. Seine praktische Bedeutung ist mit jener der 
Europäischen oder Inter-Amerikanischen Menschenrechtskon
vention vergleichbar. 

• Der Menschenrechtsausschuß 
M i t der internationalen Durchsetzung des Paktes wurde ein un
abhängiges 18 köpfiges Expertenorgan, der UNO-Ausschuß für 
Menschenrechte, betraut. In seiner 12-jährigen Praxis hat der 
Ausschuß in einem öffentlichen und kontradiktorischen Verfah
ren mehr als 100 Berichte der Vertragsstaaten geprüft und über 
knapp 300 Individualbeschwerden entschieden. In sogenannten 
„Allgemeinen Bemerkungen" veröffentlicht er seine Auffas
sung zur Interpretation der einzelnen Bestimmungen des Pak
tes. 

• Die Individualbeschwerde 
Knapp 50 Staaten, darunter die Mehrheit der Europaratsstaa
ten, haben das Fakultativprotokoll ratifiziert und damit die 
Kompetenz des Ausschusses anerkannt, über Individualbe
schwerden ihrer Rechtsunterworfenen zu entscheiden. Das Ver
fahren ist mit jenem aufgrund der Europäischen Menschen
rechtskonvention vergleichbar, doch enthält der Pakt einige 
Rechte, die in der Europäischen Konvention nicht enthalten 
sind (z. B. das Selbstbestimmungsrecht, Rechte der Angehöri
gen von Minderheiten, die gleiche Ämterzugänglichkeit oder 
das Recht Fremder, nicht willkürlich des Landes verwiesen zu 
werden). Auch wenn die Entscheidungen des Ausschusses völ
kerrechtlich nicht dieselbe Bindungswirkung wie jene des Euro
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte entfalten, so kommt 
ihnen dennoch eine große moralische und praktisch-politische 
Bedeutung zu. In einer beachtlichen Zahl von Fällen, insbeson
dere gegen Uruguay, Zaire, Kolumbien und Madagaskar, stellte 
der Ausschuß massive Verletzungen der Rechte auf Leben, per
sönliche Freiheit, physische Integrität, fair tr ial , Meinungsfrei
heit, politische Partizipation und ähnliche Rechte fest. Zum Teil 
erkannte er auch, daß Staaten wie Kanada oder die Niederlande 
einzelne Rechte des Paktes verletzt hatten. Kürzlich hat Ungarn 
als erster osteuropäischer Staat die Individualbeschwerde aner
kannt. Von den deutschsprachigen Staaten hat bisher nur Öster
reich das Fakultativprotokoll ratifiziert, doch ist zu erwarten, 
daß auch die übrigen deutschsprachigen Staaten diesem Beispiel 
in absehbarer Zeit folgen werden. 

• Praxisorientierte Kommentierung 
Der CCPR-Kommentar erläutert alle materiell-, organisations-
und verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Paktes auf der 
Grundlage der travaux preparatoires, der Rechtsprechung des 
Ausschusses und der einschlägigen völkerrechtlichen Literatur. 
Die Kommentierung jedes einzelnen Artikels enthält eine Dar
stellung seiner Entstehungsgeschichte in den verschiedenen Or
ganen der Vereinten Nationen (insbesondere in der Menschen
rechtskommission und im Dritten Ausschuß der Generalver
sammlung), eine Textanalyse samt vergleichenden Hinweisen 
auf andere internationale Menschenrechtsinstrumente (insbe
sondere die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie 
die Europäische und Inter-Amerikanische Menschenrechtskon
vention), eine umfassende systematische Darstellung der ge
samten bisherigen Rechtsprechung und die Behandlung von In
terpretationsproblemen auf der Grundlage dieser Rechtspre
chung, der Entstehungsgeschichte und der einschlägigen Litera
tur. Wo dies angebracht erscheint, wird auf die entsprechende 
Judikatur der Europäischen und Inter-Amerikanischen Instan
zen hingewiesen. 

• Form und Methode 
Die systematische Gliederung nach Artikeln des Paktes und zu
sätzliche Aufgliederung nach Randnummern (nach dem Muster 
des EMRK-Kommentars von Frowein/Peukert). die praxis
orientierte Kommentierung. statistische Übersichten sowie ein 
umfangreiches Stichwortverzeichnis erleichtern dem Leser den 
Zugang zur Rechtsprechungspraxis und das Lösen von Ausle
gungsproblemen. 

• Texte 
Al le für den Praktiker wichtigen Texte sind, soweit wie möglich 
in deutscher Übersetzung, im Anhang enthalten: der Pakt und 
das Fakultativprotokoll , die Verfahrensordnung des Ausschus
ses, seine Allgemeinen Bemerkungen und generellen Verfah
rensentscheidungen, die von den Vertragsstaaten abgegebenen 
Vorbehalte und Erklärungen etc. Ein Dokumentenregister so
wie Tabellen aller Staatenberichte und Individualbeschwerden 
mit entsprechenden Verweisen auf die Fundstellen in der Euro
päischen Grundrechte-Zeitschrift ( E u G R Z ) und im Human 
Rights Law Journal (HRLJ) machen dieses Buch zu einem um
fassenden Nachschlagewerk. 

• Der Autor 
Dr . Manfred Nowak, L L . M . (Columbia University New Y o r k ) 
ist Universitätsdozent an der Universität Wien und Direktor des 
Niederländischen Menschenrechtsinstituts (SIM) an der U n i 
versität Utrecht. Er ist durch zahlreiche Publikationen im Be
reich der Grund- und Menschenrechte ausgewiesen und veröf
fentlich seit Jahren regelmäßige Berichte über die Rechtspre
chung des Ausschusses in der E u G R Z und im H R L J . 

H i e r m i t bestelle i ch  
: Name 
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Vorbeugende Diplomatie 
mittels der Vereinten Nationen 
Ein Bestandteil sowjetischen Neuen Denkens V I K T O R I S R A E L I A N 

Wie jeder weiß, spiegeln die Vereinten Nationen das gegenwärti
ge internationale Leben i n seiner gesamten Breite wider. Die 
vielgestaltigen Aktivitäten der Weltorganisation lassen sich i h 
rem Wesen nach nicht erfassen, ohne daß m a n die ihnen zugrun
deliegenden weltpol i t ischen Strömungen klar erkennt. M i t t e 
der achtziger Jahre erreichte die politische Rivalität zwischen 
Ost und West bekanntermaßen ihren Höhepunkt. Das Wettrü
sten k a m mehr und mehr i n Schwung u n d w i r k t e sich dabei i m 
mer nachteiliger auf die wirtschaft l iche u n d soziale Entwick
lung der Menschheit aus. Verschiedene Regionalkonfl ikte t r u 
gen zur weiteren Verschärfung der Gegensätze zwischen den 
hauptsächlichen militärisch-politischen Bündnissen bei. Z u 
nehmend schrumpften die Möglichkeiten, akute Weltprobleme 
— Umweltfragen, neue internationale Wirtschaftsordnung, 
Hunger, A r m u t - anzugehen. Kurz gesagt, die Menschheit stand 
vor der Wahl, die poli t ischen Spannungen weiter eskalieren zu 
lassen oder aber zu versuchen, diesen bedrohlichen Tendenzen 
ein Ende zu bereiten. 
1985 verkündete die Sowjetunion ihre Pol i t ik der wir tschaf t l i 
chen u n d gesellschaftlichen Umgestaltung (Perestroika), die 
nicht nur Änderungen von grundsätzlicher Bedeutung i n der So
wje tun ion selbst vorsieht, sondern auch neue Ansätze hinsicht
l i c h der internationalen Belange enthält. Die Reaktionen der 
Welt - auch die der westlichen Länder - auf diese eng m i t dem 
Namen M i c h a i l Gorbatschow verbundene Pol i t ik waren i n 
überwältigendem Maße positiv. Zugleich häuften sich die A n 
zeichen dafür, daß man i n Washington u n d i n den westeuropäi
schen Hauptstädten die Gefahren einer weiteren Eskalation der 
Spannungen erkannte und daß der von einigen westlichen Re
gierungen betriebene antisowjetische Konfrontationskurs zu
nehmend unpopulär wurde. 

U M G E S T A L T U N G 

D E R I N T E R N A T I O N A L E N B E Z I E H U N G E N 

Das Wechselspiel dieser beiden Faktoren führte i n den vergange
nen zwei, drei Jahren zu einer bemerkenswerten Verbesserung 
des internationalen Kl imas: Die Ost-West-Gipfeltreffen wur
den wieder aufgenommen; die fünf Begegnungen zwischen M i 
chail Gorbatschow und Ronald Reagan setzten Zeichen. So
w o h l auf bilateraler als auch auf mult i lateraler Ebene konnten 
bedeutende Vereinbarungen getroffen werden, unter ihnen der 
sowjetisch-amerikanische Vertrag über die Abschaffung der 
Mittelstreckenwaffen (INF), 1 der zu Recht als historisch be
zeichnet w i r d . Z u d e m erzielten Moskau u n d Washington 
grundsätzliche Übereinstimmung über eine Halbierung der 
strategischen Offensivwaffen beider Seiten. I n Erfüllung des 
INF-Vertrages begann i m letzten Sommer vor den Augen der Öf
fent l ichkeit die Zerstörung sowjetischer u n d amerikanischer 
Raketen. Als eindeutig positive E n t w i c k l u n g kann auch die 
Wiederbelebung des gesamteuropäischen Verhandlungsprozes
ses angesehen werden, wovon unlängst der erfolgreiche Ab
schluß des Wiener Folgetreffens der Konferenz über Sicherheit 
u n d Zusammenarbeit i n Europa Zeugnis abgelegt hat. Die 1986 
auf der Stockholmer Konferenz über Vertrauens- u n d Sicher
heitsbildende Maßnahmen i n Europa erarbeiteten Kontrol lme
chanismen haben sich als w i r k u n g s v o l l erwiesen. U n d unter 
den Entwicklungen auf die Beendigung des neuen Kalten Krie
ges der achtziger Jahre h i n ragen insbesondere die Genfer Ver

einbarungen über eine politische Lösung des Afghanistan-Pro
blems heraus. Als weiterer bedeutender Schritt auf einem guten 
Wege gi l t der Waffenstillstand zwischen Iran u n d Irak. 
I n den jüngstvergangenen Jahren wurden fernerhin gewichtige 
Fortschritte bei den i m Rahmen der Genfer Abrüstungskonfe
renz durchgeführten mult i la tera len Gesprächen über ein welt 
weites Verbot der chemischen Waffen erzielt - Ergebnis des 
deutl ichen Wandels i n der sowjetischen H a l t u n g zu Verifika
t i o n und Kontrol len. M a n einigte sich weitgehend auf den Text 
der künftigen Konvention z u m C-Waffen-Verbot; Hoffnungen 
auf einen erfolgreichen Abschluß der Gespräche i n naher Z u 
k u n f t erscheinen begründet. Schließlich sollten w i r n icht die 
vielversprechenden Entwicklungen i m H i n b l i c k auf allen Sei
ten gerecht werdende Übereinkünfte zu solch schwer zu lösen
den internationalen Problemen wie etwa zur Lage i m Südlichen 
Afr ika , i n u n d u m Kamputschea oder i n Zypern übersehen. 
A l l diese positiven Schritte sind das Ergebnis der Bemühungen 
der internationalen Gemeinschaft als Ganzer; einige haben 
sich aus bilateralen Gesprächen ergeben, andere resultierten 
aus mult i la tera len Anstrengungen unter Inanspruchnahme des 
von den Vereinten Nationen zur Verfügung gestellten Instru
mentar iums. 
Der oben beschriebene Wandel i n der poli t ischen Weltlage be
dingte folgerichtig Änderungen i n der Tätigkeit u n d Herange
hensweise der Weltorganisation. 

F E I N D B I L D E R O B S O L E T 

Vor 45 Jahren, i m Oktober 1943, nahmen die Außenminister 
der Sowjetunion, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten 
i n der sowjetischen Hauptstadt die >Vier-Mächte-Erklärung 
über Allgemeine Sicherheit« an, die den Gründungsprozeß der 
Vereinten Nat ionen i n Gang setzte. Diese »Moskauer Erklä-
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rung- legte die wicht igsten Grundsätze der künftigen interna
tionalen Organisation fest. Weitere Zusammenkünfte i n Tehe
ran, Jalta, Washington (Dumbarton Oaks) u n d San Franzisko 
bahnten den Weg zu der verhältnismäßig raschen Fertigstellung 
des grundlegenden Dokuments der Weltorganisation — der 
Charta, die ihre Arbei t seit nunmehr über 40 Jahren regelt. Die 
Begründer der neuen Organisation betonten, daß ihre Effekt ivi 
tät i n erster Linie durch das enge Zusammenwirken der bedeu
tendsten Mächte der antifaschistischen Koal i t ion bes t immt 
werde. Diese Grundannahme spiegelt sich i m Wortlaut der 
Charta i n dem Erfordernis des Konsenses aller Ständigen M i t 
glieder des Sicherheitsrats wider. 
Dennoch verzeichneten die poli t ischen Beziehungen zwischen 
den ehemaligen Verbündeten i n der Nachkriegszeit eine stetige 
Verschlechterung, und es wurde nahezu unmöglich, die Verein
ten Nat ionen als das internationale Instrument zur Beilegung 
von Streitigkeiten u n d zur Konfliktprävention einzusetzen. 
Wurden i m Sicherheitsrat heikle Themen der internationalen 
Pol i t ik diskutiert , so zog dies unweigerl ich den Gebrauch des 
Vetos durch eines der Ständigen Mitgl ieder des Rates nach sich; 
regelmäßig fuhren sich die Debatten fest. Auf den Tagungen der 
UN-Generalversammlung herrschte die blanke Polemik vor. 
Ausgewiesene Kämpen derartiger Konfrontationsdiplomatie 
wie John Foster Dulles u n d Andrej Januarewitsch Wyschinsk i 2 

setzten hier die Maßstäbe; oft genug waren ihre Reden einem 
polit ischen Schaukampf nur zu ähnlich - jeder versuchte, den 
Gegner durch beißende Bemerkungen, das Anheften von Etiket
ten, selbst durch unverhüllte Grobheiten auszustechen. Statt 
Instrument der internationalen Zusammenarbeit zu sein, wur
de die Weltorganisation zur Walstatt des Streits der Ideologien. 
Viele Jahre lang habe i c h m i c h als Politikwissenschaftler wie 
auch später als D i p l o m a t m i t U N - T h e m e n zu befassen gehabt. 
Seit der 19. Generalversammlung i m Jahre 1964 nahm ich an so 
gut wie allen Tagungen dieses Gremiums te i l . Natürlich waren 
diese Jahre reich an persönlichen Eindrücken. Ich war Zeuge et
licher Erfolge der Organisation, wenn durch ihre Entscheidun
gen Streitigkeiten rascher beigelegt u n d Konf l ik te leichter ei
n e m Ende zugeführt werden konnten; ebenso war i c h Zeuge i h 
rer Mißerfolge, ihrer Unfähigkeit, wirksame Maßnahmen zu er
greifen zur Verhinderung von Aggressionsakten, zur Wiederher
stellung des Friedens oder zur Gewährleistung der Freiheit ei
nes jeden Volkes, seinen eigenen Entwicklungsweg zu wählen. 
M e i n stärkster Eindruck aber war der, daß i n der Geschichte der 
Vereinten Nat ionen zumeist die Bereitschaft zur Zusammenar
beit, zu Kompromiß u n d Konzession, überlagert wurde durch 
das Verlangen, dem Gegner poli t ischen Schaden zuzufügen, i h n 
m i t K r i t i k zu überhäufen u n d eigene Härte u n d Unnachgiebig-
kei t zur Schau zu stellen. I m m e r das »Feindbild- vor Augen, 
glaubten sich die Diskussionsteilnehmer dazu gezwungen, der 
anderen Seite gegenüber Feindschaft zu empfinden - w o m i t die 
weiteren Drehungen der Spirale der Spannungen garantiert wa
ren. 

Neuerdings aber weht ein frischer W i n d i n den Vereinten Natio
nen, u n d er bläst auch über das internationale Geschehen i n sei
ner Gesamtheit. Er führt ein neues Verständnis von der Rolle 
der Weltorganisation i n der heutigen Welt m i t sich. Bemühun
gen u m eine Revitalisierung der Organisation u n d u m die Stei
gerung der Effizienz ihrer Arbei t gab es i n der Vergangenheit zu-
hauf, doch die derzeitigen Diskussionen zu diesen Themen er
reichen ein nie dagewesenes Niveau. Zahlreiche Nichtregie
rungsorganisationen, Stiftungen, Forschungsinstitute, Pol i t i 
ker u n d Meinungsführer legen ihre Ansichten zu diesem The
ma dar. Der Standpunkt der Sowjetführung zur Rolle der Verein
ten Nat ionen i m nuklear-kosmischen Zeitalter wurde i n dem 
am 17. September 1987 i n >Prawda< u n d »Iswestija- veröffentlich
ten A r t i k e l M i c h a i l Gorbatschows »Realität und Garantien für 
eine sichere Welt- 3 vorgelegt. Er spiegelt das Neue Denken der 
Sowjetunion zu Fragen der W e l t p o l i t i k wider und unterstreicht 
die Notwendigkeit , die Vielschichtigkeit der Interessen der 

Staaten, die Priorität globaler Werte und die Bedeutung der ge
meinsamen Suche nach einem Ausgleich zwischen den ver
schiedenen gegensätzlichen, aber realen Interessen dieser Staa
ten zu akzeptieren. »»Die Idee des allumfassenden Systems der 
Sicherheit«, so der A r t i k e l , »»ist der erste Entwurf einer mögli
chen Neuordnung des Lebens i n unserem gemeinsamen Haus 
Erde.« I n den Vereinten Nationen müsse eine neue Gewichtung 
vorgenommen werden: konfrontationsanfällige Faktoren soll
ten ausgemerzt, die ideologische Rivalität durch substantiellen 
u n d konstrukt iven Dialog ersetzt, das »Feindbild- gegen das Bi ld 
von der Partnerschaft ausgetauscht werden. 
Der A r t i k e l M i c h a i l Gorbatschows enthält zahlreiche spezifi
sche Vorschläge zur Arbei t der Vereinten Nationen insgesamt, 
des Sicherheitsrats sowie der Generalversammlung samt ihren 
Nebenorganen. Die i n diesem A r t i k e l dargelegten Gedanken 
trafen auf starkes Interesse bei allen, denen das Schicksal der 
Vereinten Nationen angelegen ist, und dienten als eine Grund
lage der Diskussion über die Z u k u n f t der Organisation. I m Z u 
sammenhang m i t dieser Debatte möchte ich einige A n m e r k u n 
gen zu einem der Hauptaspekte der Tätigkeit der Vereinten Na
t ionen machen: zu ihrer vorbeugenden Dip lomat ie . 

K O N F L I K T P R Ä V E N T I O N U N A B D I N G B A R 

Demosthenes schrieb einmal, daß die wicht igsten Waffen eines 
Botschafters Worte und Gelegenheiten seien - letztere jedoch 
könnten niemals wiederkehren, wenn m a n sie e inmal verpaßt 
habe. I n der Tat hat die Erfahrung uns gelehrt, daß i m Verlauf der 
gesamten Geschichte der internationalen Beziehungen i m m e r 
wieder Chancen zur polit ischen Beilegung zwischenstaatlicher 
Streitfälle versäumt wurden. Unzählige Kriege entwickel ten 
sich aus dem Mißerfolg diplomatischer Bemühungen. 
Die Realität des nuklear-kosmischen Zeitalters zwingt z u m ra
dikalen Verzicht auf die alten militärisch-politischen Konzepte, 
auf die Anwendung militärischer M i t t e l bei internationalen 
Streitigkeiten. Die schwierige Aufgabe der Wahrung der inter
nationalen Sicherheit wie auch der Sicherheit jedes einzelnen 
Staates ist zu einem polit ischen Problem geworden, das auch 
nur m i t polit ischen M i t t e l n zu lösen ist. 
Kernstück des neuen polit ischen Denkens ist die Erkenntnis, 
daß zwischen Staaten und Staatengruppen auftretende Wider
sprüche, Streitfälle und Meinungsverschiedenheiten auf f r iedl i 
chem Wege zu bereinigen sind, daß internationalistische A n 
sichten u n d Ansätze über eigennützige und nationalistische ob
siegen müssen und daß die W e l t p o l i t i k auf e inem Ausgleich der 
Interessen gründen muß. Z u r Erreichung dieser Vorstellungen 
ist es unumgänglich, jede Gelegenheit einschließlich der ver
schiedenen Methoden u n d Instrumente der bilateralen wie 
auch der mult i la teralen Dip lomat ie unserer Ze i t zu ergreifen. 
N i e zuvor war die Welt Zeuge einer so großen Anhäufung k o m 
plexer regionaler oder globaler Probleme. Derart wicht ige Fra
gen wären vie l einfacher zu lösen, wenn m a n von der Position 
des Neuen Denkens ausginge, die Welt realistisch einschätzte 
und ein für allemal alle offenkundig obsolet gewordenen Poli t i 
ken, Vorstellungen und Stereotypen der Macht fallenließe. Das 
•gemeinsame Haus Erde- des neuen Jahrhunderts sollte auf neu
en Fundamenten gebaut sein. 
Von besonderer Bedeutung ist heute eine vorbeugende Dip loma
tie — was die poli t ischen Bemühungen bezeichnet, die Anwen
dung oder Androhung von Gewalt zur Lösung internationaler 
Streitigkeiten u n d eine Eskalation derartiger Dispute zu bewaff
neten Auseinandersetzungen zu verhindern. Eine Analyse der 
Entstehung aller sogenannten Regionalkriege i n der Nach
kriegszeit legt dar, daß i n den meisten Fällen die Möglichkeiten 
vorbeugender D i p l o m a t i e entweder nicht hinreichend ausge
schöpft oder überhaupt n icht i n Betracht gezogen worden wa
ren. I n der Regel zeigten die Konf l iktparte ien keinerlei Bereit
schaft, nach einer poli t ischen Regelung des Streitfalls zu su-
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Brennpunkte 1988 
Abrüstung: Abzug und Zerstörung 
von Mittelstreckenraketen. UdSSR 
kündigt Truppenabbau an 

1 USA/UdSSR: Gipfeltreffen^ 

BR Deutschland: SPD-Regierung 
in Schleswig-Holstein. Strauß t. 
Flugkatastrophen in Ramstein 
und Remscheid 

UNO: Nobelpreis 
für Friedenstruppen 

Weltraumfahrt: USA starten wieder 
Weltraumfähren. Erste Raumfähre 
der UdSSR. Israel startet Satelliten 

IDDR: Ausweisung von Dissidenten 
Gegensatz Kirche - Staat 

UdSSR: Gorbatschow Staats
oberhaupt. Blutige Unruhen im 
Kaukasus. Proteste im Baltikum. 
Erdbebenhilfe aus aller Welt 

Chile: Ausnahme 
zustand aufgehoben. 
Abstimmungsnieder-
läge Pinochets 

Argentinien: Militärrevolten 

chen. Von Anfang an nahmen sie extreme Positionen ein, die 
nicht nur die legi t imen Interessen der anderen Seite mißachte
ten, sondern dieser direkten Schaden zufügten. Jede der Streit
parteien sah i m jeweiligen Opponenten einen unversöhnlichen 
Feind. Die breite Palette moderner Propagandamethoden wurde 
eingesetzt, u m Feindschaft und nationalistische Leidenschaf
ten zu schüren. Unter solchen Bedingungen genügte ein einzi
ger Funke, u m die Flamme des Krieges zu entfachen. Die mei
sten regionalen Konf l ik te der Nachkriegszeit waren berüchtigt 
für ihre lange Dauer; sie währten oft mehrere Jahre, bis zu ei
nem Jahrzehnt, oder sogar noch länger (etwa der K o n f l i k t i m Na
hen Osten). Es waren blutige Auseinandersetzungen m i t einem 
Übermaß an Opfern unter der Zivilbevölkerung. I n einigen die
ser Kriege wurden chemische Waffen u n d best immte konven
tionelle Waffen, die unnötige Leiden verursachen oder unter
schiedslos w i r k e n , eingesetzt (wie Napalm oder Tölpelfallen). 
A l l diesen Szenarien regionaler Auseinandersetzungen war ge
mein, daß die Weltgemeinschaft gewöhnlich erst nach Aus
bruch des Konfl ikts , also unter Kriegsbedingungen, versuchte, 
eine politische Lösung für seine Ursachen zu f inden. Die f r iedl i 
che Beendigung eines Waffenganges, selbst eines von geringen 
Ausmaßen, aber war stets eine äußerst komplexe u n d mehrere 
Verhandlungsstufen erfordernde Angelegenheit. Es war schon 
nicht einfach, einen Waffenstillstand zu erreichen, geschweige 
denn, für al l die str i t t igen Punkte - zu denen die Verluste an 
Menschenleben und die Sachschäden i m Verlauf der Kämpfe 
noch h inzukamen - eine Lösung zu finden. U m es auf den 
Punkt zu bringen, die ärztliche Binsenwahrheit, nach der Vor
beugen besser ist als Hei len, erwies sich auch als für die interna
tionalen Beziehungen gültig. Für die Menschheit ist es l e tz t l i ch 
leichter u n d billiger, einen bewaffneten K o n f l i k t zu verhindern 
als eine nachträgliche friedliche Lösung herbeizuführen. 
I n der Vergangenheit machte man von der vorbeugenden D i p l o 
matie nur selten Gebrauch. Z u d e m wurde ihre Wirksamkei t 

häufig durch die Versuche der betroffenen Parteien, den Gang 
der diplomatischen Verhandlungen einseitig zu ihren Gunsten 
zu beeinflussen, gemindert. O b w o h l dringend notwendig, gab 
u n d gibt es keinen Automat ismus , wonach das Instrumenta
r i u m der vorbeugenden Dip lomat ie sofort zu Beginn des Prozes
ses der fr iedlichen Streitbeilegung greift. 
Für eine wirkungsvol le Ausnutzung der pol i t ischen M i t t e l der 
Streitbeilegung sind best immte Voraussetzungen vonnöten, de
ren wichtigste die allseitige Erkenntnis von der Verflechtung 
und Interdependenz der heutigen Welt ist. Diese neue Qualität 
der internationalen Beziehungen entwickelte sich aus der Inter-
nationalisierung des Wirtschaftsverkehrs, dem universellen 
Charakter der wissenschaftlich-technischen Revolution, der 
neuen Rolle u n d Bedeutung der Kommunikat ions - u n d Infor
mationsmedien, dem Zustand der Ressourcen unserer Erde, 
den allgemeinen U m w e l t r i s i k e n u n d einigen weiteren sozialen, 
polit ischen, humanitären u n d wirtschaft l ichen Problemen von 
wel twei ter Bedeutung. 

U M F A S S E N D E S 

S I C H E R H E I T S S Y S T E M E R F O R D E R L I C H 

A u c h das Verständnis von 'globaler Sicherheit« trägt zu dieser 
quali tat iven Besonderheit der heutigen Weltlage bei. Wie M a u 
rice Bertrand vertreten auch einige andere Autoren die Auffas
sung, daß die Sicherheit der Staaten des weltpol i t ischen Südens 
sich von der des Nordens »gänzlich unterscheidet«. Auch wenn 
man dieser Aussage nicht völlig beipfl ichten kann, sollte m a n 
doch anerkennen, daß die Sicherheit jedes einzelnen Staates 
und jeder Staatengruppe ihre eigenen Besonderheiten aufweist, 
die durch wirtschaft l iche, geographische, historische u n d eini
ge weitere Faktoren determiniert werden. Aus diesem Grunde 
hat die Sowjetunion den Vorschlag, e in -Umfassendes System 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit- zu erarbei-
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ten, auf den Tisch gebracht. 4 Der Weg zu diesem Umfassenden 
Sicherheitssystem sollte auf allen Feldern gleichermaßen be
schritten werden - i m militärischen, polit ischen, wir tschaf t l i 
chen, humanitären und ökologischen Bereich - , und ohne daß 
durch alle möglichen Junktime und Vorbedingungen künstli
che Barrieren aufgerichtet werden. 
Bei der Ausarbeitung von Maßnahmen der vorbeugenden D i p l o 
matie sollte man sich durch einen Grundgedanken lei ten las
sen, der bedauerlicherweise noch n icht jedermann begreiflich 
ist: daß nämlich die eigene Sicherheit niemals auf Kosten oder 
z u m Schaden der Sicherheit anderer gestärkt werden darf. Wäh
rend i n den dreißiger Jahren das damalige System der k o l l e k t i 
ven Sicherheit i n Europa, für das die Sowjetunion leidenschaft
l i c h eingetreten ist,, eine der wichtigsten Schranken gegenüber 
der faschistischen Aggression darstellte, kann der Frieden heut
zutage nur durch die gemeinsame Anstrengung aller Staaten 
bewahrt werden. Mehr denn je ist die Welt heutzutage unte i l 
bar. 
U m das Wesen der gegenwärtigen internationalen Beziehungen 
zu erfassen u n d auch ihre Schwachstellen erfolgreich angehen 
zu können, erscheint es n icht minder w i c h t i g , das Auftreten 
von Dutzenden neuer Staaten (die zuvor der unverhüllten Plün
derung seitens einer Handvol l imperialistischer Mächte ausge
setzt gewesen waren) i n der Weltarena stärker miteinzubezie-
hen. Ein verläßliches System der internationalen Sicherheit 
kann n icht von ledigl ich e inem oder zwei Staaten geschaffen 
werden. Jedes Volk hat schließlich seine eigenen Ansichten, 
Probleme und Interessen. Sicherheit für das gesamte gemeinsa
me Haus kann daher n icht ohne gebührende u n d umfassende 
Berücksichtigung dieser Eigenheiten geschaffen werden. Unse
re Welt ist vielschichtig und sollte daher nicht i m Lichte der so
wjetisch-amerikanischen Beziehungen gesehen werden, son
dern m i t Verständnis, m i t Respekt u n d m i t der angemessenen 
Achtung vor den Besonderheiten, den Tradit ionen u n d der Ge
schichte eines jeden Volkes dieser Erde. Solcher Pluralismus ist 
zugleich ein Zeichen der Zei t . 

Pluralismus heißt jedoch nicht , daß alle Staaten ein gleiches 
Maß an Verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit tragen; ihre Rolle i n den interna
tionalen Angelegenheiten w i r d durch objektive Faktoren be
s t i m m t . Jedes Land leistet seinen eigenen Beitrag z u m vielge
staltigen Leben i n der Weltgemeinschaft. Wir müssen i m Auge 
behalten, daß die universelle Sicherheit ohne diesen Beitrag zu 
zerbrechen droht. 
Wenn w i r über die Anzeichen eines heraufziehenden Konf l ikts 
sprechen, drängen sich wiederum Vergleiche m i t der M e d i z i n 
auf. Eine ihrer Regeln besagt, daß eine Krankheit u m so leichter 
u n d wirksamer zu behandeln ist, je früher ihre Symptome er
kannt werden. Je eher also konfliktträchtige Sachverhalte aufge
deckt werden, u m so leichter u n d weniger schmerzhaft findet 
sich eine für alle Seiten annehmbare Lösung. Die Früherken
nung der tatsächlichen Ursachen potentieller Konf l ik te gehört 
daher zu den Hauptaufgaben der vorbeugenden Diplomat ie . 
Dies ist n icht so schwierig, wenn eine der Streitparteien sich äu
ßert oder alle Beteiligten Erklärungen zu den drohenden Aus
einandersetzungen abgeben. Es sollte aber auch nicht ausge
schlossen werden, daß die In i t ia t ive i n einer derartigen Angele
genheit von einem dri t ten, n icht direkt betroffenen Staat ergrif
fen w i r d . 

Was aber ist zu t u n , wenn die Weltgemeinschaft n icht rechtzei
t i g über eine explosive E n t w i c k l u n g informier t wird? Wer muß 
eine solche Situation - auch wenn sie die Interessen von nur 
zwei Staaten tangiert - identif izieren, u n d wie kann das gesche
hen? Soll präventive Diplomat ie w i r k l i c h funkt ionieren, so 
scheint es unabdingbar, ein ständiges Organ zur Beobachtung 
potent ie l l gefährlicher Situationen ins Leben zu rufen. Die U m 
setzung des Vorschlags des UN-Generalsekretärs, e in m u l t i l a t e 
rales Z e n t r u m zur Verringerung der Gefahr eines Nuklearkrie
ges einzurichten, könnte zur Schaffung eines solchen Instru

ments führen. Ein derartiges, m i t modernster Informations
technik und computerisierten Systemen ausgestattetes Zen
t r u m würde als ein Barometer des internationalen Klimas fun
gieren, indem es Daten über Truppenbewegungen, militärische 
und Rüstungseinrichtungen und anderes Mater ia l speichert. 
Auf Grund der Auswertung dieser Daten könnten hochqualif i 
zierte Fachleute Analysen über die potent ie l l gefährliche Lage 
i n dieser oder jener Weltregion vorlegen. 
Ein solches Z e n t r u m zur Verringerung der Kriegsgefahr könnte 
durch einen von M i c h a i l Gorbatschow i n seinem A r t i k e l von 
198 7 5 vorgeschlagenen »Weltkonsultativrat. . ., der die geistige 
Elite der Welt vereint« ergänzt werden; er sollte sich aus aner
kannten Wissenschaftlern, Pol i t ikern und Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens zusammensetzen. Dieses G r e m i u m hätte 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zu stehen 
und auf der Grundlage der reichen polit ischen und Lebenserfah
rung seiner Mitgl ieder Lösungsvorschläge angesichts von kon
kreten Brennpunkten und konfliktträchtigen Situationen zu er
arbeiten. 
Geeignete Nichtregierungs-Kommissionen oder nichtstaat l i 
che Gruppen könnten die vorbeugende Dip lomat ie ebenfalls 
fördern, indem sie die innenpolitische Lage derjenigen Staaten, 
die an internationalen Streitigkeiten beteiligt sind, vor O r t prü
fen und die Ursachen der Konf l ikte sowie mögliche Lösungswe
ge erforschen. Derartige nichtstaatliche Körperschaften hätten 
den Vorteil , daß sie m i t breiten Schichten der Öffentlichkeit eng 
verbunden und m i t der Hal tung verschiedener gesellschaftli
cher Gruppen bestens vertraut sind und daher k o n t i n u i e r l i c h 
die Entwicklungen i m internationalen Leben und Treiben ver
folgen können. 
Selbstverständlich könnten diese Aufgaben zur Beobachtung 
der Entwicklungen i n der Welt allesamt auch einem einzigen 
G r e m i u m anvertraut werden; ein Ansatz, den ich selbst für r ich
t ig halte. Diejenigen, die die Einr ichtung eines Zentrums zur 
Verringerung der Kriegsgefahr, die Einsetzung eines Weltkon
sultativrats und die Aufstel lung von Nichtregierungs-Kommis
sionen und nichtstaatlichen Gruppen befürworten, scheinen 
derartigen Inst i tut ionen sogar noch weitergehende Verantwort
l ichkeiten zubil l igen zu wol len . Auf jeden Fall ist es für das rei
bungslose Funktionieren einer vorbeugenden Dip lomat ie uner
läßlich, daß die auf einer umfassenden Analyse der Konfl iktlage 
beruhenden >Anfangsinformationen< über eine Streitigkeit 
möglichst rasch vorgelegt werden. 

I N S P E K T I O N S V E R F A H R E N S I N N V O L L 

U n d damit ergibt sich eine weitere Frage: Welche Informations
quellen stünden den Beobachtungsgremien zur Verfügung? In 
erster Linie wären dies w o h l die von den Staaten selbst unter
breiteten Informationen. Hier sind allgemeingültige Vereinbar
ungen über die Vorlage von aussagekräftigen und den Vergleich 
ermöglichenden Daten insbesondere zu Militär und Rüstung 
gefordert. Die regelmäßige Veröffentlichung amtl icher Statisti
ken über Wirtschaft, Finanzen und andere Bereiche durch alle 
Staaten wäre jedenfalls eine wicht ige Voraussetzung für ein ver
läßliches System der internationalen Sicherheit. 
Ein weltweites Informationsprogramm unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen, wie M i c h a i l Gorbatschow es i n 
dem erwähnten Aufsatz vorgeschlagen hat - welches darauf ab
zielt, den Fluß der Informationen u m al l die veralteten Stereoty
pe, Vorurteile und absurden Erfindungen zu bereinigen, die so 
oft die Einstellung mancher Regierungen gefärbt haben - , wür
de ein unvoreingenommenes Bi ld der politischen, sozialen, 
wirtschaft l ichen und psychischen Verfassung eines Landes ent
stehen lassen. Träger eines derartigen Programms könnte etwa 
- i n enger Zusammenarbeit m i t den Regierungen der M i t g l i e d 
staaten - die Hauptabtei lung Presse und Informat ion des Sekre
tariats der Vereinten Nat ionen sein. Auch v e r m i t t e l n die Berich
te über die Durchführung einer Reihe von bi - und mult i la tera-
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len A b k o m m e n zu Rüstungsbegrenzung und Abrüstung einen 
Eindruck von den Entwicklungen i m Militärwesen der einzel
nen Staaten. 
Während i n einigen dieser Übereinkommen ständige Kontro l l 
organe verpflichtend vorgesehen sind (etwa i m Vertrag über die 
Nichtverbrei tung von Kernwaffen), unterl iegt die Überwa
chung der Erfüllung anderer Verträge besonderen Überprüfungs
konferenzen. Z ieht m a n die ständig wachsende Z a h l von Ab
k o m m e n zu Rüstungsbegrenzung und Abrüstung sowie die sich 
i m m e r weiter erstreckende Universalität der schon bestehen
den A b k o m m e n i n Betracht, so erhebt sich die Frage, ob es n icht 
sinnvoller ist, nur eine einzige Organisation m i t der Überwa
chung der Erfüllung dieser Verträge zu betrauen - eine Frage, die 
nicht z u m ersten M a l gestellt w i r d . So machte Frankreich schon 
auf der ersten Sondertagung der UN-Generalversammlung über 
Abrüstung i m Jahre 19 78 6 den Vorschlag, e in internationales 
Kontrollorgan einzusetzen. I n dieselbe Richtung geht auch die 
sowjetische Ini t iat ive , unter der Ägide der Vereinten Nationen 
ein Instrument zur umfassenden wel twei ten Überwachung der 
Einhal tung von A b k o m m e n z u m Abbau internationaler Span
nungen und zur Rüstungsbegrenzung sowie der militärischen 
Situation i n Konfl iktgebieten einzurichten. Derartige Vorkeh
rungen könnten ein realistisches Bi ld von den militärischen A k 
tivitäten eines Staates entstehen lassen und den Einsatz vorbeu
gender Dip lomat ie erleichtern. 
Auf der Grundlage einer sorgfältigen Analyse der Informatio
nen über eine konfliktträchtige E n t w i c k l u n g i n einem be
s t i m m t e n Gebiet würde das zuständige internationale Organ 
(etwa das vorgeschlagene Z e n t r u m zur Verringerung der Kriegs
gefahr) dann Richt l in ien für Maßnahmen der vorbeugenden D i 
plomatie erarbeiten und dem UN-Generalsekretär vorlegen. 
Der Generalsekretär wiederum würde diese Unterlagen i m Ein
klang m i t der UN-Char ta und i n Befolgung einer entsprechen
den Verfahrensweise - die noch entwickel t werden müßte — i n 
teressierten Regierungen sowie den einschlägigen Gremien der 
Vereinten Nationen zuleiten. 

R E C H T Z E I T I G E S H A N D E L N W I C H T I G 

Das Verfahren der vorbeugenden Dip lomat ie ließe sich i n ver
schiedenen Variationen anwenden. Zunächst i n Gestalt direk
ter b i - und mult i lateraler Verhandlungen zwischen den betroffe
nen Parteien m i t dem Z i e l , auf der Basis von für sie erarbeiteten 
Richt l in ien einen Kompromiß zu f inden — die an sich effektiv
ste, jedoch erfahrungsgemäß auch höchst schwierige Vorge
hensweise. A l l e i n die Vorbereitung derartiger Verhandlungen 
erfordert größte Anstrengungen. Hierbei können die Guten 
Dienste des UN-Generalsekretärs oder eines neutralen D r i t t e n 
von großem Nutzen sein. I n seiner bekannten Abhandlung 
•Leitfaden der Diplomatischen Praxis« hat Satow den Begriff der 
Guten Dienste klar umrissen. Diese Dienste k o m m e n bei der 
Beilegung einer Streitigkeit zwischen zwei Staaten zur Anwen
dung, entweder u m die Aufreizung zu Feindseligkeiten, einen 
endgültigen Bruch oder den Gebrauch gewaltsamer M i t t e l zu 
verhindern, oder aber u m den Frieden zwischen den Kriegsgeg
nern wiederherzustellen, wenn G r u n d zu der Annahme vor
liegt, daß die Parteien die Gelegenheit zur Niederlegung der 
Waffen und z u m Abschluß eines ehrenhaften Friedens nutzen 
wol len . 

Auch andere Streitbeilegungsverfahren f inden i n die vorbeugen
de Dip lomat ie Eingang, so etwa das Vermjt Jungsverfahren, also 
die Bereinigung von K o n f l i k t e n auf der Grundlage von durch ei
nen Vermitt ler ausgearbeiteten Vorschlägen. Auch hier kann die 
Autorität, die Erfahrung und die Unparte i l ichkei t des General
sekretärs der Vereinten Nationen von großem Nutzen sein. Der
artige Vermit t le r funkt ionen kann auch eine vom Generalsekre
tär i n Übereinstimmung m i t den Streitparteien benannte (be
ziehungsweise eine beliebige, von den gegnerischen Parteien 
akzeptierte) Person ausüben. 

Das Völkerrecht kennt eine ganze Reihe weiterer Methoden der 
fr iedlichen Streitbeilegung, die ebenfalls i n eine erfolgreiche 
Präventivdiplomatie eingehen können: das Schlichtungs- u n d 
Schiedsverfahren sowie das Schiedsgericht. Sowohl die General
versammlung als auch der Sicherheitsrat der Vereinten Natio
nen könnten durch ihre Entschließungen die Anwendung derar
tiger Verfahren fördern. Ebenso sollte sich die vorbeugende D i 
plomatie die Möglichkeiten des Internationalen Gerichtshofs 
stärker zunutze machen, dessen verbindliche Rechtsprechung 
zu vereinbarten Bedingungen von allen Staaten anerkannt wer
den sollte. Die gutachterliche Tätigkeit des Internationalen Ge
richtshofs könnte bei der Konf l ik tvermeidung von großer H i l f e 
sein. 
M a n braucht n icht besonders hervorzuheben, daß bei allen 
Streitigkeiten — u n d seien sie i n e inem noch so frühen Stadium 
- jedes Organ, jede Sonderorganisation der Vereinten Nationen, 
jegliche andere internationale Organisation sowie die militäri
schen u n d poli t ischen Bündnisse u n d die Regionalorga
nisationen als Stätten der Erörterung genutzt werden können. 
Es ist von größter Bedeutung, jeweils das angemessenste, von 
allen Streitparteien gleichermaßen anerkannte Forum zu 
wählen. 
Wenn aber schließlich alle Anstrengungen vergebens waren und 
sich der Disput zu einem bewaffneten K o n f l i k t auszuweiten 
droht, bleibt i m H i n b l i c k auf die Vermeidung einer direkten m i 
litärischen Konfrontat ion die Möglichkeit, auf die Einr ichtung 
der militärischen Beobachtergruppen u n d Friedenssicherungs
truppen der Vereinten Nationen zurückzugreifen. 
I m nuklear-kosmischen Zeitalter sollte der vorbeugenden D i 
plomatie bei der Bewahrung des Weltfriedens u n d der Gewähr
leistung der internationalen Sicherheit eine führende Rolle zu
k o m m e n - ganz allgemein i m zwischenstaatlichen Verkehr u n d 
erst recht i m Rahmen der Organisation der Vereinten Nationen. 
Die Vervol lkommnung der Präventivdiplomatie ist unauf
schiebbar u n d verlangt höchste Priorität. Dabei erfordern die 
vorgeschlagenen diesbezüglichen Maßnahmen keinen Wandel 
i n der Struktur der Vereinten Nat ionen u n d auch keine Ände
rungen ihrer Charta; die Einr ichtung neuer Nebenorgane er
scheint aber als Folge des offensichtlichen Wandels i m interna
t ionalen K l i m a der vergangenen Jahre geboten. 
Aus unserer Sicht muß jedenfalls die stärkere Ausschöpfung der 
beträchtlichen Möglichkeiten, die die mult i la terale D i p l o m a 
tie zu bieten hat, und die Weiterentwicklung ihres Verhand
lungsmechanismus als besonders dr ingl ich hervorgehoben wer
den. Eingestehen müssen w i r jedoch, daß trotz des sich i n der 
heutigen Welt i m m e r mehr ausprägenden Pluralismus die Kern
probleme leider i m m e r noch nur i m bilateralen Dialog disku
t ier t und bisweilen sogar entschieden werden. Diese K l u f t z w i 
schen dem Potential der mult i la tera len Dip lomat ie einerseits 
u n d ihrer tatsächlichen Rolle bei der Beilegung internationaler 
Streitigkeiten i n der gegenwärtigen W e l t p o l i t i k andererseits 
g i l t es zu überbrücken. Erfolge hierbei sind möglich — aber nur 
auf der Grundlage einer Internationalisierung der Einstel lun
gen u n d Ansätze gegenüber str i t t igen Themen, und das heißt, 
auf der Grundlage eines neuen poli t ischen Denkens. 

1 Er stellt den ersten realen Schritt z u einer kernwaffenfreien Welt dar ; einseitige M a ß n a h 
m e n der Sowjetunion z u e inem drastischen Abb^u der Rüstungen auch in anderen Berei
chen hat M i c h a i l Gorbatschow a m 7. Dezember 1988 vor der 43. Generalversammlung der 
Vereinten Nationen bekanntgegeben (Text der Rede: U N D o c . A/43/PV.72, deutsch i m 
A P N - V e r l a g (Verlag der Presseagentur Nowosti) , M o s k a u 1988, sowie i n : Blätter für deut
sche und internationale Politik, Nr.2/1989, S.234-248). 

2 Siehe auch m e i n e n Beitrag über W y s c h i n s k i s .Staatsanwalts-Diplomatie- i n : Neue Zei t , 
Moskauer Hefte für Politik, Nr.41/88 (Oktober 1988), S.37ff. 

3 Text : Nr.14 (April 1988) der Reihe ' Z u r D i s k u s s i o n gestellt' der D e u t s c h e n Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen, Auszüge des A r t i k e l s von M i c h a i l Gorbatschow sind auch veröf
fentlicht i n : Europa-Archiv 1987, S . D 6 5 6 - D 6 6 2 . 

4 Er wurde auf den drei letzten Tagungen der Genera lversammlung behandelt und führte zur 
Verabschiedung der Resolut ionen 41/92 v. 4.12.1986, 42/93 v. 7.12.1987 (Text: V N 1/1988 
S.36f.) und 43/89 v. 7.12.1988. 

5 Siehe A n m . 3 . 
6 D a s S c h l u ß d o k u m e n t dieser 10. Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen ist in 

V N 5/1978 S.171ff. abgedruckt. 
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Enedenssicherung: auch eine Kostenfrage 
Die Finanzierung der Friedenstruppen der Vereinten Nationen H E R B E R T H O N S O W I T Z 

I. Friedenstrappen - ein Erfolgsrezept der U N 

I m vergangenen Jahr sind die Vereinten Nationen bei ihren Be
mühungen u m eine Lösung der großen internationalen Proble
me besonders akt iv und erfolgreich gewesen. I n der internatio
nalen Öffentlichkeit haben vor a l lem die Erfolge bei der Erfül
l u n g der wicht igsten Aufgabe der U N - der Bewahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit - Anerkennung ge
funden und große Erwartungen geweckt. Ihr Generalsekretär ist 
vielfach für seine hervorragenden persönlichen Leistungen be
glückwünscht worden. Die Verleihung des Friedensnobelprei
ses an die UN-Friedenstruppen am 10. Dezember 1988 - i n de-

Auf Posten in Basra (Irak): ein Offizier der UNIIMOG. - Die Anerken
nung, die den unter der Fahne der Vereinten Nationen dienenden »Blau
helmen' längst weltweit zuteil wird, drückte sich in der am 10.Dezem
ber in Oslo erfolgten Verleihung des Friedensnobelpreises an die UN-
Friedenstruppen aus. 

nen bis dahin annähernd eine halbe M i l l i o n M a n n aus 58 Län
dern Dienst getan hatten - war ein Ausdruck der Anerkennung 
des Beitrags, den die Truppen 1 u n d die Vereinten Nationen 
selbst zur Erhaltung des Weltfriedens leisten. Der Z u g e w i n n an 
Prestige und Autorität der U N ist das Ergebnis einer allgemei
nen Verbesserung i n den internationalen Beziehungen, insbe
sondere zwischen den Großmächten Vereinigte Staaten und So
wje tunion , u n d einer wachsenden Bereitschaft zur Mäßigung 
und Ausgleich i n der D r i t t e n Welt - i n den Teilen der Welt also, 
deren regionale Konf l ik te die U N am stärksten pol i t i sch be
schäftigen. Der Aufschwung der Weltorganisation i m Jahre 
1988 hat auch zu einem verstärkten Rückgriff auf ihr erfolg
reichstes Instrument - die Friedenstruppen u n d Beobachtermis
sionen — geführt. N i c h t weniger als drei sind i m vergangenen 
Jahr geschaffen worden: 

- Die U N - M i s s i o n der Guten Dienste i n Afghanistan u n d Paki
stan ( U N G O M A P ) 2 zur Überwachung der E inhal tung der 
Genfer A b k o m m e n vom A p r i l 1988, 

- die Militärische Beobachtergruppe der Vereinten Nat ionen 
für Irak u n d Iran ( U N I I M O G ) , 3 die auf der Grundlage der Re
solut ion 598 (1987)4 des Sicherheitsrats seit August an der 
Waffenstillstandslinie zwischen Iran u n d Irak stationiert ist, 

und schließlich 
- die Verif ikationsmission der Vereinten Nat ionen für Angola 

( U N A V E M ) 5 zur Überwachung des kubanischen Truppenab
zugs aus Angola i m Rahmen der New Yorker Verträge z w i 
schen Angola, Kuba und Südafrika v o m Dezember 1988. 

Ferner soll, wie am 16. Januar 1989 i n Resolution 629 6 des Si
cherheitsrats beschlossen, am 1. A p r i l 1989 die Unterstützungs
einheit der Vereinten Nationen für die Übergangszeit (UNTAG) 
ihre i n der Resolution 435 (1978)7 des Sicherheitsrats niederge
legte Aufgabe aufnehmen, die Entlassung Namibias i n die U n 
abhängigkeit durch freie Wahlen unter Aufsicht u n d Kontrol le 
der Vereinten Nationen sicherzustellen. Darüber hinaus ist die 
Aufstel lung von UN-Friedenstruppen für den Fall einer Lösung 
der Konf l ik te i n Kambodscha u n d der Westsahara konkret i m 
Gespräch. 
Das Instrument der Friedenstruppen u n d Beobachtermissionen 
stellt nach allgemeinem U r t e i l eine wicht ige Innovation der 
Vereinten Nationen dar. Trotz einiger Mängel hat sich dieses I n 
strument als äußerst w i r k u n g s v o l l erwiesen. I n einer Welt, i n 
der die einzelnen Staaten wechselseitig i m m e r abhängiger von
einander werden, profit ieren alle v o m Zuwachs an Stabilität 
und dem Abbau von Spannungen durch die wirksame Kontrol le 
von Krisenherden. Friedenstruppen w i r k e n n icht nur nach dem 
E i n t r i t t der Befriedung oder eines Waffenstillstands stabilisie
rend. Die Gewißheit über ihren späteren Einsatz erleichtert 
oder ermöglicht erst vielen Konf l iktparte ien die Entscheidung 
zugunsten eines Waffenstillstands. Es ist n icht weiter verwun
derlich, wenn i n Zei ten eines Aufschwungs der Vereinten Natio
nen verstärkt auf dieses Erfolgskonzept zurückgegriffen w i r d . 
Da der Einsatz von Friedenstruppen nur m i t der ausdrücklichen 
Z u s t i m m u n g des Sicherheitsrats und i m m e r m i t dem Einver
ständnis der unmit te lbar betroffenen Parteien erfolgt, erhebt 
sich dagegen ke in Widerstand. Auch truppenstellende Staaten 
haben sich stets i n ausreichender Zahl gefunden. 
So unzweifelhaft posit iv die Bilanz der friedenssichernden Maß
nahmen der U N auch ausfallen mag — ihre Finanzierung ist von 
Anfang an problematisch gewesen u n d bis auf den heutigen Tag 
geblieben. Offener u n d heftiger Streit darüber hat die Weltorga
nisat ion über Jahrzehnte hinweg belastet. 
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I I . Die bestehenden Fliedenstruppen 

Ein Blick auf die wicht igsten Daten der acht gegenwärtig beste
henden Friedenstruppen und ihre Finanzsituation ergibt folgen
des B i ld : 
• Organisation der Vereinten Nationen für die Überwachung des Waf

fenstillstands in Palästina (United Nations Truce Supervision Organi
zation, UNTSOI; gegründet 1948; Stärke: etwa 300 Mann (wie in al
len folgenden Fällen reines Militärpersonal, ohne zivile Hilfskräfte); 
Einsatzgebiet: Naher Osten; wird aus dem regulären UN-Haushalt f i 
nanziert; Kosten (nur für die Vereinten Nationen - dies gilt auch für 
die Kostenangaben bei den nachstehend genannten Truppen): rund 
22 M i l l US-Dollar pro Jahr,-

• Militärische Beobachtergruppe der Vereinten Nationen in Indien und 
Pakistan (United Nations Military Observer Group in India and Paki
stan, UNMOGIP); gegründet 1949; Einsatzort: Kaschmir,- wird eben
falls aus dem allgemeinen UN-Haushalt finanziert; Stärke: 37 
Mann; Kosten: 4 M i l l Dollar pro Jahr; 

• Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern (United Nations 
Force in Cyprus, UNFICYP); gegründet 1964; Einsatzort: Zypern; 
Stärke: etwa 2 100 Mann; Finanzierung durch freiwillige Beiträge; 
Kosten: rund 30 M i l l Dollar pro Jahr; Beitragsdefizit: 169 M i l l Dollar 
(infolge mangelnder Leistungen können die truppenstellenden Staa
ten nicht voll entschädigt werden; das Beitragsdefizit wird daher fak
tisch von den Truppenstellern getragen - das gilt auch für die folgen
den Fälle); 

• Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflech
tung (United Nations Disengagement Observer Force, UNDOF); ge
gründet 1974; Stärke: 1 350 Mann; Einsatzort: auf den Golanhöhen 
zwischen Israel und Syrien; finanziert durch besondere Pflichtbeiträ
ge außerhalb des regulären UN-Haushalts ('assessed contributions"); 
Kosten: 35 M i l l Dollar pro Jahr; Beitragsdefizit: etwa 37 M i l l Dollar 
(zusammen mit der nicht mehr existierenden UNEF 8); 

• Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon (United Nations 
Interim Force in Lebanon, UNIFIL); gegründet 1978; Stärke: 
5 900 Mann; Einsatzort: Südlibanon; finanziert durch besondere 
Pflichtbeiträge; Kosten: 142 M i l l Dollar pro Jahr; Beitragsdefizit: 
307 M i l l Dollar; 

• Mission der Guten Dienste der Vereinten Nationen in Afghanistan 
und Pakistan (United Nations Good Offices Mission in Afghanistan 
and Pakistan, UNGOMAP); gegründet 1988; Stärke: 50 Mann; Ein
satzort: Afghanistan und Pakistan; Kosten: 8 M i l l Dollar für ein Jahr; 
finanziert aus dem regulären UN-Haushalt (Japan trug eine freiwilli
ge Leistung von 5 M i l l Dollar bei); 

• Militärische Beobachtergruppe der Vereinten Nationen für Irak und 
Iran (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group, UNIIMOG); 
gegründet 1988; Stärke: 338 Mann; Einsatzort: Irak, Iran; Kosten: 
99 M i l l Dollar im ersten Jahr, rund 50 M i l l Dollar im folgenden Jahr,-
finanziert durch besondere Pflichtbeiträge; Beitragsdefizit: 16 M i l l 
Dollar,-

• Verifikationsmission der Vereinten Nationen für Angola (United Na
tions Angola Verification Mission, UNAVEM); gegründet 1988; Stär
ke: 70 Mann,- Einsatzort: Angola,- Kosten von 20 M i l l Dollar für ei
nen Zeitraum von 31 Monaten; über die Finanzierung ist noch nicht 
entschieden, voraussichtlich wird sie durch besondere Pflichtbeiträ
ge erfolgen. 

Bereits aus dieser groben Übersicht ergibt sich eine verwirrende 
Vielfalt relevanter Faktoren u n d signifikanter Unterschiede bei 
den einzelnen Truppen. Einige der Daten lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

> Die Kosten aller derzeit i m Dienst befindlichen UN-Frie
denstruppen betragen gegenwärtig ungefähr 340 M i l l Dol lar 
pro Jahr. Demgegenüber betragen die jährlichen Kosten für 
den regulären UN-Haushal t etwa 850 M i l l Dollar. Da die 
Friedenstruppen überwiegend außerhalb des regulären Haus
halts durch besondere Pflichtbeiträge finanziert werden, 
stellen sie offensichtlich einen wicht igen zusätzlichen Ko
stenfaktor für die Mitgliedstaaten dar. 

> Die Finanzierung der UN-Friedenstruppen bereitet erhebli
che Schwierigkeiten. Die Beitragsrückstände für Pflichtbei
träge beliefen sich am 31. Dezember 1988 auf 360 M i l l D o l 
lar. H i n z u k o m m e n rund 170 M i l l Dol lar ausgebliebener 
fre iwi l l iger Leistungen für die UNFICYP. Die schlechte Zah
lungsmoral oder ungenügende Zahlungsfähigkeit vieler M i t 
gliedstaaten ist n icht nur ein Phänomen der Vergangenheit, 
w i e das Beispiel der erst i m August 1988 gegründeten U N I I 
M O G zeigt. Für die erste Beitragsperiode v o m 9. August bis 

8. November 1988 waren 35 M i l l Dol lar zu zahlen. N u r 
19 M i l l Dol lar wurden bis z u m 30. November tatsächlich 
überwiesen. Nach nur dreimonatiger Operationszeit ergibt 
sich also bereits ein Def iz i t i n der beunruhigenden Höhe von 
16 M i l l Dollar. 

I I I . Die Schuldner und ihre Motive 

Die säumigen Zahler sind sehr verschiedene Staaten m i t unter
schiedlichen M o t i v e n . Einige Ungebundene, insbesondere ara
bische Länder, haben sich z u m Beispiel von Anfang an gewei
gert, für die U N I F I L ihre besonderen Pflichtbeiträge zu entrich
ten. Sie verlangen die Anwendung des Verursacherprinzips. 
Nach ihrer Auffassung müsse Israel ganz allein für die Kosten 
der U N I F I L aufkommen, da der Einsatz der Truppe durch eine 
israelische Aggression und deren Folgen erforderlich geworden 
sei. 
Auch die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Staaten 
haben lange Zei t aus pr inzipie l len Erwägungen weder für die 
U N I F I L noch für andere Friedenstruppen besondere Pflichtbei
träge entrichtet . Die Sowjetunion gehörte m i t Frankreich zu 
den wicht igsten Ländern, die nach Beginn der Kongo-Operation 
der Vereinten Nationen (ONUC) i n den frühen sechziger Jahren 
den bis dahin bestehenden Konsens i n Frage stellten, daß die Ko
sten für Friedenstruppen normale Ausgaben der U N i m Rah
men des Ar t ike l s 17, Absatz 2 der Charta (»Die Ausgaben der 
Organisation werden von den Mitg l iedern nach einem von der 
Generalversammlung festzusetzenden Verteilungsschlüssel ge
tragen«) seien. Auch nachdem der Internationale Gerichtshof 
und die Generalversammlung 1962 die Mehrheitsauffassung be
stätigten, verweigerten die Sowjetunion und ihre Verbündeten 
sowie Frankreich wei terh in ihre Beiträge. 
1964 waren die sowjetischen Rückstände bereits so hoch (zwei 
Jahresbeiträge z u m UN-Haushal t ) , daß das Land nach A r t . 19 
der Charta sein St immrecht i n der Generalversammlung zu ver
lieren drohte. Die USA unternahmen Anstrengungen m i t die
sem Z i e l . Eine der Folgen der sich daraus entwickelnden Krisen
si tuat ion war, daß für die i m März 1964 neugeschaffene Zypern-
Friedenstruppe, die UNFICYP, nur eine fre iwi l l ige Finanzierung 
i n Frage kam. Eine andere Folge war, daß die 19. Generalver
sammlung i m Herbst 1964 weitgehend ausfiel und auch nach 
ihrem Z u s a m m e n t r i t t am 1. Dezember keine Abst immungen 
stattf inden konnten oder sollten, u m nicht ein Auseinanderbre
chen der Weltorganisation heraufzubeschwören. 
Erst 1965 konnte der Streit durch die Schaffung eines von 
33 Mitgliedstaaten beschickten Sonderausschusses für frie
denssichernde Operationen, des sogenannten 33er-Ausschus-
ses (er hat seit 1988 34 Mitglieder) , beigelegt werden. M i t seiner 
Hi l fe wurden die offenen Fragen einfach ausgeklammert. Der 
Ausschuß beschloß, daß die Frage der Anwendung des A r t . 19 
nicht i m Zusammenhang m i t UNEF und O N U C erhoben wür
de u n d daß die eingetretenen Finanzierungslücken durch frei
wi l l ige Beiträge hochentwickelter Länder zu schließen seien. 
1985 entschied sich die Sowjetunion zu jedermanns Verblüf
fung (ihre engen Verbündeten aus dem sozialistischen Lager ein
geschlossen) plötzlich, Beitragszahlungen für die U N I F I L zu lei
sten. Anfänglich schien es, als ob für diesen überraschenden Be
schluß i n erster Linie regionalpolitische Erwägungen ausschlag
gebend gewesen seien. Z w e i Jahre später, 1987, ging die Sowjet
u n i o n jedoch noch einen großen - u n d teuren - Schritt weiter 
und kündigte die Zahlung sämtlicher ausstehenden Beiträge 
für alle Friedenstruppen, die durch Pflichtbeiträge finanziert 
werden, b innen drei bis fünf Jahren an. Inzwischen hat die So
w j e t u n i o n ihre Rückstände, die 173 M i l l Dol lar erreicht hatten, 
tatsächlich schon erheblich abgetragen. Die Verbündeten der 
Sowjetunion haben sich erst allmählich dazu bequemt, die lau
fenden Beiträge für die U N I F I L zu entrichten. Von rückwirken
den Zahlungen ist bei ihnen bisher keine Rede. 
Spätestens seit Gorbatschows programmatischem Prawda-Arti-
kel v o m 17. September 19879 ist klargeworden, daß die sowjeti-
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Am 9.August 1988 wurde die -Militärische Beobachtergruppe der Ver
einten Nationen für Irak und han< (UNIIMOG) eingerichtet. Im 
Februar 1989 umfaßte sie 350 Beobachter aus 26 Staaten unter dem 
Kommando des jugoslawischen Generalmajors Slavko jovic. 

sehe Wende i n der Einstellung zu den Friedenstruppen wei t über 
die Finanzierungsfrage hinausgeht. Vielmehr weist die Sowjet
u n i o n i n den letzten zwei Jahren den Vereinten Nationen eine 
wei t wichtigere Rolle i n den internationalen Beziehungen zu 
als vorher. Offenbar ist sie entschlossen, den Ballast abzuwer
fen, der durch machtgestützten Bilateralismus und ein über
dehntes globales Engagement entstanden ist und der ökono
misch u n d pol i t isch für sie i m m e r kostspieliger wurde. Die so
wjetische H i n w e n d u n g z u m Mult i la tera l i smus bedeutet n icht 
Selbstlosigkeit u n d Verzicht auf wel twei te Einflußnahme. 
Schon al lein der ständige Sitz i m Sicherheitsrat bietet weiter
h i n viele Möglichkeiten. In der langen Liste der Reformvor

schläge für die Vereinten Nationen, die i m Prawda-Artikel auf
geführt sind, f inden sich auffällig viele und konkrete Empfeh
lungen zur Stärkung der Stellung der Ständigen Mitgl ieder und 
z u m Ausbau ihres Einflusses auf die friedensbewahrenden Maß
nahmen der U N , bis h i n zu dem sowjetischen Angebot, künftig 
selbst Friedenstruppen zu stellen. 
Ironischerweise begannen ungefähr zu dem Z e i t p u n k t , zu dem 
die Sowjetunion ihre Zahlungen für die U N I F I L aufnahm, die 
USA ihre Beiträge teilweise zurückzuhalten. Verantwort l ich da
für war die Ini t iat ive einiger Mitgl ieder des Kongresses, die sich 
dazu durch krit ische Äußerungen über die U N I F I L inspirieren 
ließen, die sie auf einer Israelreise vernommen hatten. Z u r Zei t 
schuldet die Sowjetunion für die U N I F I L noch 129 M i l l Dollar. 
Die rasch anwachsenden US-Rückstände belaufen sich auf i m 
m e r h i n schon 82 M i l l Dollar. 

IV. Beiträge und Kosten 

Eine weitere Folge der Kongo-Krise war die Schaffung der beson
deren Pflichtbeiträge außerhalb des regulären UN-Haushal ts , 
der -assessed contributions", zur Finanzierung der UN-Friedens-
truppen. 
Folgende 1973 von der Generalversammlung festgelegten Bei
tragssätze sind noch heute i n Kraft: 
- die am wenigsten entwickel ten Länder (LLDC) zahlen nur 

10 Prozent ihrer Beitragsquote (Pflichtbeitrag) am UN-Haus
halt . Da dieser A n t e i l für sie ein Hundertstel Prozent beträgt, 
tragen sie demnach je ein Tausendstel Prozent der Kosten für 
Friedenstruppen; 

- die übrigen Entwicklungsländer zahlen 20 Prozent ihres 
Pflichtbeitrags; 

- die Industrieländer zahlen ihren vollen Pflichtbeitrag; 
- die fünf Ständigen Mitgl ieder des Sicherheitsrats zahlen ihre 

Pflichtbeiträge plus die sich durch die Entlastung der Ent
wicklungsländer ergebenden Mindere innahmen i m Verhält
nis ihrer Pflichtbeiträge. Konkret führt dies dazu, daß die 
USA 30,6 v H (25 v H für den regulären UN-Haushal t ) , die 
UdSSR 12,5 v H (10,2), Großbritannien 6 v H (4,9), Frankreich 
7,8 v H (6,4) und China 1 v H (0,79) der Kosten zu tragen haben 
(alle Angaben nach der bis Ende 1988 geltenden Beitragsska
la 1 0 ) . 

Die Sonderbelastung der Ständigen Mitgl ieder wurde m i t ihren 
besonderen Rechten (Vetorecht) begründet, die gerade bei der 
Entscheidung über die Bildung, Entsendung u n d Mandate von 
Friedenstruppen z u m Tragen kommen,- denn darüber befindet 
der Sicherheitsrat. Insgesamt tragen gegenwärtig die fünf Stän
digen Mitgl ieder 57,69 v H (gegenüber rund 47 v H des U N -
Haushalts), 22 Industrieländer 39,67 v H , die -normalen' Ent
wicklungsländer (85 Staaten) 2,592 v H u n d die 47 ärmsten Ent
wicklungsländer 0,048 v H der Gesamtkosten für die Friedens
truppen. M i t anderen Worten: 132 Mitgl iedstaaten tragen weni
ger als 3 v H der Kosten. 
Die Kosten pro M a n n Militärpersonal schwanken je nach Ein
satzort, Mandat und Größe jeder UN-Friedenstruppe erheblich. 
Seit langem etablierte Truppen sind wegen der inzwischen ge
schaffenen Infrastruktur bil l iger als neu aufgestellte Truppen. 
Zahlenmäßig starke Truppen sind pro M a n n weniger teuer als 
kleine Truppen. Je nach A r t der Truppe werden die effektiven 
Kosten (einschließlich der Ausrüstung u n d so weiter) pro M a n n 
Militärpersonal auf 150 000 bis 300 000 Dol lar pro Jahr ge
schätzt. Durchschni t t l i ch 42 v H des Haushalts jeder Friedens
truppe entfallen auf die rein operativen Kosten, während die üb
rigen 58 v H für die Entschädigung der Staaten vorgesehen sind, 
die Truppen u n d Mater ia l stellen. Die truppenstellenden Staa
ten tragen einen Teil ihrer Kosten selbst, da sie den U N i n der 
Regel n icht alle Leistungen i n Rechnung stellen. Zwischen den 
einzelnen truppenstellenden Staaten dürften erhebliche Unter
schiede bei den Eigenkosten bestehen. Die skandinavischen 
Staaten, die 30 Prozent des gesamten Truppenpersonals stellen, 
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lassen ihren Kontingenten beispielsweise vor dem Einsatz eine 
besondere Ausbi ldung angedeihen und bezahlen einen relativ 
hohen Sold. Nach ihren eigenen Angaben tragen sie etwa die 
Hälfte der tatsächlichen Kosten von vornherein aus eigener Ta
sche. H i n z u k o m m e n die weiteren Belastungen, die sich daraus 
ergeben, daß die U N wegen fehlender Beitragsleistungen der 
Mitgliedstaaten die vorgesehenen Entschädigungssätze zu
meist n icht vo l l entrichten können. Andere truppenstellende 
Staaten bringen w o h l >nur< ein D r i t t e l oder noch weniger der ef
fektiven Kosten selbst auf. Gelegentlich w i r d behauptet, daß 
einige ärmere Entwicklungsländer m i t entsprechend niedrigem 
Kostenniveau dank der UN-Entschädigungen bei der Truppen
stellung sogar schwarze Zahlen schreiben. Da die truppenstel
lenden Staaten den Vereinten Nationen keinen Aufschluß über 
ihre Eigenkosten geben, sind genauere Angaben dazu k a u m 
möglich. Entschädigt werden alle truppenstellenden Staaten 
von den Vereinten Nationen nach gleichen Sätzen, die von der 
Generalversammlung festgelegt werden: Die U N bezahlen - so
fern die von den Mitgliedstaaten eingegangenen Beitragslei
stungen dafür ausreichen - 950 Dol lar pro Person pro Monat . 
H i n z u k o m m e n Zulagen für Spezialisten u n d Materialabnüt
zung. 
Finanziell k o m m t die Stellung von Truppen die entsprechenden 
Länder i n der Regel teuer zu stehen. Noch schwerer wiegen die 
Opfer an Toten u n d Verwundeten, die sich i m Einsatz ergeben. 
Dennoch hat die Weltorganisation noch nie ernsthaft einen 
Mangel an truppenstellenden Staaten zu beklagen gehabt. Viele 
Truppensteller sehen i n ihren Kontingenten n icht nur einen u n 
eigennützigen u n d kostspieligen Beitrag zur Sicherung des Frie
dens, sondern eine selten gebotene Gelegenheit, ein Stück welt 
politischer Mi tverantwor tung auszuüben, was dem nationalen 
Stolz zugute k o m m t . Die Militärs selbst schätzen zudem den 
Ausbildungswert - Einsatz unter Bedingungen, die i m Manöver 
entweder gar n icht oder nur unter extrem hohen Kosten zu si
mul ieren wären - sehr hoch ein. Unter diesem Gesichtspunkt 
betrachtet, stellt sich auch die Kostenfrage i n anderem Licht 
dar. 
Was auch i m m e r die Mot ive für die Truppenstellung letzten En
des sein mögen - bisher haben sich stets genügend interessierte 
Staaten gefunden. D u r c h die M i t w i r k u n g i n den 1988 neu ge
schaffenen Truppen U N G O M A P , U N I I M O G 1 1 u n d U N A V E M 
beteil igt sich eine größere Anzahl von Staaten, darunter auch ei
ne Reihe von Entwicklungsländern, erstmals direkt an friedens
sichernden Maßnahmen. N i e zuvor ist der Kreis der truppen
stellenden Staaten derart diversifiziert worden. 

V. Neue Friedenstruppen? 

Es ist abzusehen, daß zu den bestehenden acht UN-Friedens
truppen und -Beobachtermissionen i n naher Z u k u n f t weitere 
h i n z u k o m m e n werden. 
Während erste Einheiten der U N A V E M bereits vor Ort sind, u m 
den kubanischen Truppenabzug aus Angola zu überwachen, 
w i r d i n Namibia die Unterstützungseinheit der Vereinten Na
t ionen für die Übergangszeit (United Nations Transi t ion Assi
stance Group, U N T A G ) gemäß den New Yorker Verträgen v o m 
22. Dezember 1988 ab 1. A p r i l 1989 operieren. Obwohl die U N -
TAG höchstens 12 Monate existieren soll , werden die Kosten 
für die Truppe höher sein als diejenigen für alle anderen gegen
wärtigen Friedenstruppen (pro Jahr) zusammengenommen. 
Auch für die Konf l ik te i n Kambodscha u n d der Westsahara er
scheinen Lösungen i n absehbarer Zei t möglich. Auch hier ist 
der Einsatz von Friedenstruppen vorgesehen. Genaue Daten 
u n d Kostenvorstellungen gibt es noch nicht . I n Anbetracht der 
großen Flächen, die auch dort von Friedenstruppenn abzudek-
ken wären, muß man jedoch i n beiden Fällen m i t Truppenstär
ken i m vierstelligen Bereich und Kosten i n Höhe von mehreren 
hundert M i l l i o n e n Dol lar rechnen. 

So posit iv diese E n t w i c k l u n g pol i t isch auch ist - f inanziel l 

Seit 1974 überwacht die >Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung' (UNDOF) den Waffenstillstand zwischen 
Israel und Syrien im Gebiet der Golanhöhen. Im November 1988 taten 
1343 Beobachter aus Österreich, Finnland, Kanada und Polen in der 
UNDOF Dienst. 

wirk sie i n der Welt der Außenpolitik und Diplomat ie , die i m 
Vergleich zu Militär und Wirtschaft m i t sehr bescheidenen M i t 
te ln auskommen muß, erhebliche Probleme auf. Die Kosten für 
die Friedenstruppen könnten schon i n Kürze die Aufwendungen 
für den regulären UN-Hausha l t übersteigen. Die Verhandlun
gen zwischen Angola, Kuba u n d Südafrika, die zur Schaffung 
zweier neuer Friedenstruppen führten, kamen so plötzlich u n d 
endeten Ende 1988 so unerwartet schnell positiv, daß die A u 
ßen- u n d noch mehr die Finanzministerien fast aller Länder von 
der rasanten E n t w i c k l u n g völlig überrascht wurden. Plötzlich 
waren nicht e inkalkul ierte Beitragssummen für die U N T A G i n 
bisher nie gekannter Höhe zu gewärtigen. In der Bundesrepu-
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b l i k Deutschland mußte der Finanzminister 91 M i l l D M als zu 
erwartenden deutschen Pflichtbeitrag i n letzter M i n u t e i n den 
Haushaltsentwurf 1989 einstellen. Nirgendwo auf der Welt 
dürften die Finanzminister über solche Überraschungen al lzu 
erfreut sein. Schon rein haushaltstechnisch entstehen dadurch 
große Schwierigkeiten. Erst recht g i l t dies alles für die Vereinten 
Nationen selbst, deren schwere Finanzkrise der letzten Jahre i n 
keiner Weise überwunden ist. 
Als e in weiteres N o v u m tauchten i n den letzten Monaten frei
w i l l i g e Finanz- u n d Sachleistungen als ein an sich w i l l k o m m e 
ner Faktor auf, m i t dem dennoch bisher niemand recht umzuge
hen weiß. 

V I . Aktuelle Überlegungen und Beschlüsse 

A l l diese neuen Entwicklungen haben dazu geführt, daß die 
künftigen Kostengrößenordnungen und Finanzierungsmodali
täten für Friedenstruppen zu einem der wicht igsten Themen 
der letzten Wochen des Jahres 1988 i n der Generalversammlung 
und selbst i m Sicherheitsrat wurden. 
I m Sicherheitsrat unternahmen die Vereinigten Staaten i m De
zember 1988 eine Ini t iat ive , für die sie die übrigen Ständigen 
Mitgl ieder gewinnen konnten. Den USA ging es vor dem H i n 
tergrund ihrer erheblichen Budgetschwierigkeiten u m eine dra
stische Kostensenkung für die U N T A G . Für diese Truppe waren 
vom UN-Sekretariat i n den Jahren 1978 und 1982 detaill ierte 
Einsatzpläne u n d Kostenschätzungen entwickel t worden, die 
i m Herbst 1988 angesichts der posit iv verlaufenden Verhand
lungen aktualisiert wurden. Demnach wären für die neue und 
personalstärkste UN-Truppe auf der Grundlage der alten Pläne 
Kosten i n Höhe von 750 bis 800 M i l l Dol lar zu erwarten gewe
sen. In diesen Zahlen waren eine Reihe wichtiger f re iwi l l iger 
Leistungen, zu denen sich einige Mitgliedstaaten schon 1978 
bereit erklärt hatten, noch nicht e inmal enthalten. 
Auf Drängen der USA und Großbritannien durchforstete das Se
kretariat die Pläne nach Einsparungsmöglichkeiten und bezif
ferte daraufhin i m November die zu erwartenden Kosten m i t 
600 bis 700 M i l l Dollar. Auch dies war den USA noch bei wei
tem zu hoch. Sie trachteten m i t ihrer In i t ia t ive nach einer wei 
teren Kürzung u m rund die Hälfte. Sie sollte durch eine be
trächtliche Reduzierung der bisher vorgesehenen Truppenstär
ke von 7 500 M a n n Militärpersonal ermöglicht werden. Die 
USA argumentierten, daß zur Überwachung der Grenze N a m i 
bias zu Angola dank der New Yorker Verträge weniger Personal 
notwendig sein werde als bisher vorgesehen. 
Die übrigen Ständigen Mitgl ieder schlossen sich der US-Initia
tive an, da sie den Löwenanteil (fast 58 vH) der UNTAG-Kosten 
aufzubringen haben. Die Ständigen Mitgl ieder w o l l t e n i n einer 
Resolution des Sicherheitsrats i m Dezember den Generalsekre
tär nunmehr i n aller Form zur Überprüfung seiner bisherigen Fi
nanzplanung für U N T A G auffordern und i h m die Truppenredu
zierung expl izi t vorschlagen. Die Absicht der Ständigen M i t 
glieder stieß auf den erbitterten Widerstand der Ungebundenen 
i m Sicherheitsrat. Diese Staaten befürchteten, daß eine erheb
l i ch reduzierte U N T A G wegen der seit 1978 mehr als verdrei
fachten südafrikanischen Polizeipräsenz nicht mehr i n der Lage 
sein würde, für die Durchführung freier Wahlen i n Namibia zu 
sorgen, und daß die namibische Unabhängigkeit auf diese Weise 
gefährdet werden könnte. Die Bundesrepublik Deutschland, 
I tal ien und Japan, die i n der Periode 1987/88 gemeinsam dem Si
cherheitsrat angehörten, haben sich bis z u m letzten Tag ihrer 
Mitgliedschaft , dem 31. Dezember 1988, vergeblich u m einen 
Kompromiß zwischen den beiden Lagern bemüht. Sie hie l ten es 
i m H i n b l i c k auf die schwere Aufgabe der U N T A G für w i c h t i g , 
daß der Sicherheitsrat zu einer Entscheidung finde, die von al
len seinen Mitg l iedern mitgetragen werden könne. Der Wort
laut der am 16. Januar schließlich verabschiedeten Resolution 
629 1 2 verrät nichts über den Streit und brachte keine Entschei

dung. Erst eine Woche später wurden i n einem Bericht 1 3 des Ge
neralsekretärs die Karten aufgedeckt; er schlug als Kompromiß 
die Reduzierung des Militärpersonals der U N T A G von 7 500 
auf 4 650 M a n n vor, was zu einer Kostenverminderung auf 
416 M i l l Dol lar führen werde. Die U N T A G solle jedoch dann 
auf die ursprüngliche Truppenstärke gebracht werden können, 
wenn es die Umstände i n Namibia erforderten. Die notwendi
gen Truppenreserven sollen bereitgehalten werden. M i t seiner 
Resolution 632(1989) bi l l igte der Sicherheitsrat am 16.Februar 
den Kompromißvorschlag des Generalsekretärs; die w i r k l i c h 
notwendigen Größenordnungen an Geld und Personal werden 
sich w o h l erst i m Verlaufe des UNTAG-Einsatzes herausstel
len. 

Finanzierungsfragen der Friedenstruppen haben i m Herbst 1988 
auch die 43. Generalversammlung und ihre zuständigen nach
geordneten Gremien, den 5. Hauptausschuß u n d den einfluß
reichen Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- u n d Haushalts
fragen (Advisory Commit tee on Administrat ive and Budgetary 
Questions, ACABQ) erheblich beschäftigt. Der ACABQ hat an
läßlich eines routinemäßig fällig gewordenen Berichts 1 4 über 
die Finanzierung der U N I I M O G eine Reihe von allgemeineren 
und grundsätzlichen Fragen zur Finanzierung von Friedens
truppen aufgeworfen und Vorschläge unterbreitet : 

- Einsparungsmöglichkeiten durch gemeinsamen Einkauf und 
Lagerhaltung von Ausrüstungsgegenständen für mehrere 
Truppen; 

- die Einr ichtung eines Betriebsmittelfonds für die Anfangsfi
nanzierung neuer Friedenstruppen, für die keine Haushalts
ansätze vorgesehen sind; 

- f re iwi l l ige Finanz- und Sachleistungen sollen n icht mehr wie 
bisher zur Kostenentschädigung der truppenstellenden Staa
ten verwendet werden, sondern als E i n k o m m e n der Friedens
truppen betrachtet werden und somit zu einer Senkung der 
besonderen Pflichtbeiträge für alle Mitgl iedstaaten führen. 
Für die Annahme und Bewertung von Sachleistungen sollen 
Richt l in ien erstellt werden. 

Das Scheinwerferlicht auf den f re iwi l l igen Leistungen, die bis
her weder häufig noch nennenswert waren, hat aktuelle Grün
de. Z u m einen scheint Japan entschlossen, seine f re iwi l l igen 
Leistungen erheblich auszubauen. Die Beobachtermission i n 
Afghanistan u n d Pakistan w i r d bereits überwiegend von Japan 
finanziert. Als Gegenleistung erwartet Japan offenbar eine kla
rere Rechnungslegung für die Verwendung der f re iwi l l igen Lei
stungen. Sie sollen nach japanischer Auffassung jedenfalls n icht 
als Ersatzkasse für ausbleibende Beitragszahlungen anderer 
Mitgliedstaaten dienen. Z u m anderen zeigen mehr und mehr 
Mitgliedstaaten die Neigung, ihre Beitragszahlungen i n bar 
durch Sach- und Dienstleistungen ersetzen zu wol len . Der Ge
neralsekretär sollte hier die Möglichkeit haben, unerbetene 
und nicht benötigte Sachleistungen zurückzuweisen u n d zu 
verhindern, daß einzelne Mitgliedstaaten den Geldwert von 
f r e i w i l l i g zur Verfügung gestellten Leistungen nach Gutdünken 
- und ohne sich einer Ausschreibung zu stellen - festlegen und 
sogar von ihren jeweiligen Pflichtbeiträgen abziehen können. 
Eine pol i t isch äußerst brisante Frage ist dem Vernehmen nach 
i m ACABQ zwar diskutiert , i m Bericht aber n icht erwähnt wor
den: Einige westliche Mitgl ieder hatten anläßlich der Behand
lung des U N I I M O G - H a u s h a l t s eine stärkere Beteiligung von 
Konf l iktpartnern i m allgemeinen - u n d i m vorliegenden Falle 
der OPEC-Staaten Iran und Irak i m besonderen - angesprochen. 
Denkbar wären sowohl höhere f inanziel le Pflichtbeiträge die
ser Staaten als auch die kostenlose Bereitstellung von Sach- und 
Dienstleistungen für die Friedenstruppen, die ja auf i h r e m Terri
t o r i u m stationiert sind und schon aus Gründen der Kostener
sparnis zahlreiche Leistungen dieser Staaten gegen Bezahlung 
i n Anspruch nehmen. Nach der gegenwärtigen Regelung ent
richtet etwa das kleine u n d am Golf krieg völlig unbeteil igte Dä-
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Mit einem >Tag der offenen Tür< beging die Weltorganisation am 14.Dezember 1988 in New York die Verleihung des Friedensnobelpreises an die 
UN-Friedenstruppen. Den Preis hatte Generalsekretär favier Perez de Cuellarfür die >Blauhelme< am 10.Dezember 1988 in der Aula der Univer
sität Oslo entgegengenommen. Die Friedenstruppen, so das Nobelkomitee, haben das Gewicht der Weltorganisation in der internationalen Po
litik verstärkt und das Vertrauen in die Vereinten Nationen gemehrt. 

nemark einen fünfmal so hohen Pflichtbeitrag für die U N I I -
M O G wie der der Konf l iktparte ien Iran u n d Irak zusammenge
n o m m e n beträgt. Beispielsweise w i r d es auch n icht jedermann 
einleuchten, daß die U N i n Bagdad u n d Teheran hohe M i e t e n 
für die Unterbringung ihres Personals entrichten (und diese U n 
terkünfte n icht von den Konfl iktparte ien kostenlos zur Verfü
gung gestellt werden). 
Die Mitgl ieder aus der D r i t t e n Welt i m ACABQ haben sich je
doch vehement gegen solche Vorstellungen gewandt und darauf 
hingewiesen, daß daraus für ärmere Konf l iktparte ien als Iran 
und Irak zu große Belastungen entstehen und überdies die U n 
partei l ichkeit u n d freie Operationsfähigkeit der UN-Truppen i n 
Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Sicherlich wünschen 
auch die westl ichen Staaten nicht , daß die UN-Truppen etwa 
aus Sparsamkeitserwägungen von Leistungen der Stationie
rungsländer abhängig werden. 
Nachdem sich die Staaten der D r i t t e n Welt i n dem für Haus
halts- u n d Verwaltungsfragen zuständigen 5. Hauptausschuß 
der Generalversammlung längere Zei t gegen die Erörterung die
ser i m ACABQ-Bericht aufgeworfenen allgemeinen Fragen ge
sträubt hatten u n d ledigl ich die Finanzierung der U N I I M O G 
diskutieren w o l l t e n , hat die Generalversammlung i n ihrer Re
solut ion 43/230 zur U N I I M O G schließlich auf Drängen der gro
ßen Beitragszahler doch einige Beschlüsse allgemeinerer Natur 
gefaßt: 
• Freiwill ige Finanzleistungen von Mitgliedstaaten, die als ver
lorene Zuschüsse gewährt werden, sollen künftig i m Prinzip die 
Pflichtbeiträge aller Staaten vermindern können. Sie sollen 
nicht mehr wie bisher i n jedem Falle als Ersatz für ausgebliebe
ne Pflichtbeiträge zur Entschädigung der truppenstellenden 
Staaten herangezogen werden. Die Entscheidung darüber soll 
der Generalsekretär unter Würdigung des Standes der Einnah
m e n aus Pflichtbeiträgen treffen. 

• Über Einsparungsmöglichkeiten durch administrative Koor
dinierung der verschiedenen UN-Truppen soll eine Studie er
stellt werden. 
• Die Probleme, die be im Beginn von friedensbewahrenden 
Maßnahmen auftreten, sollen analysiert werden. Der General
sekretär soll mögliche Lösungsvorschläge, einschließlich der 
Errichtung eines neuen Fonds oder der Benutzung des bestehen
den (und seit Beginn der UN-Finanzkrise längst erschöpften) Be
triebsmittelfonds, unterbreiten. 
• Schließlich soll der Generalsekretär eine weitere Studie über 
Einsparungsmöglichkeiten durch Anlegung von Lagern m i t 
Kommunikationsgeräten und anderen Ausrüstungsgegenstän
den erstellen. 
A l l e diese Studien und Analysen sollen bereits der 44. General
versammlung vorliegen. D a n n soll eine umfassende Diskus
sion aller administrat iven u n d f inanziel len Aspekte der frie
denssichernden Maßnahmen der Vereinten Nationen geführt 
werden. I m Lichte der bis dahin gesammelten Erfahrungen m i t 
der U N T A G werden dann wichtige Entscheidungen über die Fi
nanzierung u n d den möglichst ökonomischen Betrieb der beste
henden u n d neuer UN-Friedenstruppen und -Beobachtermis
sionen zu treffen sein. Schließlich liegt es i m Interesse aller M i t 
gliedstaaten, daß das so erfolgreiche Konzept UN-Friedenstrup
pen auch f inanziel l endlich auf solide, allgemein anerkannte 
und praktizierte Grundlagen gestellt w i r d . 

Die poli t ischen u n d humanitären Vorteile des Einsatzes von 
Friedenstruppen liegen klar auf der Hand. Auch f inanziel l sind 
die Friedenstruppen le tz t l i ch rentabel. Konf l iktparte ien haben 
für sie nur einen winzigen Bruchtei l dessen aufzuwenden, was 
sie die militärische Auseinandersetzung kostet. I n der Regel 
w i r d dies auch für deren Nachbarstaaten gelten. Aber selbst der 
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an einem K o n f l i k t n icht näher beteiligte, für Friedenstruppen 
gleichwohl zahlungspflichtige Tei l der internationalen Ge
meinschaft prof i t iert auch f inanzie l l unmit te lbar vom Abbau 
der Spannungen und dem Z u g e w i n n an internationaler Sicher
heit durch die daraus sich ergebenden verminderten Militäraus
gaben u n d besseren Handelsgeschäfte. Dennoch w i r d man sich 
mancherorts erst an diesen nur scheinbar teuren Frieden ebenso 
gewöhnen müssen, wie man sich an die weit höheren Militär
ausgaben gewöhnt hat. Ein kostenbewußter und ökonomisch 
effizienter Umgang der Vereinten Nationen m i t dem Instru
ment Friedenstruppen w i r d dazu beitragen. 

1 M i t den Friedenssicherungsoperationen der Vereinten Nationen und auch mit der D i s 
k u s s i o n über die Möglichkeit einer Beteiligung der Bundesrepublik D e u t s c h l a n d an den 
UN-Friedenstruppen hat sich diese Zeitschrift i m m e r wieder befaßt: H a n s Arnold, D i e 
persönliche Meinung : Deutsche an die Front! , V N 3/1988 S.85; Hans-Peter Raul , U N -
Friedenstruppen: Versuch einer Bilanz. E i n Diskussionsbeitrag aus deutscher Sicht in 
33 T h e s e n , V N 1/1983 S . l f f , Ensio Sii lasvuo, Der unerfüllbare Auftrag. D i e U N I F I L als 
Negativbeispiel friedenssichernder Operationen der Vereinten Nationen, V N 6/1982 
S.185ff; Rüdiger Freiherr von Wechmar, Friedenserhaltende M a ß n a h m e n - eine Heraus
forderung an die Bundesrepublik Deutschland, V N 1/1982 S . lOf ; Dieter Fleck, U N - F r i e 
denstruppen: Erfolgszwang und Bewährung, V N 3/1979 S .99ff ; Indar (it R i k h y e , R i s i k e n 
der Friedenswahrung. Erfahrungen des Mili tärberaters der Vereinten Nationen, V N 6/ 
1974 S.166ff; Dieter Fleck, UN-Friedenstruppen i m Brennpunkt . Überlegungen z u einer 
Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland, V N 6/1974 S.161ff ; Indar fit R i k h y e , Aus
bildung und Bereitstellung einer UN-Friedenstruppe, V N 5/1964 S.172ff. 

2 Auf G r u n d des Genfer Vertragswerks über eine politische Lösung des Afghanistankon
flikts |UN D o c . S/19835 v. 26.4.1988] vom Generalsekretär eingerichtet; der Sicherheits
rat hat seine »vorläufige Bi l l igung- in e inem Schreiben seines Präsidenten (S/19836 v. 
26.4.1988) an den Generalsekretär mitgeteilt und ein halbes Jahr später in seiner Resolu
tion 622 (Text: S.35 dieser Ausgabe) seine Z u s t i m m u n g bestätigt. 

3 Errichtet auf G r u n d von Resolut ion 619 des Sicherheitsrats v. 9.8.1988, Text : V N 5/1988 
S.170. 

4 Text : V N 6/1987 S.217. 
5 Errichtet auf G r u n d von Resolution 626 des Sicherheitsrats v. 20.12.1988; Text : S.36 die

ser Ausgabe. 
6 Text : S.36 dieser Ausgabe. 
7 Text : V N 4,1979 S.147L 

Eine der drei 1988 geschaffenen Friedenstruppen der Weltorganisation ist die Mi
litärische Beobachtergruppe der Vereinten Nationen für Irak und Iran (UNII
MOG); sie wurde gemäß Resolution 619 des Sicherheitsrats (Text: VN 5/1988 
S.170) aufgestellt. UN-Generalsekretär lavier Perez de Cuellar traf am 12. August 
1988 in New York mit Generalmajor Slavko jovic aus Jugoslawien zusammen, 
dem Kommandeur der wenige Tage zuvor eingerichteten Truppe. 

8 D i e Notstandsstrei tkräfte der Vereinten Nationen (United Nations Emergency Force, 
U N E F ) wurden von 1956 bis 1967 ( U N E F I) und von 1973 bis 1979 ( U N E F II) auf dem Sinai 
eingesetzt. 

9 Text : Nr.14 (April 1988) der Reihe . Z u r D i s k u s s i o n gestellt, der D G V N ; Auszüge des Ar
tikels von M i c h a i l Gorbatschow sind auch veröffentlicht i n : Europa-Archiv 1987, S.D656-
D 6 6 2 . 

10 Veröffentlicht in V N 1/1986 S.32. 
11 D i e erste Entschl ießung der Generalversammlung zur Finanzierung der U N I I M O G , A/ 

Res/42/233 v. 17.8.1988, ist auf S.36f. dieser Ausgabe abgedruckt. 
12 S i e h e A n m . 6 . 
13 S/20412 v. 23.1.1989. I m Februar folgte noch eine .erläuternde Erklärung. (S/20457 v. 

9.2.1989). 
14 A/43/768V. 2.11.1988. 

China in den Vereinten Nationen, 
die Vereinten Nationen in China 

M A N F R E D KULESSA 

»Der amerikanische Chefdelegierte bei den Vereinten Nationen George 
Herbert Walker Bush wird es schwer haben, den USA-Standpunkt in der 
China-Frage in der jetzt beginnenden 26. Vollversammlung den UN-De
legierten . . . glaubhaft und anziehend zu machen.« 

So hieß es vor mehr als eineinhalb Jahrzehnten i n einer Bi ldun
terschrift i n dieser Zeitschrif t . 1 Die Geschichte bestätigte die 
Vermutung: A m 25. Oktober 1971 verabschiedete die Versamm
lung auf Antrag Albaniens die Entschließung 2758 (XXVI) , 2 m i t 
der die Regierung der Volksrepublik als alleinige legit ime Ver
tretung Chinas anerkannt wurde und daraufhin i n die Vereinten 
Nationen und damit auch als Ständiges M i t g l i e d i n den Sicher
heitsrat einziehen konnte . 3 

Um die Vertretung Chinas in New York 

George Bush hat diese Niederlage offensichtl ich n icht gescha
det. Er verstand sich sogar auf die Kunst, es m i t den Vertretern 
des kommunist i schen China nicht ganz zu verderben. So konn
te er später auch der erste Vertreter der Vereinigten Staaten i n 
der Volksrepublik und ein guter Freund vieler Mitgl ieder der 
Führungsgruppe des neuen China werden. Geschadet hat das 
m i t Spannung verfolgte Ereignis jener A b s t i m m u n g dagegen of
fensichtl ich einem der Sieger: Der tansanische D i p l o m a t u n d 
Polit iker Salim A h m e d Salim feierte das Abstimmungsergebnis 

so hingerissen m i t e inem Freudentanz i m Sitzungssaal, daß die
ser A u f t r i t t i h m v e r m u t l i c h noch nach Jahren, i m Herbst 1981, 
bei seiner Bewerbung u m das A m t des Generalsekretärs z u m 
Nachtei l gereicht hat - trotz seiner eminenten Qual i f ika t ion 
u n d der wei t verbreiteten Absicht, einen afrikanischen Kandida
ten zu wählen, und natürlich auch starker chinesischer Unter
stützung. 
Für die D i p l o m a t i e der Vereinigten Staaten war die Vorberei
tung auf die China-Abst immung i n der Tat eine schwierige Auf
gabe. M a n konnte eine Volksrepublik n icht mehr verteufeln, zu 
der Präsident N i x o n gerade diskrete Verhandlungskontakte auf
genommen hatte. Henry Kissingers Spiel war ja schon i n vo l lem 
Gange. Aber er w o l l t e i n diesem Spiel stärkere Karten auf der 
Hand haben. Dabei wäre i h m eine Entscheidung der Vereinten 
Nationen zugunsten der >Zwei-China-Lösung< sehr zustatten 
gekommen. Also wurde auf abhängige u n d befreundete Regie
rungen D r u c k ausgeübt, i n manchen Fällen auch m i t Erfolg. 
Aber das genügte nicht mehr, als ^ r a l lem Europa die Gefolg
schaft verweigerte: Während Luxemburg, Spanien u n d Zypern 
Enthaltung übten, s t i m m t e n alle übrigen europäischen Staaten 
für den albanischen Antrag. 
Die meisten Regierungen sahen i n der Einbeziehung der Volks
republik China einen wicht igen Schritt zur intendierten U n i 
versalität der Vereinten Nat ionen u n d auch zur Überwindung 
ihrer unglücklichen Zweipol igkei t . Für die Vereinigten Staaten 
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wurde aber n u n auch z u m ersten M a l dokumentiert , daß sie i n 
den Vereinten Nationen nicht mehr auf eine sichere Mehrhei t 
rechnen konnten. D a m i t begann die Periode einer deutlichen 
Dominanz der Länder der D r i t t e n Welt i n den Vereinten Natio
nen, die bedauerlicherweise m i t einer Verminderung ihrer Be
deutung einherging, w e i l die Großmächte, vor a l lem die USA, 
sie nunmehr für weniger nützlich hiel ten, sie bei wicht igen 
Themen und Konf l ik ten auch nicht mehr als entscheidende 
Schaltstelle nutzten und schließlich gar am Geldhahn drehten 
u n d säumige Beitragszahler wurden. Gorbatschow u n d die 
Bush-Leute werden jetzt, wie sich 1988 schon abzeichnete, i n ei
ne neue Phase von Reform und N u t z u n g des Instruments der 
Vereinten Nat ionen eintreten. 

Jene A b s t i m m u n g vo'm 25. Oktober 1971 kann also als ein M e i 
lenstein von historischer Bedeutung gelten, wenngleich damit 
tatsächlich nur der Schlußstrich unter eine E n t w i c k l u n g gezo
gen wurde, die sich längst als folgerichtig abgezeichnet hatte 
und ohne den akt iven Widerstand der Vereinigten Staaten gewiß 
auch früher eingetreten wäre. Die USA hatten nämlich seit A n 
fang der sechziger Jahre einer Entscheidung zugunsten Rotchi
nas dadurch vorzubeugen gesucht, daß die Generalversamm
l u n g das Thema zu einer 'wicht igen Frage« i m Sinne von A r t i 
ke l 18 Absatz 2 der Charta erklärte, i n der es einer Z w e i t d r i t t e l 
mehrheit der anwesenden u n d abstimmenden Mitgl ieder - wo
bei die Mitglieder, die sich der St imme enthalten, n icht mitge
zählt werden - zur Entscheidung bedarf. Sieben Abst immungen 
zwischen 1961 u n d 1970 hatten jeweils diese These bestätigt, 
wenn auch manchmal nur m i t knappen Mehrhei ten (1965: 56 
Ja, 49 Nein , 11 Enthaltungen; 1970: +66, - 5 2 , =7) . D a m i t sollte 
erreicht werden, daß auch ein schlichter Abstimmungserfolg 
des »albanischen' Antrags, w i e er 1970 dann auch tatsächlich er
zielt wurde (+51, - 4 9 , =25), keine Änderung bewirken konnte. 
Als aber 1971 z u m ersten M a l sogar der Vorschlag »wichtige Fra
ge- durchfiel (+55, - 5 9 , = 15), war offensichtlich der D a m m ge
brochen. Z u alledem wurde dann i n der A b s t i m m u n g über den 
eigentlichen »albanischen Antrag ' auch noch die Z w e i d r i t t e l 
mehrheit erreicht (+76, - 3 5 , =17). 4 

Daraufhin konnte also die Volksrepublik den Sitz Chinas i n den 
Vereinten Nat ionen einnehmen und eine zunehmend aktive 
Rolle n icht nur i m Sicherheitsrat u n d anderen polit ischen Fo
ren, sondern auch i n den Fachorganisationen u n d Entwick
lungsprogrammen spielen, dazu auch i n der Regionalkommis
sion für Asien und den Pazifik (ESCAP, früher: ECAFE). Der 
Mangel an internat ional erfahrenen Kandidaten für die Mi tar 
beit i n den UN-Stäben wurde zunächst dadurch einigermaßen 
ausgeglichen, daß man UN-Beamten chinesischer Herkunf t die 
Chance einräumte, sich m i t Beijing zu arrangieren und ihre Po
sten zu behalten. 

Inzwischen haben die meisten dieser »old hands« bereits das Pen
sionsalter erreicht, und China hat zunehmend eigene Kader aus 
der Volksrepublik als Kandidaten für den U N - D i e n s t präsen
t ier t . Ein Untergeneralsekretär - Xie Q i m e i , früher Direktor i m 
Außenministerium i n Beijing, jetzt Leiter der Hauptabtei lung 
für Technische Zusammenarbeit i m Dienste der E n t w i c k l u n g 
i m UN-Sekretariat - und eine gute, wenn auch nicht gerade gro
ße Anzahl von chinesischen Mitarbe i tern i n wicht igen Positio
nen dokumentieren das aktive Interesse. Leider ist die chinesi
sche Personalpolitik derzeit noch eher auf eine ze i t l i ch begrenz
te Abordnung als auf eine U N - i n t e r n e Karriere ihrer Beamten 
ausgerichtet. D a r i n gleicht sie der sowjetischen Gepflogenheit. 
Es gibt aber Anzeichen dafür, daß sich i n beiden Ländern i n die
sem Punkt ein Wandel ergeben könnte. D e n n man sieht n u n 
ein, daß ein befristet abgeordneter Beamter nicht die gleiche 
Wirksamkeit u n d Anerkennung erreichen kann wie ein Karrie
re-Mitarbeiter der Vereinten Nationen. I n China hat der neue 
Personalminister Zhao Dongwan bereits Vorstellungen e n t w i k -
kelt , die Kandidaten für den U N - D i e n s t n icht mehr durch Ab
ordnung aus der zuständigen Behörde, sondern auf G r u n d offe
ner Ausschreibung und Bewerbung zu gewinnen. 

Entwicklungsland China 

Heute erscheint China als Geber wie als Empfänger von dem, 
was w i r Entwicklungszusammenarbeit nennen. Das ist aber 
erst seit einem Jahrzehnt so der Fall. In der M i t t e der siebziger 
Jahre stand noch das Bemühen i m Vordergrund, die chinesi
schen Errungenschaften und Erfolge - insbesondere i m Bereich 
eigenständiger ländlicher E n t w i c k l u n g - i n anderen Entwick
lungsländern bekannt und nutzbar zu machen. Vor al lem die 
Fachorganisationen, und i n erster Linie w o h l FAO, W H O und 
U N I D O , waren hier beteil igt. Auch heute ist »Lernen von Chi 
na- ein wichtiger Teil der internationalen Zusammenarbeit der 
Volksrepublik, der auch i m Rahmen der Vereinten Nationen an
erkannt und gefördert w i r d , vor a l lem i m Bereich der Techni
schen Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern 
(TCDC). 1983 und 1986 fanden m i t Unterstützung des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) und der ES
CAP internationale »TCDC-Märkte- i n Beijing statt. 
Die technische u n d wissenschaftliche Leistung chinesischer In
s t i tut ionen u n d ihre Mi tarbe i t an internationalen Aufgaben 
w i r d zunehmend gewürdigt. Ein gutes Beispiel ist die Wahl des 
Generaldirektors der meterologischen Verwaltung Chinas, Z o u 
Jingmeng, z u m Präsidenten des Exekutivrats der W M O . Neben 
solchen Beiträgen sehen w i r seit e inem Jahrzehnt und m i t 
wachsender Bedeutung auch Programme, die China i n dem Be
streben unterstützen, Anschluß an die Technologien der Indu
strieländer zu gewinnen. 1978 hat sich China eindeutig als Ent
wicklungsland definiert und sein Interesse an der Entwick
lungszusammenarbeit m i t befreundeten Staaten und interna
t ionalen Organisationen i m Rahmen der neuen Pol i t ik der M o 
dernisierung angemeldet. Wegen ihres natürlichen Strebens 
nach Universalität haben die Vereinten Nationen darauf rascher 
reagiert als die meisten bilateralen Geber. 
Bereits vor dem großen Durchbruch i m 3. Plenum des 11. Zen
tralkomitees der Kommunist ischen Partei Chinas i m Dezem
ber 1978 wurde anläßlich der Teilnahme einer chinesischen De
legation an der TCDC-Konferenz i n Buenos Aires unter der Lei
tung von Vizeminister Wei Y u m i n i n New York die Aufnahme 
der U N D P - A r b e i t i n China vereinbart. Ein erstes Programm 
wurde noch i m gleichen Jahr begonnen, und i m Herbst 1979 
wurde als erste UN-Dienststel le i n China seit 1948 (als die ECA
FE und andere regionale Büros von Shanghai nach Bangkok aus
gelagert wurden) ein UNDP-Büro i n Beijing eröffnet. I n z w i 
schen sind zehn verschiedene Sonderorganisationen und Spe-
zialorgane der Vereinten Nationen dort direkt vertreten: UNDP, 
UNICEF, UNFPA, WFP, W H O , UNESCO, FAO, ILO, U N H C R 
u n d Weltbank. Die U N I D O hat einen Industrieberater, der i n 
das UNDP-Büro integiert ist. Wie üblich, amtiert der ortsansäs
sige Vertreter (Resident Representative) des U N D P auch als Ver
treter des UNFPA u n d des WFP sowie als Koordinator der U N -
Familie,- seit zwei Jahren übrigens auch als offizieller Vertreter 
des Generalsekretärs. 

I n den ersten Jahren des neuen Aufbruchs sind gut zwei D r i t t e l 
der Entwicklungshil feleistungen an China durch mult i laterale 
Programme aufgebracht worden. Inzwischen haben sich auch 
einige bilaterale Geber stark engagiert, vor al lem Japan, die Bun
desrepublik Deutschland, Kanada und Italien, n icht aber die 
Vereinigten Staaten und Großbritannien (wenngleich sie i m 
Kul tur- u n d Wissenschaftsaustausch eine wicht ige Rolle spie
len). 
Bei der mult i la tera len Kapitalhilfe ist vor a l lem die Weltbank zu 
erwähnen. Aber auch die Asiatische Entwicklungsbank ist n u n 
beteiligt, seit es der Volksrepublik gelang, dort M i t g l i e d zu wer
den. Schließlich unterstützt der IFAD einige Projekte i n China. 
Der Gesamtumfang mult i lateraler Darlehenszusagen liegt 
jetzt bei 2 M r d US-Dollar pro Jahr. Die Tendenz ist steigend, 
wenn auch i n China die Frage der Verschuldung zunehmend dis
kut ie r t w i r d u n d man beispielsweise nach einem besseren 
Schuldenmanagement ruf t . Mehr als 3 M r d Dol lar pro Jahr w i r d 
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China jedenfalls n icht zu Weltbank-Kondit ionen aufnehmen 
wol len . Die Weltbank u n d ihre Experten spielen übrigens auch 
eine wicht ige Rolle i m Dialog u m die chinesische Reformpoli
t i k u n d i n der projektbegleitenden Ausbi ldung. Hier besteht ei
ne enge Zusammenarbeit m i t dem U N D R 
D i e »Technische Hilfe< der internationalen Organisationen, die 
als nicht-rückzahlbarer Zuschuß gewährt w i r d , beläuft sich zur 
Ze i t auf 180 bis 200 M i l l Dol lar pro Jahr. Sehr stark engagiert 
hat sich das Welternährungsprogramm (WFP) m i t seiner Nah
rungsmitte lhi l fe , die hier für groß angelegte und bestens verwal
tete öffentliche Arbei ten (Bewässerung, Aufforstung, Fischtei
che u n d so fort) nach dem System »Nahrungsmittel für Arbeits
leistung' (food for work) verwandt w i r d . I n China, dessen Verfas
sung aus guten Gründen keine Freizügigkeit kennt, müssen 
Projekte der E n t w i c k l u n g zu den Menschen gebracht werden -
dahin, wo sie sich befinden u n d H i l f e brauchen, also vor a l lem 
i n abgelegene u n d benachteiligte Gebiete, die oft von Gruppen 
nationaler Minderhei ten bewohnt oder auch »alte revolutionäre 
Basiszentren- etwa des Langen Marsches sind. M e h r u n d mehr 
konzentrieren sich die Projekte des WFP auf solche Gegen
den. 

Das g i l t auch für die Arbei t des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen (UNICEF), dessen Schwerpunkte i m Gesundheitswe
sen, vor al lem der Immunis ierung, u n d i n der Grund- und Vor
schulerziehung liegen. Der UN-Bevölkerungfonds (UNFPA) ist 
durch seine Unterstützung des staatlichen Programms der Be
völkerungsplanung i n eine Kontroverse m i t den Vereinigten 
Staaten geraten, die zur Streichung der gesamten US-Zuwen
dungen an den UNFPA geführt hat. Da der UNFPA keineswegs 
Abtreibungen oder gar Zwangsmaßnahmen unterstützt, son
dern allenfalls Programme, die solches überflüssig machen sol
len, muß m a n w o h l von einem tragischen I r r t u m oder Mißver
ständnis sprechen, das seinen Grund i n Auseinandersetzungen 
der amerikanischen Innenpol i t ik haben dürfte. Es ist bislang 
trotz aller Anstrengungen nicht gelungen, diese irrationale Ver
krampfung aufzulösen. (Bekanntlich starb UNFPA-Exekutivdi-
rektor Rafael Salas vor zwei Jahren i n Washington, wo er dar
über verhandeln wollte .) Der UNFPA hat Verdienste u m die Wie
dereinführung der Demographie i n China, u m die sehr erfolgrei
che Durchführung der Volkszählung von 1982, u m die Produk
t i o n von Verhütungsmitteln, u m Erziehung und Aufklärung 
u n d u m die medizinische Fürsorge für M u t t e r und K i n d . 

Die Fachorganisationen wie FAO, ILO, UNESCO, U N I D O oder 
W H O - aber auch solche, die keine eigene Vertretung i n China 
haben, wie etwa I M O , ICAO, IAEA, U N C T A D , WIPO, U P U u n d 
I T U - erfüllen eine wicht ige Funkt ion, indem sie China i n i h 
rem Fachbereich den Anschluß an den internationalen Stand 
von Technik u n d Wissenschaft vermi t te ln . Ihre Austausch- u n d 
Förderungsprogramme werden sowohl vom U N D P als auch aus 
ihren eigenen Haushal tsmit te ln oder besonderen zweckgebun
denen Zuwendungen (trust funds) f inanziert . Mehr und mehr 
werden auch internationale Tagungen und Konferenzen i n Chi 
na durchgeführt; so tagte beispielsweise der Welternährungsrat 
1988 i n Beijing. 

Die Aufgabe der internationalen Organisationen u n d ihrer Ver
treter i n China besteht allerdings n icht nur darin, Programme 
internationaler Zusammenarbeit abzusprechen u n d zu unter
stützen. M a n erwartet von ihnen auch, daß sie einen akt iven 
Beitrag zur generellen Pol i t ik der Modernisierung und Öffnung 
des Landes leisten. Sie sollen helfen, Türen und Fenster aufzu
stoßen; das heißt vor al lem, Kontakte herzustellen u n d neue 
Wege des Austauschs u n d der Zusammenarbeit aufzuzeigen 
und am besten gleich zu vermi t te ln . So haben die Vertreter des 
U N D P ganz selbstverständlich nach bestem Vermögen dazu 
beigetragen, daß Arbeitskontakte m i t potentiel len Gebern, i n 
ternationalen Finanzorganisationen, aber auch m i t privaten 
Trägern, Wirtschaftskreisen u n d Forschungsinstituten herge
stellt oder vertieft wurden. A l l e Kapitalhilfeprojekte der ersten 
Generation beruhten auf Durchführbarkeitsstudien, die i m 

Rahmen des UNDP-Programms erstellt wurden. Auch der erste 
praktische Kontakt zu europäischen und amerikanischen 
Nichtregierungsorganisationen wurde durch das U N D P vermit 
tel t . Tatsächlich sind die U N - M i t a r b e i t e r i n China recht vielfäl
t i g und einfallsreich i n der Anknüpfung des so notwendigen 
Kontaktes nach außen tätig geworden. Derzeit verfolgen sie m i t 
besonderem Interesse die Bemühungen Chinas u m Aufnahme 
i n das GATT. 

Programme und Projekte 

Es ist wenig bekannt, daß China nach den USA an zweiter Stelle 
bei der Aufnahme von Indochina-Flüchtlingen steht. Annä
hernd 300 000 Menschen sind aus Vie tnam u n d Laos nach C h i 
na gekommen, die meisten schon vor etwa einem Jahrzehnt. 
China hat für sie ein großzügiges Programm der Ansiedlung auf 
mehr als 50 Staatsgütern i m Süden des Landes durchgeführt 
u n d dabei auch internationale Hi l feste l lung erhalten. Der Hohe 
Kommissar der Vereinten Nat ionen für Flüchtlinge ( U N H C R ) 
unterhält ein Verbindungsbüro i n Beijing, das sich hauptsäch
l i c h u m die Eingliederung u n d Betreuung dieser Flüchtlinge 
kümmert. I m Jahre 1988 tauchten diese Menschen noch e inmal 
i n der Berichterstattung der internationalen Presse auf, als eine 
Gruppe von ihnen - auf G r u n d falscher In format ion u n d w o h l 
auch mobi l i s ier t durch so etwas wie beginnenden Wohlstand -
über Hongkong Aufnahme i n Drittländern (des Westens) zu er
reichen suchte. Da China Aufnahmeland ist, besteht dazu — m i t 
Ausnahme von wenigen Fällen der Familienzusammenführung 
— keine Möglichkeit. Die Behörden von Hongkong haben diese 
Leute zurückgeschickt. Schließlich halten sie selbst noch eine 
traurig hohe Z a h l von sogenannten Bootsflüchtlingen i n La
gern, deren Chancen auf Aufnahme i n westl ichen Ländern 
nicht gerade günstig stehen. 

Auch i n die internationale Katastrophenhilfe hat sich die Volks
republik i n den letzten Jahren eingeschaltet u n d Solidaritätshil
fen gegeben wie erhalten. I n der chinesischen Volksmeinung ist 
das Jahr des Drachens besonders anfällig für tiefgreifende U m 
wälzungen u n d Naturkatastrophen. Tatsächlich brachte das 
Jahr 1976 einen tiefen Einschnit t : Mao Zedong u n d Z h o u Enlai 
starben, u n d das Erdbeben, das die Industriestadt Tanshan zer
störte, kostete nach Schätzungen einer halben M i l l i o n M e n 
schen das Leben. Damals wurde k e i n Aufruf zur Hi l fe le is tung 
von außen i n i t i i e r t . Inzwischen hat sich die Pol i t ik Chinas ge
ändert. I m Falle eines größeren Unglücks würde die Regierung 
nicht zögern, internationale H i l f e anzufordern. Sie möchte aber 
das Instrument eines solchen Aufrufs n icht verschleißen u n d 
hat es deshalb bei den unglücklichen Ereignissen n icht einge
setzt, die i n einem so großen Lande leider i m m e r wieder vor
k o m m e n . Auf der anderen Seite hat sie i n den letzten Jahren 
durchblicken lassen, daß sie bereit sei, auch i n solchen Fällen 
Hil fe le is tung i m Geiste internationaler Solidarität zu akzeptie
ren. So gab es schon zu Beginn der achtziger Jahre H i l f e für Dür
re u n d Flutschäden, unter anderem auch seitens des U N D R O 
und des UNDP, u n d i m Drachenjahr 1988 wiederum für diverse 
Flutkatastrophen u n d das Erdbeben von Yunnan. A u c h die Bun
desregierung hat einen erheblichen Beitrag zur Rehabil i t ierung 
nach dem großen Waldbrand des Vorjahres i n Heilongjiang gelei
stet, u m noch ein weiteres u n d substantielles Beispiel zu erwäh
nen. Von den UN-Vertretern i n Beijing w i r d i m allgemeinen ei
ne aktive Rolle i n der Koordinierung solcher Hil fe le is tung er
wartet, die meist auch durch die v o m U N D R O herausgegebe
nen Lageberichte angeregt w i r d . I m Ernstfall w i r d eine A r t K r i 
senstab gebildet, u m die Unterr i chtung der internationalen Öf
fentl ichkeit , Koordinierung u n d Liaison zu gewährleisten. 
Auch i n dem wicht igen Feld der Katastrophenvorsorge hat Chi 
na m i t internationaler Zusammenarbeit erhebliche Fortschrit
te aufzuweisen. Dazu gehört übrigens auch die Erdbebenvorher
sage, i n der China heute nach Japan u n d Kal i fornien zur Spitzen-
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gruppe gehört - n icht zuletzt dank einer vom U N D P geförder
ten Projektzusammenarbeit m i t Forschern aus diesen ebenso 
gefährdeten Gebieten. Es steht zu hoffen, daß m a n i n Z u k u n f t 
die Bevölkerung rechtzeitig vor größeren Erdbeben warnen und 
viel leicht sogar aus bedrohten Großstädten evakuieren kann. 
Erhebliche Fortschritte werden auch i n der Versorgung und Be
treuung der überlebenden Opfer von Katastrophen gemacht. In 
Tanshan läßt sich das schon deut l ich darstellen. Neben die von 
dem (für eine Reihe administrativer u n d sozialer Angelegenhei
ten zuständigen) Z i v i l m i n i s t e r i u m u n d den Kommunalbehör
den verwaltete Notstands- und Sozialhilfe ist eine wesentliche 
Verbesserung i m Status u n d i n der Betreuung von Behinderten 
getreten, n icht zuletzt durch die Behindertenstiftung von dem 
Sohn Deng Xiaopings, Deng Pufeng, der, selbst schwerbehinder
tes Opfer der Kul turrevolut ion , die Aufwertung der Behinderten 
i n Mediz in , Bildung, Wirtschaft u n d Arbei t durchsetzen u n d ein 
Netz internationaler Kontakte schaffen konnte, das wiederum 
zu einer Qual i f iz ierung der Versorgungs- u n d Dienstleistungen 
für Behinderte beigetragen hat, deren Zahl nach einer kürzlich 
durchgeführten Stichprobenerhebung bei 50 M i l l i o n e n liegt. 
A m Beispiel der Erdbebenvoraussageforschung deutet sich 
schon an, daß es bei den Projekten der Technischen H i l f e meist 
u m einen hohen Stand von Wissenschaft u n d Technik geht. I n 
der Tat reichen viele Projekte i n Bereiche der Hochtechnologie, 
z u m Beispiel i n der Kohleverflüssigung und der Textilfor-
schung, bei Kunststoffasern, Computergestütztem Entwerfen 
u n d Produzieren (CAD/CAM), Ölbohrungstechnik, Solarener
gie u n d der Sicherheit von Kernkraftwerken. Die technische 
Modernisierung bestehender Industr ien u n d die Einführung 
neuer Managementsysteme haben große Priorität u n d werden 
vielfach auch durch Projekte der Vereinten Nationen gefördert. 
Hier konzentriert sich die Arbei t des UNDP, für die i n fünf Jah
ren rund 200 M i l l Dol lar ausgegeben werden sollen, 162 M i l l 
davon aus dem zentralen Programmfonds des UNDP. D a m i t ist 
China jetzt das Land m i t dem größten UNDP-Programm. Für 
den Z e i t r a u m des siebten Fünf jahresplanes der Volksrepublik 
(1986-1990) sind folgende Schwerpunktbereiche vereinbart 
worden: 

- Aus- u n d Fortbildung von Fachkräften, 
- technische Modernisierung bestehender Industrien, 
- E n t w i c k l u n g fortgeschrittener Technologien, 
- Verbesserung der Lebensqualität, 
- Anwendung elektronischer Informationstechnik. 
Die -Investition i n den Menschen« steht hier i m Vordergrund. 
Das g i l t übrigens auch für den Bereich der Wirtschaftsreformen, 
für welchen das U N D P i n jüngerer Zei t mehr u n d mehr u m die 
Durchführung von Dialog- u n d Studienprogrammen gebeten 
w i r d . Es wäre vermessen, w o l l t e man sozusagen von außen den 
chinesischen Reformern Ratschläge anbieten, was wie zu ma
chen wäre. Sie müssen ihre Strukturen selbst f inden u n d sind 
dazu auch entschlossen. Die internationalen Partner können 
aber dazu beitragen, daß sich der Hor izont dieser Reformer er
weitert u n d sie Erfahrungen, die anderswo gemacht worden 
sind, kennenlernen u n d i n ihre Überlegungen einbeziehen kön
nen. Da sind Studienreisen und Seminare w i c h t i g , aber auch die 
Hi l feste l lung bei der Einr ichtung von Ausbildungsprogrammen 
und Ins t i tuten der fachlichen Fortbildung. Die Vereinten Natio
nen, die ihre Kontakte i n Ost u n d West, Nord u n d Süd akt ivie
ren können u n d auch nicht auf ein eigenes -System« festgelegt 
sind, das sie China andienen wollen, hab>=n hier einen starken 
Vortei l , der sie pol i t isch at t rakt iv macht. 

So ist es sicher ke in Zufa l l , daß die Vereinten Nationen i n so un
terschiedlichen Bereichen wie Kommunalverwal tung u n d re
gionaler Planung, Steuerwesen u n d Finanzverwaltung, Perso
nalwesen, Zentralbank, Wirtschaftsstruktur u n d Unterneh
mensreform, Sozialversicherung oder Auslandsinvestit ion en
gagiert werden. Wichtige Dialogseminare m i t führenden Fach
leuten aus aller Welt, die zentrale Themen der makro-ökonomi-
schen Steuerung u n d Wirtschaftsplanung behandeln, f inden i n 

Bericht u n d Gespräch m i t den führenden Persönlichkeiten des 
Landes ihren Niederschlag. So hat sich Zhao Ziyang mehrfach 
anerkennend gerade über solche katalytischen Beiträge der Ver
einten Nationen geäußert, und auch Deng Xiaoping hat solche 
Gruppen aus gegebenem Anlaß z u m Gespräch empfangen. 

Reger Austausch 

Auch sonst genießen die Vereinten Nationen u n d ihre Program
me i n China hohes Ansehen. Das zeigte sich z u m Beispiel, als 
das vierzigjährige Bestehen der Vereinten Nationen i n Beijing i n 
großem Stil gefeiert wurde. Bei der zentralen Festveranstaltung 
durfte i ch nach dem amtierenden Regierungschef Wan L i (Pre
mier Zhao hie l t zur gleichen Zei t seine Rede vor der Generalver
sammlung i n New York) die Hauptrede halten. 
Bei einem selbstbewußten Partner wie dem Reich der M i t t e auf 
der einen und einem i m Zeichen von »neuen Dimensionen« der 
Technischen Zusammenarbei t 5 innovationsbereiten U N D P 
durfte man von dem Neubeginn i n China auch neue Formen der 
Zusammenarbeit i m Sinne einer stärkeren Betonung eigenstän
diger E n t w i c k l u n g erwarten. Tatsächlich hat man i n China i n 
dieser Richtung experimentiert , u m sozusagen Programme i n 
ternationaler Zusammenarbeit m i t chinesischen Charakteri
stika zu entwicke ln . So gibt es hier keine ausländischen Pojekt-
leiter u n d praktisch auch keine ansässigen ausländischen Ex
perten. A l l e Projekte werden von chinesischer Seite geleitet und 
verwaltet. Etwa die Hälfte der Vorhaben werden auch nicht von 
den Sonderorganisationen und Spezialorganen der Vereinten 
Nationen, sondern von der Regierung selbst durchgeführt, wo
bei die beratende Funkt ion der Fachorganisationen nach Mög
l i chkei t erhalten bleiben soll . Für die Steuerung und Durchfüh
rung der Projekte hat die Regierung i m Z e n t r u m für wirtschaft
l ichen und technischen Austausch (China International Centre 
for Economic and Technical Exchanges, CICETE) eine Ins t i tu
t i o n unter der Verantwortung des Außenwirtschaftsministe
r iums geschaffen, sozusagen eine G T Z 6 auf der Nehmerseite, 
die übrigens auch für Kontakte zu internationalen Nichtregie
rungsorganisationen zuständig ist. 

Technologietransfer geschieht hier i m wesentlichen durch Aus
bildungsprogramme, Kurzzeitexperten und Ausrüstungen. Je
des Jahr sind Tausende von Stipendiaten und Kurzzeitberatern 
aus u n d nach China unterwegs. Besonders beliebt sind i n s t i t u 
t ionelle Projektpatenschaften zwischen Inst i tuten i n Industrie
ländern u n d ihren Partnerinstituten i n China. Sie überdauern 
häufig die kurze Zeitspanne der eigentlichen Projekte. Bera
tungsdienste werden oft auch ohne Honorar geleistet, nämlich 
i m Rahmen der T O K T E N 7 - u n d der STAR 8-Programme. Bei 
T O K T E N werden qualifizierte Auslandschinesen eingeladen, 
ihr Wissen und Können für die E n t w i c k l u n g des Mutterlandes 
einzubringen. Bei STAR sind es Fachleute aus aller Welt, die 
sich für eine moderne E n t w i c k l u n g Chinas einsetzen wol len . In 
beiden Programmen werden nur die Kosten der Reise und des 
Aufenthalts erstattet. Dennoch sind Spitzenkräfte nicht nur 
aus den Reihen rüstiger Pensionäre, sondern auch aus dem akt i 
ven Berufsleben i n Wissenschaft und Industrie für solchen Ein
satz zu gewinnen; häufig sind sie besser qualif iziert als die sonst 
verfügbaren Experten. Pro Jahr waren es i n der letzten Zei t je
weils u m 300 Spitzenkräfte - bis h i n zu Nobelpreisträgern und 
einem Bundesbankpräsidenten a.D. - , die der Einladung von Re
gierung und U N D P folgten, und die Tendenz ist steigend. China 
ist offensichtl ich i n dieser Phase von Reform und Aufbau für 
Kenner u n d Könner besonders attraktiv. 

Schließlich sollen die UN-Vertreter auch koordinierend tätig 
werden. Freilich ist Koordinierung i n einem so großen Land m i t 
so vielfältigen Beziehungen keine leichte Aufgabe, zumal Ver
waltungsstruktur und -gepflogenheiten sie n icht gerade begün
stigen. Auf der Regierungsseite ist das Außenwirtschaftsmini
ster ium für alle technische und wirtschaft l iche Zusammenar-
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beit zuständig, also auch für U N D P ; UNICEF, UNFPA u n d bila
terale Geber. Die Sonderorganisationen arbeiten m i t den ent
sprechenden Fachministerien direkt zusammen. Das Landwirt 
schaftsministerium ist n icht nur für die FAO, sondern auch für 
das WFP u n d den IFAD zuständig. Die Weltbank hat ihren 
Hauptpartner i m Finanzminister ium, u n d für Fragen der Verein
ten Nat ionen trägt natürlich auch das Außenministerium Ver
antwortung, während Flüchtlings- und Katastrophenhilfe vom 
Z i v i l m i n i s t e r i u m koordiniert w i r d . H i n z u k o m m t , daß nach 
menschlicher Erfahrung auch bei den Hilfsorganisationen jeder 
eher akt iv koordinieren als koordiniert werden w i l l . I m Laufe 
der Jahre hat sich aber gezeigt, daß selbst ein »Papiertiger« wie 
der UN-Koordinator gerade i n China eine wicht ige und ge
schätzte Rolle darin haben kann, die an einem Thema interes
sierten Partner i n informeller Weise z u m Informations- u n d Er
fahrungsaustausch zusammenzubringen u n d i m übrigen über 
die gesamte Entwicklungszusammenarbeit i m Überblick zu be
richten. 

1 V N 4/1971 S.99. 
2 Text : V N 6/1971 S.172. 
3 Besonders i n der Z e i t bis zur E i n n a h m e des chinesischen Sitzes in den Vereinten Nationen 

durch Beijing hat s ich diese Zeitschrift mehrfach mit C h i n a befaßt: H e i n z Pächter, C h i n a s 
Vertretung in den Vereinten Nationen, V N 4/1967 S.112ff. ; Walter Schwenk, D i e Vertretung 
C h i n a s in den U N als völkerrechtl iches Problem, V N 4/1967 S.116ff. ; Eberhard Freiherr 
von Perfall, Z w e i chinesische Staaten in der U N O ? , V N 4/1967 S.121ff. ; Eckhard Budewig, 
Doppelmitgliedschaft C h i n a s in der U N O ? , V N 6/1969 S.172ff. ; D i e persönliche Meinung : 
Rotchina ante portas, V N 2/1971 S.43- Otto Leichter, Peking in den Vereinten Nationen, 
V N 6/1971 S.149ff. ; ders. Pekings Position und Zie le in der U N O , V N 1/1972 S.lff.; U w e G . 
Fabritzek, D i e Volksrepublik C h i n a und die Vereinten Nationen, V N 1/1977 S.llff . 

4 Diese Sternstunde der albanischen U N - P o l i t i k ist nicht verzeichnet bei Arben Puto, Alba
nien und die Weltorganisation, V N 3/1988 S.86ff., was m i t der z w i s c h e n z e i t l i c h e n Abküh
lung der Beziehungen z w i s c h e n diesen beiden sozialist ischen Staaten z u s a m m e n h ä n g e n 
könnte . 

5 E i n e n entsprechenden Beschluß des UNDP-Verwal tungsra ts hatte s ich die Generalver
s a m m l u n g in ihrer Resolution 3405 (XXX) a m 28.11.1975 zu eigen gemacht. 

6 D i e Deutsche Gesellschaft für Technische Z usammenar bei t ( G T Z ) führt (als Instrument 
des Gebers Bundesrepublik Deutschland) i m Auftrag der Bundesregierung M a ß n a h m e n 
der Technischen Z usammenar bei t in den Entwicklungsländern durch. 

7 Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals : Wissenstransfer durch ausländische 
Fachkräfte (chinesischer Herkunft) . 

8 Senior Technica l Advisor Recrui tment : Rekrutierung hochqualifizierter Technischer Be
rater. 

Internationale Tage, Wochen, Jahre und Jahrzehnte 
der Vereinten Nationen 
Ein Nachtrag 

In diesem fahr häufen sich die Gedankenanlässe: 40 Jahre Bun
desrepublik Deutschland, 40 Jahre Deutsche Demokratische 
Republik - zugleich auch Erinnerung daran, daß die förmliche 
Teilung Deutschlands nun schon vier Jahrzehnte währt. Auf 
die Ursprünge der Entwicklungen, die zur Spaltung führten, 
verweisen zwei andere Daten, die in das Jahr 1989 fallen: Vor 
50 fahren begann der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen An
griff auf Polen, vor 100 Jahren wurde der Kriegsherr dieses 
Überfalls in Braunau am Inn geboren (und zwischen diesen 
Daten lag vor 75 Jahren der Ausbruch des Ersten Weltkriegs). 
Andere Gedenktage verweisen auf länger zurückliegende, weit 
eher mit positivem Bedeutungsgehalt versehene Ereignisse: 
den 200.Jahrestag der Französischen Revolution mit ihrer >Er-
klärung der Menschen- und Bürgerrechte' und die 300. Wieder
kehr der Verkündung der >Bill of Rights< in England. Und den 
(möglicherweise) 500. Geburtstag gilt es für einen Querkopf, 
Seher und Hoffnungsträger zu verzeichnen, für einen Deut
schen, der freilich nur in einem deutschen Staat - und dort in 
Anbetracht seiner zentralen Forderung »Die Gewalt soll gege
ben werden dem gemeinen Volk« womöglich nicht ganz zu 
Recht - offiziell geehrt wird: Thomas Müntzer. 
Das Jahr 1989 allein diesen Daten zu widmen, verriete freilich 
eine eurozentrische Sichtweise. So rufen uns denn die diversen 
Gedenkanlässe, die von den Vereinten Nationen begangen wer
den, zweierlei in Erinnerung: die Herausforderungen und Auf
gaben der Gegenwart ebenso wie die Tatsache, daß es weltwei 
ter Gemeinsamkeit bei ihrer Bewältigung bedarf. - Die folgen
de Aufstellung setzt den unter dem gleichen Obertitel erschie
nenen Beitrag des Autors aus VN 2/1983 S.37ff. (mit Ergänzung 
in VN3/1983 S.83) fort. 

I . Richtlinien für künftige internationale Jahrzehnte 

Nach den m i t Resolution 1980/67 des Wirtschafts- und Sozial
rats (ECOSOC) v o m 25.Juli 1980 verkündeten 1 und durch den 

H A N S D ' O R V I L L E 

Beschluß 35/424 der Generalversammlung vom 5.Dezember 
1980 gebill igten 'R icht l in ien für künftige internationale Jahre 
erachtete es die Generalversammlung für s innvoll , vergleichba
re R icht l in ien auch für die Ausrufung künftiger internationaler 
Dekaden aufzustellen. Einen derartigen Leitfaden hat auf ihre 
B i t t e 2 h i n der Wirtschafts- u n d Sozialrat auf der Grundlage eines 
Berichts des Generalsekretärs 3 beraten. M i t Resolution 1988/63 
vom 27.Juli 1988 verabschiedete der ECOSOC dann auch ent
sprechende Richt l in ien , die er der 43.Tagung der Generalver
sammlung zuleitete. Der ECOSOC legte jedoch ausdrücklich 
fest, daß diese R icht l in ien n icht für die Entwicklungsdekaden 
Anwendung f inden sollen. Sie enthalten Grundsätze für die vier 
i m folgenden vorgestellten Bereiche. 

• Thema und zeitliche Festlegung einer Dekade: 
Ein Thema für ein internationales Jahrzehnt sollte mit den Aufgaben 
und Grundsätzen der Vereinten Nationen übereinstimmen, eine Priori
tät in einem der Hauptaufgabenbereiche der Vereinten Nationen dar
stellen und langfristige internationale, regionale und nationale Maß
nahmen erfordern. Eine Dekade sollte auch nur dann proklamiert wer
den, wenn sie Ergebnisse verspricht, die nicht auf anderem Wege erzielt 
werden können. Generell sollte eine Überlappung mehrerer Dekaden 
vermieden werden, und eine Dekade sollte nur dann initiiert werden, 
wenn das UN-System die inhaltliche, administrative und finanzielle 
Kapazität hat, eine wirksame Rolle bei der Durchführung des Dekaden
programms zu übernehmen. Vor Proklamation einer neuen Dekade soll 
zunächst geprüft werden, ob nicht ein Gedenkereignis kürzerer Zeit
dauer genügen würde. 

• Anforderungen an die Vorbereitung einer Dekade: 
Entsprechende Vorschläge sollen zusammen mit einem Entwurf für ein 
Aktionsprogramm unterbreitet werden, der präzise Ziele und Maßnah
men auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene aufführt. Alle 
Aktivitäten sollten klar identifizierbare Resultate produzieren. Ferner 
sollten alle damit zusammenhängenden organisatorischen und finan
ziellen Fragen eindeutig benannt werden. Darüber hinaus soll ein Pro
grammentwurf Angaben dazu enthalten, welche Organisation(en) die 
Federführung übernehmen soll(en) und welche Koordinierungsmecha
nismen zu schaffen sind. Auf der Ebene der Mitgliedstaaten sollte insbe
sondere die Errichtung von Nationalkomitees vorgesehen werden, um 
öffentliche Unterstützung zu suchen und die entsprechenden Dekaden
programme vor Ort durchzuführen. 
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Wiederkehrende Gedenkanlässe 
sowie laufende und künftige Jahre und Jahrzehnte der Vereinten Nationen 

Internationale Tage 

8. März* 
Tag der Vereinten Nationen fürdieRechteder Frau und den Weltfrieden 
(Internationaler Frauentag) 

21.März 
Internationaler Tag zur Beseitigung der Rassendiskriminierung 

23.März 

Welttag der Meteorologie 

ZApril 

Weltgesundheitstag 

17.Mai 
Weltfernmeldetag 
4. )uni 
Internationaler Tag der Kinder, die unschuldig zu Aggressionsopfern ge
worden sind 
5. Juni 
Tag der Umwelt 
16.Juni 
Internationaler Tag der Solidarität mit dem kämpfenden Volk Südafri
kas 
26.Juni 
Internationaler Tag gegen Drogenmißbrauch und unerlaubten Sucht
stoffverkehr 
9. August 
Internationaler Tag der Solidarität mit dem Kampf der Frauen in Süd
afrika und Namibia 

26.August 
Namibia-Tag 
8.September 
Weltbildungstag 
Dritter Dienstag im September 
Internationaler Friedenstag 
27.September 
Welttourismustag 

Ein Tag in der letzten Septemberwoche 
Weltschiffahrtstag 
Erster Montag im Oktober* 
Weltkindertag 

Erster Montag im Oktober 
Welttag des Wohn- und Siedlungswesens (Habitat-Tag) 

9.0ktober 

Tag des Weltpostvereins 

ll.Oktober 
Tag der Solidarität mit den südafrikanischen politischen Gefangenen 
lö.Oktober 
Welternährungstag 
24.0ktober 
Tag der Vereinten Nationen, zugleich 

Welttag der Information über Entwicklungsfragen 

29.November 
Internationaler Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk 
1.Dezember 
Welt-AIDS-Tag** 
5.Dezember 
Internationaler Entwicklungshelfertag für die wirtschafliche und sozia
le Entwicklung 

10. Dezember 
Tag der Menschenrechte 

11.Dezember 
Jahrestag der UNICEF-Gründung 

Terminwahl in das Ermessen der einzelnen Staaten gestellt: 

Tag der Behinderten 

Tag der älteren Menschen 

Internationale Wochen 

Beginn am 21.März 
Woche der Solidarität mit den gegen Rassismus und rassische Diskrimi
nierung kämpfenden Völkern 

Beginn am 25.Mai 
Woche der Solidarität mit den Völkern Namibias und aller anderen Ko
lonialgebiete sowie denen in Südafrika, die für Freiheit, Unabhängig
keit und Menschenrechte kämpfen 
(Der Tag der Eröffnung wird auch als Afrika-Befreiungstag bezeichnet) 

Beginn am 24.0ktober 
Abrüstungswoche 

Beginn am 27.0ktober 
Woche der Solidarität mit dem Volk Namibias und seiner Befreiungsbe
wegung, der Südwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO) 

Woche, in die jeweils der 11.November fällt 
Internationale Woche für Wissenschaft und Frieden 

Internationale Jahre 

1990 

Internationales Alphabetisierungsjahr 

Internationale Jahrzehnte 

Achtziger Jahre 
Zweite Abrüstungsdekade 
Dekade für die industrielle Entwicklung Afrikas 
Dekade für die Entwicklung Lateinamerikas* * * 
1981-1990 
Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen 
Internationale Dekade für Trinkwasserversorgung und Abwasser
hygiene 
1983-1992 
Behindertendekade der Vereinten Nationen 

1983-1993 
Zweite Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und rassischer Diskri
minierung 
1985-1994 
Verkehrs- und Kommunikationsdekade für Asien und den Pazifik 

1988-1997 

Weltdekade für kulturelle Entwicklung 

Neunziger Jahre 
Internationale Dekade zur Minderung von Naturkatastrophen 
Dritte Abrüstungsdekade 
1990- 2000 
Internationale Dekade zur endgültigen Abschaffung des Kolonialismus 
1991- 2000 
Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen 
Zweite Verkehrs- und Kommunikationsdekade in Afrika 

keine generell gültige kalendermäßige Festlegung 
noch von der Weltgesundheitsversammlung zu beschließen 
von der Regionalkommiss ion ausgerufen 
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Tag oder fahr der Geburt Thomas Müntzers sind nicht überliefert; zu
rückgehend vom ersten bekannten Datum seiner Biographie, der Im
matrikulation an der Universität Leipzig 1506, wird auf 1489 als mög
liches Geburtsjahr geschlossen. Besser dokumentiert ist das Ende die
ses Predigers, Reformators und Revolutionärs im Deutschen Bauern
krieg: am 27.Mai 1525 wurde er im Feldlager der siegreichen Fürsten 
enthauptet. Die DDR stellt ihre >Thomas-Müntzer-Ehrung< (der Erich 
Honecker präsidiert) bewußt in den Kontext ihres diesjährigen eigenen 
40-fahre-fubiläums; im Spätsommer soll in der Bauernkriegsgedenk
stätte Bad Frankenhausen das von Werner Tübke gestaltete, die Epoche 
der >frühbürgerlichen Revolution umfassend schildernde Panorama
gemälde der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Im Bild das von Will 
hämmert geschaffene, 1956 aufgestellte Müntzer-Denkmal in der thü
ringischen Kreisstadt Mühlhausen, wo Müntzer zuletzt wirkte. 

• Verfahren für die Ausrufung einer Dekade: 
Vorschläge sollten dem ECOSOC unterbreitet werden, der dann auf der 
Basis der Empfehlungen des Programm- und Koordinierungsausschus
ses und anderer zwischenstaatlicher Organe den Zweck und die Zeit
wahl überprüft. Erst nach eingehender Erörterung in den kompetenten 
Organen und auf der Basis der Stellungnahmen von Regierungen und 
einschlägigen Nichtregierungsorganisationen soll die Generalver
sammlung eine Dekade ausrufen. Zwischen Proklamation und Beginn 
eines internationalen Jahrzehnts sollte genügend Zeit liegen, um auf al
len Ebenen entsprechende Vorbereitungen treffen zu können. Wird zu 
ein und demselben Thema eine zweite Dekade vorgeschlagen, sollte 
zwischen dem Ablauf der ersten und dem Beginn der zweiten Dekade 
ein zweijähriger Vorbereitungszeitraum liegen. Ferner sollten der wäh
rend der ersten Dekade erworbene Sachverstand und die gewonnene Er
fahrung umgehend für die zweite Dekade eingesetzt werden, und die 
zur Mitte und nach Ablauf der Dekade durchgeführten Überprüfungen 
sollten den Ausgangspunkt für das Aktionsprogramm des zweiten inter
nationalen Jahrzehnts abgeben. Grundsätzlich sollte eine zweite Deka
de nur dann proklamiert werden, wenn die Zielsetzungen der ersten De
kade nicht vollständig erreicht wurden und wenn gute Aussichten be
stehen, sie nunmehr zu realisieren. 

• Evaluierung der Durchführung des Aktionsprogramms: 
In der Mitte und am Ende eines internationalen Jahrzehnts sollte nor
malerweise eine Überprüfung der Durchführung des Aktionspro
gramms der jeweiligen Dekade durch ein zwischenstaatliches Organ 
vorgesehen sein. Wird im Rahmen einer Dekade auch eine Weltkonfe
renz zu demselben Thema abgehalten, dann sollte diese Konferenz un
ter anderem als Instrument für die Überprüfung und Evaluierung des 
Aktionsprogramms dienen. 
I n ihrem Beschluß 43/434 vom 20.Dezember 1988 entschied die 
Generalversammlung jedoch, diesen Komplex an den W i r t 
schafts- u n d Sozialrat zur weiteren Erörterung zurückzuverwei
sen. Dadurch soll die Generalversammlung i m Herbst dieses 
Jahres i n die Lage versetzt werden, eine angemessene Entschei
dung zu treffen. 

I I . Internationale Tage 

Internationaler Tag gegen Drogenmißbrauch und unerlaubten 
Suchtstoffverkehr: 26.Juni 

Die vom 17. bis 26. Juni 1987 i n Wien abgehaltene Internationale 
Konferenz über Drogenmißbrauch u n d unerlaubten Suchtstoff
verkehr empfahl der Generalversammlung der Vereinten Nat io
nen, ein D a t u m für die jährliche Abhal tung eines Internationa
len Tages gegen Drogenmißbrauch und unerlaubten Suchtstoff
verkehr festzulegen. 
I n ihrer Resolution 42/112 griff die Generalversammlung am 
7.Dezember 1987 diese Empfehlung auf und legte den 26.Juni, 
das D a t u m des Abschlusses der Wiener Konferenz, für die Bege
hung dieses Internationalen Tages fest. M i t i h m soll dem p o l i t i 
schen W i l l e n zur Bekämpfung der Drogengefahr Ausdruck ver
liehen und für das Z i e l einer von Drogenmißbrauch freien Ge
sellschaft geworben werden. 
I n diesem Zusammenhang sei angemerkt, daß der Wirtschafts
u n d Sozialrat sich 1983 der Empfehlung der Suchtstoffkommis
sion der Vereinten Nationen (auf ihrer 30.Tagung) anschloß, daß 
es »nicht zweckmäßig« sei, ein durch den ECOSOC i n Resolu
t i o n 1982/10 v o m 30. A p r i l 1982 i n die Diskussion gebrachtes i n 
ternationales Jahr zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs zu 
best immen. 

Welttourismustag: 27.September 

Seit 1980 w i r d gemäß Resolution 76 der S.Generalversamm
lung der Weltorganisation für Tourismus (WTO), die v o m 17. bis 
28.September 1979 i n Torremolinos abgehalten wurde, der 
27.September jeden Jahres unter einem wechselnden, jeweils 
von der W T O festzulegenden M o t t o (1980: 'Der Beitrag des Tou
rismus zur Bewahrung des k u l t u r e l l e n Erbes, zu Frieden u n d ge
genseitiger Verständigung') als Welttourismustag begangen. 
A m 27.September 1970 war die Satzung der W T O auf einer Kon
ferenz der Vörläuferorganisation i n Mexiko-Stadt verabschiedet 
worden. 
Die W T O ist keine UN-Sonderorganisation, hat jedoch ein Ab
k o m m e n über die Zusammenarbeit u n d die Beziehungen m i t 
den Vereinten Nationen abgeschlossen, das durch Resolution 
32/156 der UN-Generalversammlung v o m 19.Dezember 1977 
gebill igt wurde. Vier Jahre später wurde i n Resolution 36/41 be
schlossen, »daß die Welttourismusorganisation ständig an der 
ihre Angelegenheiten betreffenden Arbei t der Generalver
sammlung te i lnehmen kann«. 

Welttag des Wohn- und Siedlungswesens (Habitat-Tag): 
erster Monat im Oktober 

A m 8.Mai 1985, i m Rahmen ihrer 8.Tagung, verabschiedete die 
Kommiss ion der Vereinten Nationen für Wohn- u n d Siedlungs
wesen die Entschließung 8/4 z u m »zehnten Jahrestag der Konfe
renz der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen 
(Habitat)- , d ievom31 .Mai bis z u m 11.Juni 1976 i m kanadischen 
Vancouver stattfand. In dieser Entscheidung wurde der General
versammlung empfohlen, anläßlich des zehnten Jahrestages der 
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Konferenz von 1986 an den ersten Monat i m Oktober regelmä
ßig als Habitat-Tag zu begehen. 
Die Generalversammlung bi l l ig te diese Empfehlung am 17.De- 
zember 1985 i n Resolution 40/202A. Die Abhal tung des Tages 
zielt darauf ab, Regierungen, internationale und nationale Or
ganisationen sowie die internationale Gemeinschaft als solche 
dazu anzuhalten, Fragen der Beschaffung von Unterkünften u n d 
des Siedlungswesens national u n d internat ional durch konkre
te Maßnahmen i n Angri f f zu nehmen. 

Internationaler Entwicklungshelfertag für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung: 5.Dezember 

M i t Entschließung 85/23 v o m 29.Juni 1985 schlug der Verwal
tungsrat des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 
(UNDP) der Generalversammlung vor, die Ausrufung eines In
ternationalen Entwicklungshelfertages für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung zu erwägen. Die Idee stammte ur
sprünglich von dem damaligen U N D P - A d m i n i s t r a t o r Bradford 
Morse, der i m Jahresbericht über die Tätigkeit des Entwick
lungshelferprogramms der Vereinten Nat ionen (UNV) angeregt 
hatte, den 7.Dezember als Internationalen Entwicklungshelfer
tag zu bestimmen, da sich an diesem Tag die Verabschiedung der 
Resolution 2659 (XXV) der Generalversammlung von 1970, die 
das U N V ins Leben rief, jährt. I n seinen Beratungen modifizier
te der UNDP-Verwaltungsrat diesen Vorschlag, löste i h n von der 
direkten Beziehung z u m U N V und ließ daher die Festlegung ei
nes spezifischen Datums offen. 
M i t Resolution 40/212 v o m 17.Dezember 1985 4 bat dann die Ge
neralversammlung alle Regierungen, jährlich am 5.Dezember 
einen Internationalen Entwicklungshelfertag für die w i r t 
schaftliche u n d soziale E n t w i c k l u n g zu begehen. Die General
versammlung ersuchte die Regierungen, 
»den wichtigen Beitrag des freiwilligen Entwicklungshelferdienstes 
stärker ins Bewußtsein der Öffentlichkeit zu rücken, damit mehr Men
schen aus allen Lebensbereichen dazu angeregt werden, im eigenen 
Land wie auch im Ausland Dienste als Entwicklungshelfer anzubie
ten«. 
A l l e Organisationen innerhalb und außerhalb des UN-Systems, 
die Dienste von Entwicklungshelfern anbieten, m i t Entwick
lungshelferdiensten i n Verbindung stehen oder Nutzen aus i h 
nen ziehen, wurden ebenfalls u m entsprechende Aktivitäten 
gebeten, u m das öffentliche Bewußtsein über den Beitrag der 
f re iwi l l igen Entwicklungsdienste zu verbessern. Schließlich er
suchte die Generalversammlung den Generalsekretär, weiter
h i n wel twei te Publizität für diese Tätigkeit zu fördern. 

I I I . Internationale Wochen 

Internationale Woche für Wissenschaft und Frieden: 
Woche, in die jeweils der 11.November fällt 

Auf Grund einer Ini t ia t ive Costa Ricas, dem die Weltorganisa
t i o n bereits früher die Proklamation von Friedenstag u n d Frie
densjahr verdankte, hat die Generalversammlung am 6.Dezem
ber 1988 i n ihrer Resolutron 43/61 unter Hinweis auf die Aus
w i r k u n g e n des wissenschaftlich-technischen Fortschritts auf 
Weltfrieden u n d internationale Sicherheit ebenso wie auf die 
Wirtschafts- u n d Sozialentwicklung die Woche, i n die der 11.No
vember des Jahres fällt,*zur Internationalen Woche für Wissen
schaft und Frieden erklärt. ' 
Der internationale wissenschaftliche Austausch soll dadurch 
gefördert werden; die Wissenschaftler werden angehalten, 
••einen freien und offenen Dialog untereinander und mit den politi
schen Führungen sowie mit der Öffentlichkeit hinsichtlich der Ent
wicklungen im Bereich der Wissenschaft und ihrer . . . Implikationen 
. . . einzuleiten«, 
u n d ihre Erkenntnisse a l le in für friedliche Zwecke, zugunsten 
der Entwick lung , der wel twei ten Zusammenarbeit , der M e n 
schenrechte u n d der U m w e l t einzusetzen. 

Der 11.11. wurde möglicherweise als besonders einprägsames 
D a t u m gewählt; i n der Entschließung 43/61 w i r d aber nur auf 
zwei bereits stattgefundene Wochen von Wissenschaftlern für 
den Frieden zu diesem Z e i t p u n k t (10.-16.11.1986 u n d 9 — 
15.11.1987) Bezug genommen. 

IV. Internationale Jahre 

Internationales Jahr des Waldes: 1985 

M i t dem von der Ernährungs- u n d Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO) auf G r u n d der i m November 1984 
verabschiedeten Resolution 2/86 des FAO-Rates durchgeführ
ten Internationalen fahr des Waldes5 waren es m i t dem bereits 
zuvor proklamierten Internationalen fahr der fugend zwei i n 
ternationale Jahre, die 1985 parallel i m Verband der Vereinten 
Nationen begangen wurden. 

Internationales Alphabetisierungsjahr: 1990 

I n Resolution 41/118 vom 4.Dezember 1986 bi l l ig te die General
versammlung den i n Resolution 2.2 der 23.UNESCO-General-
konferenz von 1985 enthaltenen Vorschlag, e in internationales 
Jahr dem Thema Alphabetisierung zu w i d m e n . D i e Generalver
sammlung bat den UNESCO-Generaldirektor, i n Zusammenar
beit m i t anderen interessierten Organisationen Vorschläge für 
die Durchführung eines solchen Jahres über den ECOSOC der 
Generalversammlung zu ihrer 42.Tagung zu unterbreiten. Ur
sprünglich anvisiert für 1989, empfahl der Generaldirektor der 
UNESCO jedoch dem UNESCO-Exekutivausschuß die Ver
schiebung des Jahres auf 1990, u m damit auch dem i n den 1980 
v o m ECOSOC verabschiedeten R i c h t l i n i e n festgelegten Z w e i 
jahreszeitraum zwischen der Verkündung u n d der Durchfüh
rung eines Jahres Genüge zu leisten. 
Die Generalversammlung proklamierte i n Resolution 42/1046 

v o m 7.Dezember 1987 das Jahr 1990 z u m Internationalen Al
phabetisierungsjahr. Gleichzeit ig bat sie alle Mitgliedstaaten, 
m i t der thematischen Vorbereitung dieses Jahres zu beginnen, 
u n d legte die Leitung der nationalen Vorbereitungsbemühun
gen i n die Hände der UNESCO. Bei der Best immung der UNES
CO zur federführenden Organisation brachten die USA ihre Vor
behalte gegenüber dieser Sonderorganisation z u m Ausdruck, i n 
dem sie sich bei separater A b s t i m m u n g hierüber der St imme 
enthiel ten. M i t der Koordinierung u n d Organisation des Alpha
betisierungsjahres w i r d sich die Generalversammlung erneut 
i m Herbst dieses Jahres befassen. 
Dieses internationale Jahr soll dazu dienen, der Weltöffentlich
kei t die verschiedenen Aspekte des Analphabetentums besser 
verständlich zu machen u n d Bemühungen u m verbesserte Lese
fähigkeit u n d Bi ldung zu intensivieren m i t dem Z i e l , eine u m 
fassende Strategie für die Beseitigung des Analphabetentums 
bis z u m Jahre 2000 daraus zu entwicke ln . Der Generaldirektor 
der UNESCO hat ein detailliertes Programm für die Durchfüh
rung des Jahres vorgelegt. 7 

Vorschläge für internationale Jahre 

Internationales Jahr zur Mobilisierung finanzieller und techni
scher Ressourcen zur Steigerung der Nahrungsmittel- und 
Agrarproduktion in Afrika: Nachdem der Vorschlag für ein sol
ches Jahr (der bereits i n V N 2/1983 erwähnt wurde) erstmals von 
der Generalversammlung i n Resolution 37/246 vom 21.Dezem-
ber 1982 aufgegriffen worden war, nahm die Generalversamm
lung am 20.Dezember 1983 ihre Entschließung 38/198 an, i n 
der sie z u m Ausdruck brachte, daß sie es für möglich halte, das 
Jahr 1991 z u m Internationalen Jahr zur Steigerung der Nah
rungsmit te l - u n d Agrarproduktion i n A f r i k a zu erklären. Diese 
Überlegungen wurden jedoch fallengelassen, als sich die Verein-
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ten Nat ionen auf ihrer 13. Sondergeneral Versammlung v o m 
27.Mai bis z u m l j u n i 1986 der besonderen Probleme Afrikas an
nahmen und das »Aktionsprogramm der Vereinten Nationen für 
die wirtschaft l iche Gesundung u n d E n t w i c k l u n g Afrikas 
(1986-1990)« (UNPAAERD) auflegten. 

Jahr der Vereinten Nationen: Zwar hatten die Vereinten Natio
nen m i t Resolution 39/161 ihrer Generalversammlung am 
17.Dezember 1984 beschlossen, das Jubiläumsjahr 1985 sich 
selbst zu w i d m e n ; angesichts des Scheiterns des »Vorbereitungs-
ausschusses zur Begehung des vierzigjährigen Bestehens der 
Vereinten Nationen« wurde das Vorhaben jedoch nicht weiter
verfolgt. 

Internationales fahr der Familie: I n ihrer Resolution 42/134 
über die »Notwendigkeit der Verstärkung der internationalen 
Zusammenarbeit be im Schutz u n d Beistand für die Familie« 
v o m 7.Dezember 1987 hatte die Generalversammlung den Ge
neralsekretär gebeten, »einen auf den Stellungnahmen und Vor
schlägen der Mitgliedstaaten beruhenden umfassenden Bericht 
über die mögliche Proklamation eines solchen Jahres- vorzule
gen. Dieser Bericht 8 bildete dann die Grundlage der weiteren Be
ratungen auf ihrer 43.Tagung, bei der die Generalversammlung 
den Generalsekretär m i t Resolution 43/135 vom 8.Dezember 
1988 bat, 1989 i n e inem weiteren Bericht einen entsprechenden 
Terminvorschlag und ein umfassendes Akt ionsprogramm vor
zulegen, die m i t den von Generalversammlung u n d Wirt 
schafts- und Sozialrat verabschiedeten R i c h t l i n i e n 9 überein
s t immen. 

Internationales Jahr der Urbevölkerungen: Der Gedanke, auf 
die Anliegen der heute noch oft als »Eingeborene bezeichneten 
Urbevölkerungen aufmerksam zu machen, geht auf eine Ar
beitsgruppe der Unterkommiss ion zur Verhütung von D i s k r i 
m i n i e r u n g u n d für Minderheitenschutz, die ihrerseits der M e n 
schenrechtskommission zuarbeitet, zurück. Der ECOSOC 
empfahl am 27.Mai 1988 der Generalversammlung m i t seiner 
Resolution 1988/37, zu einem geeigneten Z e i t p u n k t ein derarti
ges Jahr zu begehen. Diese hat sich aber auf ihrer 43.Tagung 
noch n icht m i t der Anregung befaßt. 

>Jahre< ohne formellen Status 

M i t u n t e r werden von UN-Organen u n d -Sonderorganisationen 
best immte Jahre m i t einem spezifischen Thema i n Verbindung 
gebracht, ohne daß die förmliche Proklamation eines interna
t ionalen Jahres vorgenommen w i r d (und u m die Bi l l igung der 
Generalversammlung nachgesucht werden muß); daß einer 
breiteren Öffentlichkeit derlei Status-Feinheiten möglicherwei
se entgehen, mag nicht i m m e r ungelegen k o m m e n . 
Das Jahr 1988 wurde i n zwei Fällen unter ein derartiges M o t t o 
gestellt: seitens des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
(UNEP) für die pazifische Region h ins icht l i ch der dortigen zu
nehmenden Entwaldung, seitens der W H O i m Zusammenhang 
m i t dem Kampf gegen AIDS. 

Jahr des Baumes für Asien und den Pazifik 
Auf seiner 11.Tagung verabschiedete der Verwaltungsrat des 
U N E P am 24.Mai 1983 einen Beschluß, 1 0 i n dem er die Ini t ia t ive 
der Länder des Südasiatischen Programms für Zusammenarbeit 
i n Umweltfragen (SACEP) lobte, auf den wachsenden Schwund 
der Forstgebiete i n der Region durch die Designierung eines Jah
res des Baumes für Südasien hinzuweisen und i h m gegenzu
steuern. Der UNEP-Verwaltungsrat bat andere Länder i n Asien 
und der pazifischen Region, sich dieser Proklamation anzu
schließen. 

Jahr der Kommunikation und Zusammenarbeit in Sachen 
AIDS 
M i t der Herausforderung der internationalen Gemeinschaft 
durch AIDS, das Syndrom der erworbenen Immunschwäche, 
hat sich die Generalversammlung der Vereinten Nationen i m 

Oktober 1987 erstmals befaßt u n d die weltweite Führungsrolle 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) i m Kampf gegen diese 
Pandemie i n ihrer Resolution 42/8" bestätigt. Gewürdigt wurde 
dabei die Bedeutung der »Globalen Strategie zur AIDS-Verhü-
tung und -Bekämpfung' 1 2 der W H O und auch schon auf die 
»demnächst i n London stattfindende Weltgipfelkonferenz der 
Gesundheitsminister über AIDS-Verhütungsprogramme« Be
zug genommen. Diese Konferenz (World S u m m i t of Ministers 
of Heal th on Programmes für AIDS Prevention) fand vom 26. bis 
28.Januar 1988 i n der brit ischen Hauptstadt statt; sie wurde von 
der W H O und der brit ischen Regierung gemeinsam organisiert. 
148 Länder waren vertreten. Die dort verabschiedete »Londoner 
Erklärung über die AIDS-Verhütung< schließt m i t der Aussage: 
»Wir sind überzeugt, die Ausbreitung der HIV-Infektion nunmehr ver
langsamen zu können (und dies auch tatsächlich zu erreichen): durch 
Förderung verantwortlichen Verhaltens und durch internationale Zu
sammenarbeit." 
1988 werde - m i t dem Z i e l der Verbreitung von Informationen, 
des Erfahrungsaustausches und der Förderung gesellschaftli
cher Toleranz - »ein Jahr der K o m m u n i k a t i o n und Zusammen
arbeit i n Sachen AIDS« sein. Z u m Abschluß der Londoner Ta
gung gab der damalige WHO-Generaldirektor Halfdan Mahler 
seine Absicht bekannt, »einen Welttag des Dialogs über AIDS 
zu propagieren«. Als Welt-AIDS-Tag wurde er dann wel twei t 
erstmals am 1.Dezember 1988 unter dem M o t t o »Reden w i r 
über AIDS« begangen. Der neue Generaldirektor der W H O , H i -
roshi Nakajima, erklärte dazu: 
»Wir brauchen den Dialog über AIDS in den Familien, in den Schulen 
und am Arbeitsplatz, in Nord und Süd, in Ost und West. Wir müssen 
über die Tragödie einer Krankheit reden, die vor niemandem halt 
macht. Wir müssen darüber reden, wie man AIDS bekommt und was je
der tun kann, um die rasche Ausbreitung dieser Krankheit einzudäm
men.« 
UN-Generalsekretär Javier Perez de Cuellar betonte: »Unser 
Kampf r ichtet sich dabei gegen AIDS, n icht gegen die an AIDS 
Erkrankten.« - Über eine Fortführung des Welt-AIDS-Tages als 
jährlich wiederkehrendes Ereignis hat die W H O noch nicht ent
schieden, doch w i r d der Exekutivrat der diesjährigen Weltge
sundheitsversammlung (dem höchsten Organ der W H O ) vorge
schlagen, diesen Tag auch am 1.Dezember 1989 und i n den fol
genden Jahren unter einem jeweils festzulegenden M o t t o zu be
gehen. 

V. Internationale Jahrzehnte 

Zweite Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und rassischer 
Diskriminierung: 1983-1993 

M i t ihrer Resolution 38/14 proklamierte die Generalversamm
lung am 22.November 1983 m i t W i r k u n g vom 10.Dezember 
1983 die Zweite Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und 
rassischer Diskriminierung; sie verabschiedete m i t dieser Reso
l u t i o n zugleich ein entsprechendes Akt ionsprogramm. Nach
dem das Programm der ersten Dekade für die ersten Monate der 
zweiten Dekade wei terh in Gültigkeit behalten hatte, bi l l igte 
die Generalversammlung 1984 m i t ihrer Resolution 39/16 ei
nen Maßnahmeplan 1 3 des Generalsekretärs für den Z e i t r a u m 
1985-1989. Während der Dekade soll der Generalversammlung 
v o m Wirtschafts- und Sozialrat jährlich ein Bericht unterbreitet 
werden, der die laufenden oder geplanten Aktivitäten des U N -
Systems aufzählt, sie überprüft u n d bewertet und entsprechen
de Empfehlungen und Vorschläge enthält; so ebenfalls beschlos
sen i n Resolution 39/16 vom 23.November 1984. 
Einen auf die zweite Hälfte der zweiten Dekade (1990-1993) 
ausgerichteten Tätigkeitsplan bi l l igte die Generalversamm
lung dann m i t ihrer Entschließung 42/47 am 30.November 
1987. Dieser sieht die Erstellung fachlicher und globaler Studien 
sowie die Abhal tung von Arbeitsseminaren u n d internationa
len Kampagnen vor. Außerdem wurde der Generalsekretär i n 
Resolution 42/47 gebeten, eine »Sammlung von Musterrechts-
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Vorschriften« zu erstellen, die den Regierungen als Vorbilder 
be im Erlaß weiterer nationaler Rechtsvorschriften gegen die 
Rassendiskriminierung dienen können. 

Verkehrs- und Kommunikationsdekade für Asien und den 
Pazifik: 1985-1994 

I n ihren Resolutionen 230 (XXXVIII) vom l . A p r i l 1982 u n d 234 
(XXXIX) v o m 29. A p r i l 1983 empfahl die Wirtschafts- u n d Sozial
kommiss ion der Vereinten Nationen für Asien u n d den Pazifik 
(ESCAP), den Z e i t r a u m 1985-1994 als Verkehrs- und Kommuni
kationsdekade für diese Region zu best immen. M i t Resolution 
1983/69 v o m 29.Juli 1983 schloß sich der ECOSOC dieser Emp
fehlung an u n d bat den Generalsekretär u m alle erforderliche 
Unterstützung, damit der ESCAP-Exekutivsekretär ein umfas
sendes, i n mehrere Phasen unterteiltes Akt ionsprogramm für 
die Dekade entwicke ln könne. 
A m 18.Dezember 1984 hat die Generalversammlung i n ihrer 
Resolution 39/227 -die Zei t von 1985 bis 1994 zur Verkehrs
u n d Kommunikationsdekade für Asien u n d den Pazifik (er
klärt)« u n d als erstes Z i e l genannt, 
••die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktureinrichtungen der 
Entwicklungsländer unter den Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und So
zialkommission für Asien und den Pazifik auf ein ihren Entwicklungs
zielen und -Prioritäten entsprechendes Niveau zu bringen, und dabei 
vor allem die besonderen Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten 
Länder sowie der Entwicklungsländer in Binnen- und Insellage in dieser 
Region zu berücksichtigen«; 
wei terh in soll eine Bestandsaufnahme der Probleme der Region 
auf dem Gebiet des Verkehrs- u n d Kommunikationswesens er
folgen, der Ausbau der Infrastrukturen unterstützt und eine 
wirksame Koordinierung gefördert werden. 

Weltdekade für kulturelle Entwicklung: 1988-1997 

Die vom 26.Juli bis z u m 6.August 1982 i n Mexiko-Stadt abge
haltene 'Weltkonferenz über Kulturpolitik« forderte m i t ihrer 
Empfehlung Nr.27 die UNESCO-Generalkonferenz auf, der 
UN-Generalversammlung die Ausrufung einer Weltdekade für 
kul ture l le E n t w i c k l u n g vorzuschlagen. Auf ihrer 22.Tagung 
1983 bi l l igte die UNESCO-Generalkonferenz i n Resolution 
11.20 v o m 25.November 1983 i m Prinzip die Durchführung ei
ner Dekade für kul ture l l e E n t w i c k l u n g unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen u n d der UNESCO u n d bat den 
UNESCO-Generaldirektor, entsprechende Kontakte z u m Wir t 
schafts- und Sozialrat und anderen Einrichtungen des UN-Sy
stems aufzunehmen. 
Nach einem umfassenden Konsultationsprozeß m i t dem ECO
SOC, regionalen u n d nichtstaatl ichen Organisationen verab
schiedete auf ihrer 23.Tagung die Generalkonferenz ihre Reso
l u t i o n 11.10 v o m 8.November 1985, i n der sie die hauptsächli
chen Vorschläge des Entwurfs für ein Akt ionsprogramm für die 
Dekade bi l l igte . M i t der Resolution 1986/69 v o m 23.Juli 1986 
empfahl der Wirtschafts- und Sozialrat der Generalversamm
lung, auf ihrer 41.Tagung einen Beschluß zur Verkündung der 
Weltkulturdekade zu fassen. 
A m 8.Dezember 1986 verabschiedete die Generalversammlung 
bei einer Gegenstimme (Vereinigte Staaten) u n d zwei Enthal
tungen (Großbritannien, Israel) dann Resolution 41/187,14 i n der 
sie den Z e i t r a u m 1988-1997 als Weltdekade für kulturelle Ent
wicklung ausrief. Die Generalversammlung bi l l igte ferner die 
vier Hauptziele für die Dekade: 
••Anerkennung der kulturellen Dimension der Entwicklung; Bekräfti
gung und Bereicherung der kulturellen Identitäten; breitere Teilhabe 
am kulturellen Leben; (und) Förderung der internationalen kulturellen 
Zusammenarbeit«. 
Weiterhin l u d sie alle Staaten ein, ak t iv an der Durchführung 
der Dekade entsprechend dem vom UNESCO-Generaldirektor 
vorgelegten A k t i o n s p r o g r a m m 1 5 te i lzunehmen u n d bei der Ver
folgung ihrer Ziele m i t z u w i r k e n . 

Internationale Dekade zur Minderung von Naturkatastrophen: 
neunziger Jahre 

M i t ihrer Resolution 42/169 vom 11.Dezember 198 7 1 6 rief die 
Generalversammlung die neunziger Jahre zur Internationalen 
Dekade zur Minderung von Naturkatastrophen aus ; i n dieser 
Resolution legte die Generalversammlung fest, 
-daß es das Gesamtziel dieser Dekade ist, durch konzertierte interna
tionale Maßnahmen insbesondere in den Entwicklungsländern die Ver
luste an Menschenleben, die Sachschäden sowie soziale und wirtschaft
liche Erschwernisse zu mindern, die durch Naturkatastrophen ... und 
andere durch natürliche Ursachen hervorgerufene Katastrophen ... ver
ursacht werden« 
u n d benannte ferner fünf »Einzelziele« für die Dekade. Z i e l der 
Entschließung 42/169 ist die Förderung der internationalen Z u 
sammenarbeit auf dem Gebiet der Katastrophenverhütung ins
besondere i n den Entwicklungsländern. Schwerpunkte sollen 
die Err ichtung beziehungsweise Auswei tung von Frühwarnsy
stemen, die Erstellung von R i c h t l i n i e n u n d Strategien, die För
derung einschlägiger Forschung u n d Maßnahmen für die Erfas
sung, Vorhersage, Verhütung u n d Eingrenzung von Naturkata
strophen durch Programme der Technischen H i l f e u n d des Tech
nologietransfers bi lden. Ferner bat die Generalversammlung die 
Mitgliedstaaten, i n Zusammenarbeit m i t den entsprechenden 
Organisationen des UN-Systems u n d m i t auf wissenschaftli
cher, technischer, akademischer oder anderer Basis arbeitenden 
Nichtregierungsorganisationen sowie unter Zuhi l fenahme 
neuzugründender nationaler Ausschüsse staatliche Rahmen
pläne zu entwicke ln u n d diese an den Generalsekretär weiter
zuleiten, so daß die Vereinten Nat ionen zu einem für alle Staa
ten nutzbaren Z e n t r u m der Informat ion, D o k u m e n t a t i o n u n d 
Koordination von Maßnahmen werden. 
Auf Grund eines Sachstandsberichts des Generalsekretärs über 
die bislang durchgeführten Vorarbeiten hat die UN-Generalver
sammlung m i t Resolution 43/202 v o m 20.Dezember 1988 den 
Generalsekretär erneut aufgefordert, einen Rahmenvorschlag 
für die Gestaltung u n d Durchführung der Dekade vorzulegen. 
I m Februar 1988 hatte der Generalsekretär einen in ter ins t i tu 
t ionel len Ausschuß als Leitorgan für die Dekade berufen. Der 
Generaldirektor der Vereinten Nat ionen für E n t w i c k l u n g u n d 
internationale wirtschaft l iche Zusammenarbeit führt darin 
den Vorsitz; sein Stellvertreter ist der Koordinator der Vereinten 
Nationen für Katastrophenhilfe ( U N D R O ) . 

Dritte Abrüstungsdekade: 
neunziger Jahre 

Angesichts der Tatsache, daß die für die Zwei te Abrüstungsde
kade (achtziger Jahre) gesteckten Ziele n icht erreicht worden 
waren, u n d zugleich vor dem Hintergrund des derzeitigen v ie l 
versprechenden Abrüstungsdialogs zwischen der Sowjetunion 
und den Vereinigten Staaten beschloß die Generalversammlung 
am 7.Dezember 1988 i n der ohne förmliche A b s t i m m u n g ange
nommenen Resolution 43/78L, die neunziger Jahre zur Dritten 
Abrüstungsdekade zu erklären. Der Generalsekretär wurde er
sucht, Vorschläge der UN-Mitgl iedstaaten, der relevanten Son
derorganisationen sowie der Internationalen Atomenergie-Or
ganisation h ins i cht l i ch der Gestaltung eines Resolutions
entwurfs zwecks »Erklärung der neunziger Jahre zur D r i t t e n 
Abrüstungsdekade« einzuholen, der von der Abrüstungskom
mission erarbeitet u n d i n diesem Herbst der 44. General Ver
sammlung vorgelegt werden soll . 

Internationale Dekade zur endgültigen Abschaffung des 
Kolonialismus: 1990-2000 

A m 22.November 1988 beschloß die Generalversammlung m i t 
Resolution 43/47, die Jahre 1990-2000 als Internationale Deka
de zur endgültigen Abschaffung des Kolonialismus zu begehen. 
Diese Entschließung ging auf eine In i t ia t ive der ungebundenen 
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Länder zurück (eine entsprechende Empfehlung ist i m Schluß
dokument der vom 7. bis 10.September 1988 i n Nikosia abgehal
tenen Außenministerkonferenz der Blockfreien enthalten!. Die 
Resolution geht davon aus, daß 1990 der 30. Jahrestag der Erklä
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Län
der und Völker - Entschließung 1514 (XV) 1 7 der Generalver
sammlung - zu begehen ist; ihre Verabschiedung bringt z u m 
Ausdruck, daß i n der D r i t t e n Welt die Entkolonisierung noch 
n icht als vollendet angesehen w i r d . 
Die Dekade wurde i n einer A b s t i m m u n g verabschiedet, bei der 
sich 135 Staaten für u n d die Vereinigten Staaten gegen diese De
kade aussprachen. 20 Staaten enthiel ten sich der St imme (dar
unter alle EG- und andere westliche Staaten) m i t der Begrün
dung, daß die Verkündung der Dekade nicht m i t den vom Wir t 
schafts- und Sozialrat empfohlenen Richt l in ien übereinstim
me. 
Der Generalsekretär w i r d i n Resolution 43/47 gebeten, für die 
44.Tagung der Generalversammlung einen Bericht vorzulegen, 
auf dessen Grundlage die Generalversammlung dann einen ent
sprechenden Akt ionsplan verabschieden kann, der i n ein kolo
nialismusfreies 21.Jahrhundert führen soll . 

Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen: 
1991-2000 

I n ihrer Entschließung 42/193 v o m 11.Dezember 1987 bat die 
Generalversammlung den UN-Generalsekretär u m die Erstel
lung und Verbreitung von Informationen, die i n die Vorberei
tung und Erarbeitung der Internationalen Entwicklungsstrate
gie für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen 
(1991-2000) einfließen sollen; der Generalsekretär wurde fer
ner gebeten, diese Informationen über den ECOSOC der Gene
ralversammlung auf ihrer 43.Tagung zu unterbreiten. In ihrer 
Resolution 43/182 vom 20.Dezember 1988 hat die Generalver
sammlung einen Ad-hoc-Plenarausschuß für die Vorbereitungs
arbeiten zur neuen internationalen Entwicklungsstrategie und 
zur Vierten Entwicklungsdekade eingesetzt. 
Interessant mag hier ein kleines Streifl icht sein. I n der Sachde
batte i m 2.Hauptausschuß stellte der amerikanische Vertreter 
die Notwendigkei t einer weiteren Entwicklungsdekade ganz er
heblich i n Frage: 
»Ist eine vierte, achte oder zwölfte Entwicklungsdekade irgendein Aus
druck für ein unmittelbares Bedürfnis oder vermittelt derlei ein Gefühl 
der Routine? Sind Entwicklungsdekaden heilige Kühe geworden, die al
le zehn Jahre wiederbelebt werden müssen? Verlieren wir nicht den 
Blick für die Notwendigkeit von Entwicklung und reduzieren wir damit 
nicht gleichzeitig die Bedeutsamkeit der Dekaden? Ist es nicht an der 
Zeit, die Entwicklungsdekaden ruhen zu lassen?« 
Die USA enthiel ten sich dann als einziger Staat bei der Verab
schiedung von Resolution 43/182 der St imme. 

Zweite Verkehrs- und Kommunikationsdekade i n A f r i k a : 
1991-2000 

Den Z e i t r a u m von 1991 bis z u m Jahre 2000 zur Zweiten Ver
kehrs- und Kommunikationsdekade in Afrika zu bestimmen, 
beschloß auf Vorschlag des Wirtschafts- und Sozialrats (Resolu
t i o n 1988/67 v o m 20.Juli 1988) die Generalversammlung m i t 
Resolution 43/179 vom 20.Dezember 1988. Da die erste Dekade 
1988 abgelaufen ist, ist — i n Übereinstimmung m i t den vom 
Wirtschafts- und Sozialrat entwickel ten, von der Generalver
sammlung jedoch noch nicht verabschiedeten Richt l in ien — der 
Ze i t raum 1989/90 als Vorbereitungsphase für das zweite Jahr
zehnt vorgesehen. Die Ziele der ersten Dekade sollen entspre
chend fortgeschrieben werden; der Generalsekretär wurde er
sucht, i n Konsultat ion m i t der Organisation der Afrikanischen 
Einheit (OAU) und anderen regionalen und subregionalen w i r t 
schaftlichen Gruppierungen sowie m i t den einschlägigen U N -
Organisationen die erforderlichen Vorkehrungen für die Durch
führung der Dekade zu treffen. Auf ihrer 44.Tagung w i r d die Ge
neralversammlung dann einen Sachstandsbericht des General
sekretärs erhalten. 

V I . Andere Formen des Gedenkens 

Für die Vereinten Nationen und eine Reihe ihrer Sonderorgani
sationen liegt die Gründerzeit nunmehr schon reichlich vier 
Jahrzehnte zurück; ein Jahr nach den U N selbst, 1986, feierte 
beispielsweise die UNESCO ihr 40-jähriges Bestehen. Begangen 
werden aber auch weitere Anlässe, etwa die Jahrestage der Ver
abschiedung bedeutsamer Erklärungen der Generalversamm
lung. 
Einen besonderen Akzent setzte die Weltgesundheitsorganisa
t ion , die i m vergangenen Jahr am Weltgesundheitstag den 
40.Jahrestag ihrer Gründung begehen konnte; dieser 7.April 
1988 war nämlich von der W H O z u m Weltnichtrauchertag er
klärt worden. 
Der 11.Dezember 1989 soll i n den Mitgliedstaaten gemäß einer 
Empfehlung i n der am 30.November 1987 angenommenen Re
solut ion 42/48 der Generalversammlung der Vereinten Natio
nen z u m Tag des Fortschritts und der Entwicklung auf sozia
lem Gebiet erklärt werden; an i h m jährt sich z u m zwanzigsten 
Male die Verabschiedung der -Erklärung über Fortschritt und 
E n t w i c k l u n g auf sozialem Gebiet- m i t Resolution 2542 (XXIV) 
der Generalversammlung. Diese Deklarat ion zielt i m Einklang 
m i t der Charta der Vereinten Nationen auf die verstärkte Förde
rung der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit ab. 
Eine »Gedenkplenarsitzung« der Generalversammlung soll i n 
diesem Herbst gemäß der am 11.Dezember 1987 angenomme
nen Entschließung 42/192 dem 10.Jahrestag der Verabschie
dung des Wiener Aktionsprogramms für Wissenschaft und 
Technologie im Dienste der Entwicklung gewidmet werden,- an
geregt wurde die Teilnahme »hervorragende(r) Fachleute auf 
dem Gebiet von Wissenschaft und Technik«. 
I m Rahmen ihrer 44.Tagung den 25. Jahrestag der Gründung der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
(UNCTAD) - die am 30.Dezember 1964 m i t Resolution 1995 
(XIX) als Spezialorgan der Generalversammlung ins Leben geru
fen worden war - zu begehen, beschloß die Generalversamm
lung am 20.Dezember 1988 m i t ihrer Resolution 43/183. 
A n »bedeutende Persönlichkeiten u n d Ereignisse die i n der 
Menschhei tsentwicklung einen nachhaltigen Eindruck hinter
lassen haben«, w i l l die UNESCO erinnern, wie ihre 18General-
konferenz 1974 i n Paris m i t Resolution 4.351 beschlossen hat. 
Seither b i t te t die Organisation die nationalen UNESCO-Kom-
missionen, i n Frage kommende Daten - Hundertjahres- oder 
Mehrhundertjahresjubiläen - zu benennen; die i n einzelnen 
Ländern begangenen, doch weltweiter Aufmerksamkei t für 
würdig gehaltenen Gedenktage m i t Bezug zu Erziehung, Wis
senschaft, K u l t u r und K o m m u n i k a t i o n werden dann i n einen 
Zweijahreskalender aufgenommen. Weitere Persönlichkeiten 
werden durch Entschließungen der Generalkonferenz beson-

1 Text : V N 2/1983 S.64f. 
2 Geäußert in Resolut ion 42/171 v.ll.12.1987; Text : V N 4/1988 S.135. 
3 U N D o c . E/1988/58 mit C o r r . l . 
4 Text : V N 4/1986 S.144. 
5 Hier aufgeführt, da i n d e m Beitrag in V N 2/1983 noch nicht enthalten. Auf die Internatio

nalen fahre 1985 (Jugend), 1986 (Frieden) und 1987 (Obdachlose) war dort bereits hinge
wiesen worden. 

6 Text : V N 4/1988 S.135. 
7 E/1987/113. 
8 A/43/570. 
9 Siehe A n m . l . 

10 U N - D o k u m e n t (deutschsprachig) A/38/25, S.70. 
11 Text : V N 6/1987 S.216. 
12 Vgl . [onathan M a n n , A I D S : Vorbeugung und E i n d ä m m u n g . D i e Globale Strategie der 

W H O , V N 6/1987 S.184ff. 
13 A/39/167 mit Add. l und 2. 
14 Text : V N 3/1987 S.113. 
15 Eine Informationsschrift -Die Weltdekade für kulturelle E n t w i c k l u n g (1988-1997)- kann 

von der Deutschen U N E S C O - K o m m i s s i o n in Bonn bezogen werden. 
16 Text : V N 5/1988 S.171. 
17 Text : V N 5-6/1985 S.172. 
18 Resolution 18.63 der 24.Generalkonferenz der U N E S C O v.13.11.1987; Text : V N 4/1988 

S.135. 
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ders geehrt. So wurden auf der letzten Generalkonferenz bezüg
l i c h der Jahre 1989 u n d 1990 Resolutionen z u m 500. Geburtstag 
Thomas Müntzers 1989 1 8 sowie z u m 100.Geburtstag Jawahar-
lal Nehrus 1989 beziehungsweise Ho Tschi Minhs 1990 verab
schiedet. Der letztgenannte Gedenktag war n icht u n u m s t r i t t e n 
u n d führte zu Überlegungen über das Verfahren; am 13.Novem

ber 1987 entschied die 24.Generalkonferenz i n ihrer Resolution 
49, dem Generaldirektor die Anfer t igung einer Studie über die 
Rolle der UNESCO bei bislang stattgefundenen Gedenktagen 
aufzutragen, m i t dem Z i e l , künftig »Richtlinien für die Bege
hung der Jahrestage bedeutender Persönlichkeiten u n d Ereignis
se- aufzustellen. 

Die Vereinten Nationen 
als Organisation des Briedens in der Welt 
Zur Verleihung der Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille an Brian Urquhart 

(20. N o v e m b e r 1988) H A N S - D I E T R I C H G E N S C H E R 

Mit dem in jüngster Zeit verstärkt ins Blickfeld der Weltöffentlichkeit gerückten Konzept der friedenssichernden Maßnahmen, 
das an anderer Stelle dieses Heftes als »ein Erfolgsrezept der UN« bezeichnet wurde, ist der Name jenes Mannes, dem 1988 die 
Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen verliehen wurde, in besonderem Ma
ße verbunden: Sir Brian Edward Urquhart. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat in seiner nachstehend abgedruck
ten Laudatio dessen persönlichen Beitrag gewürdigt; Urquhart selbst ging in seinem Festvortrag insbesondere auf die Rolle des 
zweiten Generalsekretärs der Vereinten Nationen ein, dem er ein umfassendes Werk gewidmet hatte (>Hammarskjold<, 1972). Die 
Frage nach dem bleibenden Vermächtnis Hammarskjölds wäre noch vor zwei'fahren auf große Skepsis getroffen; »heute jedoch, 
in einem verblüffend verbesserten internationalen Klima, läßt sich Hammarskjöld viel klarer als Vorläufer und früher Anwender 
jener Konzepte und Verfahren ansehen, die erst jetzt durchgängig anerkannt werden und umfassende Wirkung entfalten. Dies gilt 
insonderheit für die Rolle des Generalsekretärs sowie die Funktionen der Friedenssicherung (peace-keeping) und der Friedensstif
tung (peace-making).« In der Suezkriste 1956 habe Hammarskjöld die rechtlichen und politischen Grundlagen für die UNEFI 
und damit für alle späteren Friedenstruppen geschaffen: »Mit dieser außergewöhnlichen und innovativen Leistung brachte er die 
äußerst heiklen Komplexe der Psychologie des Militärs, der nationalen Souveränität, der internationalen Politik, des nationalen 
Rechts und des Völkerrechts miteinander in Einklang, und zwar mittels einer meisterhaften Verbindung von Verhandlung, Ma
nagement und Diplomatie.« 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker hob aus Anlaß der Medaillenverleihung in einer Grußbotschaft hervor, »daß die Deut
sche Gesellschaft für die Vereinten Nationen dem Wirken der Weltorganisation breitere Aufmerksamkeit und Anerkennung ver
schafft«. Seinen Glückwunsch an den Preisträger verband er mit folgender Anmerkung: »Ein kluger Beobachter hat gesagt, der 
Friede habe ebenso viele Siege errungen wie der Krieg, aber weit weniger Denkmäler. Es ist gut, wenn wir den vielen Siegern für 
den Frieden auch Denkmäler setzen. Brian Urquhart ist einer unter ihnen.« 

I 
M e i n erster Gruß gi l t Ihnen, Sir Brian, dem Ehrengast, dem heu
te zu ehrenden Gast dieser Veranstaltung, m e i n Gruß gi l t aber 
auch der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, 
und ich möchte alle hier Anwesenden, die dieser Gesellschaft 
z u m erstenmal begegnen, sagen: Die Deutsche Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen ist eine Bürgerinitiative für den Frieden; 
sie ist eine Bürgerinitiative der Verantwortung u n d des Realis
mus; sie verdient unser aller Unterstützung u n d aktive M i t w i r 
kung. 
Die Entscheidung der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten 
Nationen, Ihnen, Sir Brian, die Dag-Hammarskjöld-Medaille zu 
verleihen, hätte zu ke inem geeigneteren Augenblick getroffen 
werden können. Niemals zuvor i n der Geschichte der Vereinten 
Nationen ist für eine breite Öffentlichkeit so deutl ich gewor
den, welche Bedeutung die friedenserhaltenden Maßnahmen — 
ihr Lebenswerk - für die Bewahrung u n d Stärkung des Friedens 
i n der Welt besitzen. Ich freue m i ch , an dieser Ehrung für Sie 
te i lnehmen u n d Ihnen die Glückwünsche und den D a n k der 
Bundesregierung übermitteln zu können. 
Die Medail le , die Sie heute entgegennehmen, trägt den Namen 
des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, m i t dem Sie, wie 
k a u m ein anderer, n i c h t nur durch Ihre Arbeit , sondern auch 
persönlich verbunden waren. Sie haben auf einem Gebiet blei
bende Verdienste erworben, das eng m i t Ihrem Wirken an der 
Seite von Dag Hammarskjöld verknüpft ist: dem Aufbau frie

denserhaltender u n d friedensstiftender Maßnahmen der Verein
ten Nationen. 
Dieser Aufgabe haben Sie, Sir Brian, viele Ihrer Jahre i m Dienste 
der Weltorganisation gewidmet. Sie haben damit an vorderster 
Stelle die Fundamente für die Erfolge errichtet, die die Vereinten 
Nationen heute erleben. 
Ihr eigener Lebensweg, den Sie i n Ihrem autobiographischen 
Werk (>A Life i n Peace and War<) so anschaulich beschreiben, 
spiegelt den Entwicklungsweg wider, den die Vereinten Natio
nen i n den gut vier Jahrzehnten seit ihrer Gründung gegangen 
sind. Es ist e in Weg, der durch Schwierigkeiten, Rückschläge 
u n d Mißerfolge h indurch m i t zäher Geduld weiterverfolgt wur
de, u n d dessen Richt igkeit sich heute eindrucksvoll bestätigt. 
Die Vereinten Nationen sind auf dem Gebiet besonders erfolg
reich, das Sie »das Haupt- u n d Leit thema der Charta« genannt 
haben: »Die friedliche Regelung internationaler Streitfälle u n d 
die Mobi l i s ie rung der Völkergemeinschaft, u m m i t den A k t e n 
der Friedensbedrohung u n d der Aggression fert ig zu werden.« 

I I 
Die Schaffung von U N E F I , der ersten Friedenstruppe der Ver
einten Nat ionen i m Sinai i m Jahre 1956, bedeutete einen Wen
depunkt i n der Geschichte der Weltorganisation. Heute, 32 Jah
re später, haben die Vereinten Nationen m i t den Genfer Verein
barungen zu Afghanistan u n d m i t dem auf der Grundlage von 
Resolution 598 des Sicherheitsrats herbeigeführten Waffenstil l-
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stand i m Golfkr ieg ihre Fähigkeit zur Krisen- und Konfl iktbe
wältigung neu u n d überzeugend bewiesen. 
Auch dies ist ein Wendepunkt - und es bedarf keines übertriebe
nen Opt imismus , u m festzustellen, daß es ein Wendepunkt 
z u m Besseren ist, zu einer neuen aktiven Epoche der Vereinten 
Nationen als Organisation des Friedens i n der Welt. 
Ihr aktives Wirken, Sir Brian, i n der Weltorganisation umspannt 
fast die gesamte Zei t ihres Bestehens. So ehren w i r m i t Ihnen 
zugleich die Vereinten Nationen. Wir bekräftigen m i t diesem 
Festakt die Einsicht i n die Bedeutung u n d Notwendigkeit der 
Weltorganisation. Daß die Vereinten Nationen heute neu ge
stärkt und zuversichtlich ihre Aufgaben anpacken können, ist 
das Ergebnis unermüdlicher Arbei t a l l derer, die, wie Sie, auch 
unter schwierigsten-Umständen an die Z u k u n f t der Weltorgani
sation geglaubt haben. Es ist das Ergebnis vielfältiger Anstren
gungen, an denen die Bundesrepublik Deutschland sich v o m er
sten Tag ihrer Mitgliedschaft an beteiligt hat. Es ist vor a l lem 
aber auch das Ergebnis eines positiven veränderten w e l t p o l i t i 
schen Klimas. 
Wie jede andere Organisation können auch die Vereinten Natio
nen nicht besser sein als ihre Mitglieder. Wer i n den Vereinten 
Nationen vor a l lem ein Forum sieht zur Konfrontat ion, lähmt 
sie, er untergräbt i h r Bemühen u m Frieden und Zusammenar
beit. Während langer Abschnitte ihres Bestehens hatte die Wel
torganisation m i t solchen Gefahren zu ringen. Heute mehren 
sich die Anzeichen dafür, daß - ausgehend von einem besseren 
Verhältnis zwischen den beiden Großmächten - auch i n den 
Vereinten Nat ionen eine neue Hal tung, ein neues Denken w i r k 
sam zu werden beginnen. Das Z u s a m m e n w i r k e n der fünf Stän
digen Mitgl ieder des Sicherheitsrats bei der Ausarbeitung u n d 
Verabschiedung der Resolution 598 des Sicherheitsrats z u m 
Golfkr ieg ist dafür ein ermutigendes Beispiel. 
Weltweit ist die Einsicht gewachsen, daß die Staaten u n d die 
Völker, ungeachtet aller polit ischen, ideologischen u n d anderer 
Unterschiede, zu einer Überlebensgemeinschaft geworden 
sind. Die Herausforderungen unserer Ze i t stellen uns vor ethi 
sche u n d politische Aufgaben, w i e sie i n dieser Tragweite noch 
keiner Generation vor uns aufgegeben waren. Es geht u m die 
Z u k u n f t der Menschheit . Waffen von unvorstellbarer Vernich
tungskraft u n d ökologische Fehlentwicklungen größten Aus
maßes fordern ein neues Denken und eine neue Verantwortung. 
Dieser Verantwortung entspricht es nicht , wenn die Rüstungen 
w e l t w e i t astronomische Summen verschlingen, während 
gleichzeitig lebensbedrohende Schädigungen der U m w e l t unge
hindert fortschreiten können. Wirtschaftl iche Instabilität und 
A r m u t i n der D r i t t e n Welt dürfen nicht als Randerscheinungen 
abgetan werden. Hier geht es u m die elementarsten Menschen
rechte. 

Es geht darum, w e l t w e i t die Menschenrechte durchzusetzen, 
die bürgerlichen Menschenrechte genauso wie die wir tschaf t l i 
chen u n d die sozialen. Die daraus entstehenden sozialen Span
nungen gefährden die E n t w i c k l u n g u n d den Frieden ganzer Re
gionen. Es geht darum, unseren Erdball, unsere Natur an k o m 
mende Generationen so weiterzugeben, daß sie Wohnplatz sein 
können für ein Leben i n Würde, Wohlstand und Sicherheit. Die
se Aufgabe r ichtet sich an alle Völker, an alle Staaten. 
N u r gemeinsam lassen sich die gewaltigen Anstrengungen vo l l 
bringen, die nötig sind, u m die U m w e l t lebenswert u n d lebens
fähig zu erhalten. N u r gemeinsam können Frieden u n d Sicher
heit so gefestigt werden, daß Vernichtungswaffen schließlich i h 
ren Daseinszweck verlieren. U n d nur i n gemeinsamer Arbei t 
lassen sich die Voraussetzungen dafür schaffen, daß i n der D r i t 
ten Welt A r m u t u n d N o t besiegt werden können. 
Die E n t w i c k l u n g der D r i t t e n Welt ist dabei n icht nur eine Ge
meinschaftsaufgabe der Staatengemeinschaft i m moralischen 
oder wel twir tschaf t l ichen Sinn. Sie ist v ie lmehr auch eine ge
meinsame Friedensaufgabe von Süd und Nord . Der Kampf ge
gen A r m u t u n d für wirtschaft l iche u n d soziale E n t w i c k l u n g i n 
allen Teilen der Welt ist i m m e r auch ein Beitrag zur wel twei ten 

Friedenssicherung, Hi l fe bei der E n t w i c k l u n g des Südens ist da
her i m m e r auch eine Zukunf ts inves t i t ion für den Frieden. 
Bei der Bewältigung dieser gemeinsamen Verantwortung ist es 
ermutigend festzustellen, daß das Nord-Süd-Verhältnis inner
halb und außerhalb der Vereinten Nationen zunehmend durch 
konstruktive Zusammenarbeit , Sachlichkeit und Realismus ge
kennzeichnet ist. Das hat zur Erneuerung der Vereinten Natio
nen entscheidend beigetragen. Wir müssen heute alle verfügba
ren Instrumente internationaler Zusammenarbeit nutzen, da
m i t Krisen nicht zu Kriegen, schlechte Versorgung nicht zu 
Hungersnöten und Umweltschäden nicht zu Katastrophen wer
den. 
Gefordert sind damit mehr als bloße Detailverbesserungen des 
Status quo. Es geht hier n icht u m Reparaturarbeiten, sondern 
u m ein neues Denken. Es geht u m einen neuen Verhaltenskod
ex i n den internationalen Beziehungen, es geht konkret u m die 
Ersetzung von Konfrontat ion durch Zusammenarbeit und koo
perative Strukturen i n allen Bereichen der internationalen Poli-

Vordringlich sind dabei kooperative Strukturen i n der Sicher
hei tspol i t ik . Gerade Europa kann hier beispielgebend w i r k e n , 
es kann z u m Model l fa l l werden für weltweite kooperative Si
cherheitspoli t ik. Das Z i e l ist zusätzliche Sicherheit durch Be
seitigung von Spannungsursachen und durch ein System koope
rativer Sicherheit, das zusätzliche Sicherheit schafft. 
Generalsekretär Perez de Cuel larhat von einem »neuen koope
rativen Internationalismus« gesprochen, der notwendig sei, u m 
den Herausforderungen gerecht zu werden, denen sich die 
Weltorganisation an der Schwelle z u m 21. Jahrhundert zu stel
len habe. Das schließt die Aufgabe ein, die Parameter einer koo
perativen Sicherheitspolit ik i m wel twei ten Rahmen zu definie
ren. Aus unserer europäischen Erfahrung erscheinen m i r dabei 
folgende Elemente unverzichtbar: 
• Z i e l jeder Sicherheitspolit ik muß die Sicherung des gemein

samen Überlebens sein. Die Sicherheitsinteressen auch der 
anderen müssen geachtet, auf Streben nach Vorherrschaft 
und Überlegenheit muß verzichtet werden. Ausgeschlossen 
ist damit auch das Streben nach einseitigen Vorteilen. 

• Feindbilder müssen abgebaut, Friedensgesinnung und Ach
tung vor anderen Völkern müssen gefördert werden. Auch das 
g i l t n icht nur i m West-Ost-Verhältnis, es g i l t auch zwischen 
Nord und Süd u n d zwischen Süd und Süd. 

• Die Öffnung, die Demokrat is ierung und Humanis ierung der 
Gesellschaften, die weltweite Verwirk l i chung der Menschen
rechtspakte der Vereinten Nationen und anderer Zusagen, 
wie sie beispielsweise die Unterzeichnerstaaten der Schluß
akte von H e l s i n k i gegeben haben, gehören zu den wesentli
chen Elementen einer kooperativen Friedensordnung. M e n 
schenrechte sind nicht nur unteilbar, sie sind auch nicht re-
gionalisierbar. 

• Wir müssen i n unserer interdependenten Welt gegenseitige 
Abhängigkeiten i m guten Sinne schaffen: Die weltweite Z u 
sammenarbeit z u m gegenseitigen Nutzen muß verbreitert 
und vertieft werden, und sie muß unumkehrbar werder 

• Abrüstung muß bestehende Überlegenheiten abbauen ui 1 so 
mehr Sicherheit auf niedrigerem Niveau schaffen. Qual i ta t i 
ve Veränderungen der Struktur von Streitkräften müssen die 
Fähigkeit zur Invasion und z u m Überraschungsangriff besei
tigen. Vertrauensbildende Maßnahmen u n d Transparenz 
müssen w e l t w e i t v e r w i r k l i c h t werden. Hier liegt eine beson
ders wicht ige Aufgabe für die Vereinten Nationen. 

• Die wel twei ten Rüstungsexporte müssen endlich unter Kon
trol le gebracht werden. Wir brauchen dazu ein Register der 
Vereinten Nat ionen über die Waffenexporte und - importe al
ler Staaten. 

• Übergreifend brauchen w i r wirksame Mechanismen eines 
wel twei ten poli t ischen Krisenmanagements, u m zu verhin
dern, daß unvorhergesehene Konf l ik te eine krisenhafte Ge
fahr auslösen. Krisenmanagement kann nicht nur eine Sache 
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Zum mittlerweile sechsten Male wurde 1988 die Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen ver
liehen. Am 20. November überreichte DGVN-Vorsitzende Dr. Helga Timm, MdB, auf einer Festveranstaltung im Hotel >Intercontinental< in Berlin 
Sir Brian Urquhart die Medaille. Der Preisträger (im Bild mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, und Bundesaußen
minister Hans-Dietrich Genscher), am 28.Februar 1919 im südenglischen Dorset geboren, stand von 1945 bis 1986 im Dienst der Vereinten Natio
nen, zuletzt als Untergeneralsekretär für besondere politische Angelegenheiten; danach wurde er von der britischen Königin in den Adelsstand 
erhoben. Seine Autobiographie wurdein VN 2/1988 S.60 vorgestellt.-Erstmals wurde die Dag-Hammarskjöld-Medaille 1977 anläßlich des 25;äh-
rigen Bestehens der DGVN an Raul Prebisch vergeben (vgl. VN 6/1977 SJ65/.J,- es folgten 1919 Egon Schwelb und Prinz Sadruddin Aga Khan (VN 
1/1980 S.19ff.), 1981 Rüdiger Freiherr von Wechmar und Henry R. Labouisse (VN 1/1982 S.lOff.), 1983 Robert S. McNamara (VN 1/1984 S.16ff.) und 
1985 Liv Ullmann (VN 1/1986 S.18ff.). 

der am K o n f l i k t beteil igten Staaten sein. Gerade die Verein
ten Nat ionen müssen m i t i h r e m Ins t rumentar ium dazu bei
tragen, daß Friedenspolitik universell betrieben w i r d . Die 
Weltorganisation hat bewiesen, daß sie dazu konkret i n der 
Lage ist. 

IV 
Diese universale Verantwortung für den Frieden sollte uns da
her bedenken lassen, wie w i r das Ins t rumentar ium der Verein
ten Nat ionen für die Friedenssicherung und Konfliktbewälti
gung der Weltgemeinschaft stärken und ausbauen können. Die 
zuständigen Regionalorganisationen müssen dabei i n e inem Sy
stem weltwei ter kooperativer Sicherheit ihre von der Charta an
erkannte aktive u n d konstrukt ive Rolle übernehmen. 
Die konsensbildende Kraft von Staatengruppen sollte gerade i n 
den Vereinten Nationen verstärkt genutzt werden. Es ist die er
ste u n d wichtigste Aufgabe vor a l lem der regionalen Zusam
menschlüsse, den Ausbruch von Krisen i n ihrer Region unmög
l i c h zu machen. W i r unterstützen deshalb auch i n den Krisenge
bieten tatkräftig alle Friedensinitiativen, die aus der Region 
k o m m e n . 
Die stärkere Verantwortung, die den Staatenzusammenschlüs
sen zufällt, ist die Folge eines Strukturwandels i n den interna
tionalen Beziehungen. Die Europäische Gemeinschaft ist die 
fortgeschrittenste Form des Zusammenschlusses souveräner 
Staaten. Es zeichnet sich der Übergang von einer bipolar gestal
teten zu einer mul t ipo laren Welt ab. Die internationale Pol i t ik 
erhält hierdurch eine neue Qualität, die Chance der E n t m i l i t a -
risierung der internationalen Beziehungen w i r d größer. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat auf der Grundlage dieser 

Einsichten u n d dieser Verantwortung eine stetige Pol i t ik der ak
t iven Mi tarbe i t u n d der Stärkung der Vereinten Nationen ver
folgt. Wir setzen uns ein für die Kodi f ikat ion u n d Stärkung des 
internationalen Rechts. Wir w o l l e n die Durchsetzung der M e n 
schenrechte u n d des Selbstbestimmungsrechts überall i n der 
Welt. 
Ich habe die wel twei te Gel tung der Menschenrechte bewußt bei 
den Grundelementen für eine wel twei te kooperative Sicher
he i t spol i t ik genannt. Die unveräußerliche Würde des M e n 
schen als Kern seiner Existenz bildet i n der Tat, i n den Worten 
der Al lgemeinen Erklärung der Menschenrechte, »die Grundla
ge der Freiheit, der Gerechtigkeit u n d des Friedens i n der Welt«. 
Wo die grundlegenden Menschenrechte gefährdet sind, da ist 
i m m e r auch der Frieden i n Gefahr. Wer Menschenrechte miß
achtet u n d verletzt, der erklärt i m m e r auch seinen M i t m e n 
schen den Krieg, der beweist eine Unfähigkeit, m i t anderen i n 
Frieden zu leben. Menschenrechtspolit ik ist daher i m m e r zu
gleich auch Friedenspolitik. 
Wir tei len m i t zahlreichen Mitgliedstaaten das Z ie l , die frie
densstiftenden Fähigkeiten der Vereinten Nat ionen noch w i r k 
samer zu machen. Die Frage, ob und w i e die dazu best immten 
Organe der Vereinten Nat ionen i n ihrer Funktionsweise verbes
sert werden können, bleibt auf der Tagesordnung unserer U N -
Pol i t ik . 

V 
Sie, Sir Brian, haben sich i m m e r wieder m i t der Praxis u n d m i t 
der theoretischen Fundierung der friedenssichernden und -er
haltenden Maßnahmen der Vereinten Nat ionen befaßt. Sie sind 
n icht müde geworden, auf die Notwendigkei t engsten Zusam-

Vereinte Nationen 1/1989 25 



menwirkens zwischen Generalsekretär u n d Sicherheitsrat h i n 
zuweisen. Die Entwick lungen u m das Zustandekommen u n d 
die Implement ierung der Resolution 598 des Sicherheitsrats 
zeigen, daß i n diesem Z u s a m m e n w i r k e n ein entscheidender 
Schlüssel für den Erfolg l iegt. Sie haben die bedeutende Rolle 
unterstrichen, die neben den Ständigen Mi tg l iedern des Rates 
u n d ihrer besonderen Verantwortung auch den nichtständigen 
Mitg l iedern des Sicherheitsrats z u k o m m t . 
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich während ihrer n u n 
dem Ende zugehenden zweijährigen Mitgliedschaft i m Sicher
heitsrat bemüht, dieser M i t v e r a n t w o r t u n g gerecht zu werden. 
W i r haben In i t ia t iven anderer mitgestaltet u n d eigene I n i t i a t i 
ven ergriffen. 
Friedenspolitik ist längst n icht mehr die Sache nur einzelner 
Staaten. Friedensverantwortung ist heute global u n d umfas
send. Der die Charta prägende Leitbegriff des Friedens w i r d i n 
unserer Ze i t umfassender verstanden als i n den Jahren der 
Gründung der Vereinten Nationen. D a m i t w i r d ganz bewußt die 
Folgerung gezogen aus einer komplexer u n d interdependenter 
gewordenen Welt. Wer den Frieden tragfähig u n d dauerhaft ma
chen w i l l , muß — über die Beilegung von Krisen u n d K o n f l i k t e n 
hinaus - der Solidarität u n d der Achtung vor dem Nächsten auf 
allen Lebensgebieten z u m Durchbruch verhelfen. I n dem Maße, 
i n dem das gelingt, wachsen die Chancen, daß die Weltorganisa
t i o n ihre friedensstiftende Kraft - über Afghanistan und Irak/ 
Iran hinaus - auch i n anderen regionalen K o n f l i k t e n u n d Krisen 
erfolgreich zur Gel tung bringen kann. 
Sie haben auf die Probleme hingewiesen, Sir Brian, die dadurch 
entstehen, daß Konf l ik te oft erst sehr spät vor den Sicherheits
rat k o m m e n , manchmal zu spät, nämlich erst dann, wenn sie 
praktisch unlösbar geworden sind. Es muß deshalb darauf an
kommen, die Friedensrolle der Vereinten Nationen frühzeitig, 
möglichst schon i m Vorfeld eines heraufziehenden Konf l ikts , 
w i r k s a m werden zu lassen. Hier zeichnen sich für die Vereinten 
Nationen, insbesondere für den Sicherheitsrat, neue, bisher 
noch zu wenig entwickelte Aufgaben der vorbeugenden Diplo
matie ab. 

Vor zwei Jahren hat die 41. Generalversammlung der Vereinten 
Nat ionen die auf unsere Ini t ia t ive zurückgehende Entschlie
ßung zur Verhinderung neuer Flüchtlingsströme einmütig an
genommen. M i t i h r werden dem Generalsekretär neue Mög
l i chkei ten zu vorbeugendem Tätigwerden gegeben. I n der gegen
wärtig stattfindenden Generalversammlung steht die Verab
schiedung einer Erklärung zur Konfliktprävention bevor, die 
ebenfalls auf unsere In i t ia t ive zurückgeht u n d nach mehrjähri
gen intensiven Beratungen auf einmütige Annahme rechnen 
kann. 
Was w i r als Mitgliedstaat i n die Arbei t der Vereinten Nationen 
einbringen, sind n icht die M i t t e l der M a c h t p o l i t i k . Es sind die 
M i t t e l der Verständigung, der Überzeugung und der Koopera
t ion , die M i t t e l der D i p l o m a t i e u n d der wirtschaft l ichen, tech
nologischen u n d f inanziel len Zusammenarbeit . Es sind die M i t 
tel , die uns als Ergebnis einer konsequent auf wel twei ten Aus
gleich u n d gleichberechtigte Partnerschaft angelegten Außen
p o l i t i k zur Verfügung stehen. W i r werden sie auch wei terh in 
einsetzen, wo i m m e r w i r dem umfassenden Friedensauftrag der 
U N - C h a r t a dienen können. 

V I 
Was alle Staaten, die heute i n den Vereinten Nationen zusam
menwirken , angesichts der Größe der Herausforderungen unse
rer Zei t brauchen, ist M u t zur Verantwortung. Sie, Sir Brian, ha
ben e inmal gesagt, daß Idealismus realistischer sei als Zynis
mus oder Defait ismus. N u r ein Idealist w i e Sie konnte den Ver
einten Nat ionen neue Impulse geben - trotz des oft ernüchtern
den Alltags der Weltorganisation. 
N u r ein Idealist wie Sie konnte helfen, e in neues Instrument 
des Friedens zu schaffen, das die Welt so dringend brauchte. 
Durch Ihre Arbei t haben Sie vielen jüngeren Kollegen i n der 
Weltorganisation einen ermutigenden Weg gewiesen. 
Sie haben allen Zwei f l e rn gezeigt, daß es n icht abstrakte u n d an
onyme Vorgänge sind, die die Welt voranbringen, sondern das 
von Einsicht best immte Wirken vieler einzelner Menschen. Für 
das, was Sie für die Vereinten Nationen u n d für den Frieden i n 
der Welt getan haben, danken w i r Ihnen heute. 

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Polit ik u n d Sicherheit 

Vertrauensbildende Maßnahmen: 43. Gene
ralversammlung macht sich Konzept im 
Konsens zu eigen - Bewährungsprobe in Eu
ropa - Noch Vorbehalte in der Dritten 
Welt (1) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 4/ 
1986 S.139L fort.) 

Den erfolgreichen Abschluß ihrer langjäh
rigen Bemühungen, den Grundsatz der 
Vertrauensbildung auch als ein Konzept 
der Vereinten Nationen zu verankern, 
konnte die Bundesrepublik Deutschland 
am 7. Dezember 1988 verzeichnen. A n die
sem Tage nahm die UN-Generalversamm
lung ihre Resolution 43/78H -Richtl inien 
für vertrauensbildende Maßnahmen- i m 
Konsens an. 

I . Erinnern w i r uns: Nach dem Abschluß 
der Konferenz über Sicherheit und Zusam

menarbeit i n Europa (KSZE) m i t der Unter
zeichnung der Schlußakte von Hels inki 
(1975) konnte die Bundesrepublik zusam
men m i t anderen westlichen Staaten die 
Vertrauensbildung als Leitgedanken auch 
i m Schlußdokument der ersten Sonderge
neralversammlung über Abrüstung (1978) 
etablieren; Ziffer 93 des Schlußdoku
ments (Text: V N 5/1978 S.171ff.) spricht 
von einer »Verpflichtung auf vertrauens
bildende Maßnahmen«. Ein von der Bun
desrepublik i m selben Jahr eingebrachter 
Entschließungsentwurf nahm das Thema 
wieder auf und wurde von der 33.General
versammlung ohne Gegenstimme und 
m i t nur zwei Enthaltungen (Kuwait, Verei
nigte Arabische Emirate) als Resolution 
33/91B (Text: V N 1/1979 S.34) gebilligt. 
Die folgenden Entschließungen, alle von 
der Bundesrepublik Deutschland einge
bracht und i m Konsens angenommen, 
markieren die nächsten Stationen: 1979 
(Resolution 34/87B; Text: V N 3/1980 

S.105L) beauftragte die Generalversamm
lung den Generalsekretär m i t der Erstel
lung einer umfassenden Studie. Sie wurde 
1980/81 von einer Expertengruppe unter 
dem Vorsitz des Botschafters der Bundesre
publ ik bei der Genfer Abrüstungskonfe
renz, Gerhard Pfeiffer, erarbeitet und 1981 
(Resolution 36/97F; Text: V N 3/1982 
S.107) von der Generalversammlung ge
würdigt. I m folgenden Jahr (Resolution 
37/100D) wurde die allen U N - M i t g l i e d 
Staaten offenstehende Abrüstungskom
mission beauftragt, i m Lichte der Studie 
einen Katalog von Richt l inien für vertrau
ensbildende Maßnahmen (VBM) auszuar
beiten. Dabei konnte es, anders als bei den 
einschlägigen europäischen Dokumenten 
(KSZE-Schlußakte 1975 und Stockholmer 
Dokument 1986), nicht u m die Vereinba
rung konkreter und verbindlicher Maß
nahmen gehen, sondern u m eine A u f l i 
stung der Prinzipien, die solchen Maßnah
men zugrunde liegen müssen oder kön-
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nen. Dieser Katalog sollte es einzelnen 
Staaten erleichtern, Schritte der bilatera
len oder regionalen Vertrauensbildung ver
traglich zu vereinbaren. 
I m Frühjahr 1986 konnte die Abrüstungs
kommission die VBM-Richt l inien verab
schieden. Sie machen i n ihrem ersten Teil 
grundsätzliche Ausführungen zum Kon
zept der Vertrauensbildung i n den interna
tionalen Beziehungen und enthalten i n i h 
rem zweiten Teil den eigentlichen Maß
nahmenkatalog; dieser konzentriert sich 
ganz auf die Beschreibung der zweckmäßi
gen Voraussetzungen und Anwendungsar
ten vertrauensbildender Maßnahmen und 
ist damit ein sehr nützliches Kompen
d i u m für jede Regierung der Welt, die 
VBM-Vereinbarungen treffen möchte. 
Der VBM-Katalog war i n der Abrüstungs
kommission bis zuletzt stellenweise kon
trovers. Vor al lem gab es einen doppelten 
Ost-West-Dissens; der Osten wandte sich 
gegen das vom Westen als erforderlich be
zeichnete Maß an Transparenz und Offen
heit, der Westen widersprach der östlichen 
These vom vertrauensbildenden Charak
ter einseitig-deklaratorischer Maßnah
men. Daß der Katalog trotzdem von der 
Abrüstungskommission i m Konsens ver
abschiedet wurde, war nur u m den Preis 
synoptischer Darstellung möglich: an den 
kontroversen Stellen wurden beide Text
fassungen, die westliche und die östliche, 
nebeneinander gestellt ( U N Doc. A/41/ 
42). 
Wegen dieses -Mangels« nahm die General
versammlung i m Herbst 1986 i n Resolu
t ion 41/60 C den Text des Richtlinienkata
logs auch nur zur Kenntnis. Immerhin tat 
sie dies i n namentlicher Abst immung oh
ne Gegenstimmen und ohne Enthaltun
gen. 
In der Folgezeit bemühte sich die Bundes
republik Deutschland u m eine Verständi
gung m i t dem Osten, die den Weg für eine 
einheitliche Textfassung freimachen soll
te. Nach langwierigen, aber schließlich er
folgreichen Verhandlungen - i m wesentli
chen zwischen der Bundesrepublik als In
it iator des Projekts und Polen als Sprecher 
der östlichen Gruppe — konnte die Abrü
stungskommission i m Frühjahr 1988 den 
•entklammerten- (also von synoptischen 
Stellen befreiten) Text verabschieden und 
der dri t ten Sondergeneralversammlung 
über Abrüstung vorlegen (A/S-15/3). Da 
diese ohne Konsensergebnis endete (vgl. 
V N 5/1988 S.159f.), wurde der Richtl inien
text der folgenden, regulären 43.General
versammlung zur Beschlußfassung vorge
legt. Diese hat i n ihrer Konsensresolution 
43/78 H n u n die VBM-Richt l in ien indos
siert, sie allen Staaten zur Implementie
rung empfohlen und den UN-Generalse
kretär m i t einem Bericht an die 45.Gene
ralversammlung (1990) über die dabei ge
sammelten Erfahrungen beauftragt. 

I I . Die zehnjährigen Bemühungen der 
Bundesrepublik Deutschland u m eine A n 
erkennung des Konzepts der Vertrauens
bildung i n den Vereinten Nationen zeigen, 
daß unbeschadet der jetzt erfolgten Kon

sensannahme prinzipielle Vorbehalte fort
bestehen. Die Staaten des Warschauer 
Pakts haben trotz aller Bekenntnisse zu 
•Glasnost- offenbar weiterhin Schwierig
keiten, sich i n dem erforderlichen Maß auf 
Transparenz und Offenheit i m Bereich der 
Abrüstung und Rüstungskontrolle einzu
lassen. Allerdings haben sie i m Zuge der 
Verhandlungen über eine El iminierung 
der kontroversen Stellen schließlich doch 
einem Text zustimmen können, i n dem es 
unter anderem heißt: »Der Austausch be
ziehungsweise die Bereitstellung von ein
schlägigen Informationen über Streitkräf
te und Rüstung sowie über militärische 
Aktivitäten spielt eine wichtige Rolle i m 
Prozeß der Rüstungsbegrenzung und Ab
rüstung wie auch der Vertrauensbildung.« 
(Punkt 2.3.5 der Richtlinien) Es bleibt zu 
hoffen, daß dieses abstrakte Bekenntnis 
zur Transparenz sich auch i n konkreten 
Handlungen niederschlägt, zum Beispiel 
beim Standardisierten Berichtssystem der 
Vereinten Nationen über Militärausgaben, 
an dem sich bisher vom Warschauer Pakt 
nur Rumänien beteiligt. 
Die andere Staatengruppe, die ihre grund
sätzlichen Zweifel an der Berechtigung 
des VBM-Konzepts noch nicht überwun
den hat, sind die Ungebundenen. Wegen 
der Mehrheitsverhältnisse i n den Verein
ten Nationen fallen ihre Vorbehalte beson
ders ins Gewicht. I m einzelnen geht es u m 
die folgenden drei Einwände: 
• Viele Ungebundene verstehen die Ver
trauensbildung lediglich als Beiwerk zur 
eigentlichen Abrüstung. Dementspre
chend werden i m Schlußdokument der er
sten Sondergeneralversammlung über Ab
rüstung (Ziffer 93) vertrauensbildende 
Maßnahmen auch nur i n ihrer unterstüt
zenden Funktion für Abrüstungsschritte 
angesprochen: »Eine Verpflichtung auf 
vertrauensbildende Maßnahmen könnte 
wesentlich dazu beitragen, weitere Fort
schritte auf dem Gebiet der Abrüstung vor
zubereiten.« Demgegenüber stellen die 
jetzt verabschiedeten VBM-Richt l in ien 
unter Punkt 1.3.1.1 fest: »Vertrauensbil
dende Maßnahmen dürfen weder Ersatz 
noch Vorbedingung für Abrüstungsmaß
nahmen sein (. . .)«, bi l l igen ihnen aber 
selbstverständlich zu, daß sie auch eine 
unterstützende Funktion für Abrüstung 
und Rüstungskontrolle haben. 
• Weiterhin vertreten viele Ungebundene 
die Überzeugung, daß die nukleare Abrü
stung bei weitem das wichtigste Postulat 
i n der Rüstungskontrolle ist. Das heißt 
umgekehrt auch: Al le Bemühungen u m 
nicht-nukleare Abrüstung sind einstwei
len von untergeordneter Bedeutung. In die-
"er Opt ik erscheint auch das Konzept der 
Vertrauensbildung als nachrangiges Zie l . 
• Schließlich sind die Ungebundenen 
stets empfindlich gegenüber allen Hinwei 
sen auf Erfahrungen, die i n Europa gesam
melt wurden, und verstehen sie leicht als 
den Anspruch eines europäischen Modells 
für die Welt, gegen das sie sich zu Recht 
aussprechen. Allerdings gibt es i m konkre
ten Fall der Vertrauensbildung bisher au
ßerhalb Europas keine Entwicklungen 

Dr. Hans Otto Bräutigam ist seit Januar die
ses Jahres der neue Ständige Vertreter der Bun
desrepublik Deutschland am Sitz der Verein
ten Nationen in New York; er löste Alexander 
Graf York von Wartenburg ab. der mittlerwei
le Botschafter in Lissabon ist. - Hans Otto 
Bräutigam wurde am ö.Februar 1931 in Völk
lingen (Saar) geboren. Nach dem Studium der 
Rechts- und Staatswissenschaften und einer 
Tätigkeit als Assistent am Max-Planck-Insti
tut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht trat er 1962 in den Auswärtigen 
Dienst ein; 1973 wechselte er ins Bundeskanz
leramt über und war von 1974 bis 1977 Leiter 
der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland bei der DDR. Von 1977 bis 1980 
leitete er den Arbeitsstab Deutschlandpolitik 
im Bundeskanzleramt. Nach einer neuerli
chen Tätigkeit im Auswärtigen Amt wurde er 
1982 Leiter der Ständigen Vertretung in Berlin 
(Ost); diese Aufgabe übte er bis zu seiner Be
rufung zum UN-Botschafter aus. Er ist verhei
ratet und hat drei Kinder. 

und Erfahrungen, die m i t dem KSZE-Pro
zeß und der Umsetzung der i n Stockholm 
beschlossenen Maßnahmen (beispielswei
se Manöverbeobachtung) auch nur annä
hernd vergleichbar wären. Der Verweis auf 
Europa ist also aus faktischen Gründen 
unumgänglich. Tatsächlich konnte ein 
solcher Verweis i n der jetzt angenomme
nen Resolution 43/78 H trotz aller K r i t i k 
beibehalten werden. 

I I I . Wie geht es nun weiter? Vertrauens
bildung ist - so sagt es der VBM-Richt l i -
nienkatalog - »ein dynamischer Prozeß: 
Die gewonnenen Erfahrungen und das Ver
trauen, das durch die Anwendung frühe
rer, weitgehend freiwil l iger und militä
risch weniger bedeutsamer Maßnahmen 
geschaffen wurde, können die Vereinba
rung weiterer und weiterreichender Maß
nahmen erleichtern.« (Punkt 2.4.5) 
Die Resolution 43/78 H der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen trägt 
dem Rechnung, indem sie den UN-Gene
ralsekretär m i t einem Bericht über die ge
sammelten Erfahrungen bei der Anwen
dung vertrauensbildender Maßnahmen 
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beauftragt und eine neue Erörterung auf 
der 45.Generalversammlung i m Jahre 
1990 vorsieht. 
In Europa w i r d es bis dahin einen beträcht
lichen Erfahrungsschatz i m Umgang m i t 
den Transparenzregeln des Stockholmer 
Dokuments von 1986 geben. Eine neue 
Verhandlungsrunde, die diese Regeln z w i 
schen den 35 KSZE-Teilnehmerstaaten 
ausbauen und ergänzen soll, beginnt am 
ö.März i n Wien; wie weit sie bis 1990 
k o m m t , läßt sich zur Zeit noch nicht abse
hen. 
Aber i n jedem Fall w i r d Europa bei der neu
erlichen Befassung der Generalversamm
lung und ihres 1.Hauptausschusses m i t 
vertrauensbildenden Maßnahmen eine be
trächtliche praktische Erfahrung einbrin
gen können. Es w i r d jetzt darauf ankom
men, daß auch Staaten der D r i t t e n Welt 
das Angebot des VBM-Richtl inienkata-
logs aufnehmen und sich auf den langen, 
aber erfolgversprechenden Weg der Ver
trauensbildung begeben. 

Enno Barker • 

Sozialftagen u n d Menschenrechte 

Internationale Drogenbekämpfung: Neu
es Übereinkommen - Wiener Kompromis
se - Staatensouveränität und internatio
nale Verpflichtungen - Eindämmung der 
Nachfrage erforderlich (2) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 5/ 
1988 S,163ff. fort.) 

Angesichts der i m letzten Jahre zutage ge
tretenen Schwierigkeiten kam die Eini
gung auf die neue Konvention der Verein
ten Nationen gegen den unerlaubten Ver
kehr mit Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen ( U N Doc. E/CONF. 82/13 v. 18.12. 
1988) auf der i n Wien vom 25.November 
bis zum 20.Dezember 1988 abgehaltenen 
Bevollmächtigungskonferenz fast uner
wartet. Das neue Übereinkommen zielt 
nicht zuletzt darauf ab, den Drahtziehern 
des illegalen Drogenhandels die finanziel
le Basis durch einen besseren Zugriff auf 
ihre Profite zu entziehen; dazu sollen die 
Möglichkeiten zur Beschlagnahme von 
Gewinnen aus dem Drogenhandel, zur 
Aufhebung des Bankgeheimnisses i n die
sen spezifischen Fällen sowie zu einer Ver
schärfung und Vereinheitlichung des Aus
lieferungsverfahrens für Drogenschmugg
ler dienen. 

I . Die Neue Hofburg zu Wien war vier 
Wochen lang Schauplatz eines gar nicht 
feierlichen Konferenzgeschehens: Unter 
den schweren Kristallüstern des Großen 
Festsaals und des Zeremoniensaals strit
ten die Vertreter von 108 Teilnehmerstaa
ten über Grundsatz- und Detailfragen des 
Entwurfs eines neuen Übereinkommens 
gegen den illegalen Drogenverkehr. In den 
Nebengemächern trafen sich permanent 
Kontakt- und Arbeitsgruppen, u m Kom
promißvorschläge für die festgefahrenen 
Diskussionen i n den Hauptausschüssen 

zu finden. Häufig wurden die Konsultatio
nen nach dem Abendessen i n Nachtsitzun
gen fortgesetzt. 
Die Takt ik des beharrlichen Gesprächs i m 
kleinen Kreis der Hauptkontrahenten be
wahrte die Konferenz mehrmals vor einem 
Scheitern aus Gründen eines Nord-Süd-
Konfl ikts i m Drogenbereich. Streitige Ab
stimmungen wurden geflissentlich ver
mieden, und so gelang es schließlich, 
sämtliche Einzelvorschriften i m Konsens 
anzunehmen. Auch die restlichen Vorbe
halte der Bundesrepublik Deutschland 
konnten ausgeräumt werden. Als Konse
quenz zahlreicher Kompromisse enthal
ten die besonders krit ischen Bestimmun
gen des Übereinkommens nun zwar einige 
Vorbehaltsklauseln. Aber sie werden vie
len Staaten die Unterzeichnung und Rati
fizierung des Übereinkommens ermögli
chen. 43 Staaten haben das Übereinkom
men bereits am 20.Dezember 1988 unter
zeichnet, darunter aus der westlichen Län
dergruppe Dänemark, Großbritannien, 
Italien, Norwegen, Schweden, Spanien, 
die Türkei und die USA sowie 12 latein
amerikanische Staaten (ohne Mexiko). Für 
die Bundesrepublik Deutschland hat Bun
desaußenminister Genscher am 19.Januar 
1989 i n Wien unterzeichnet; sie war damit 
der 46.Unterzeichnerstaat. 

I I . Als besonders kr i t i sch und kompro
mißbedürftig haben sich die Vorschriften 
über die Def in i t ion des -unerlaubten Be
täubungsmittel Verkehrs- (Art ikel 1 und 3), 
den Anwendungsbereich (Art. 2), die Straf
vorschriften (Art. 3), die Chemikalienkon
trolle (Art. 12), die Vernichtung illegaler 
Drogenanpflanzungen (Art. 14), die Dro
genkontrolle auf hoher See (Art. 17) sowie 
lie Überwachung der Anwendung des 

Übereinkommens (Art. 20-23) erwiesen. 
Die m i t diesen Vorschriften verbundenen 
Probleme wurden wie folgt gelöst: 
• Der frühere Generalvorbehalt Mexikos, 
der die Erfüllung aller Verpflichtungen des 
Übereinkommens auch nach der Ratifizie
rung vom Ermessen der nationalen Parla
mente beziehungsweise Regierungen ab
hängig machen wollte , besteht nicht 
mehr. Stattdessen sieht A r t . 2 nunmehr 
allgemeine Hinweise auf die innerstaatli
chen Gesetzgebungssysteme, die Souve
ränität, die Integrität sowie den Grundsatz 
der Nichteinmischung i n die inneren A n 
gelegenheiten anderer Staaten vor. Diese 
den -Anwendungsbereich- sowie -Zweck-
des Übereinkommens beschreibenden 
Hinweise sind allgemein anerkannte völ
kerrechtliche Grundsätze, die die spezifi
schen neuen Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen nicht einschränken dürf
ten. 
• Die westlichen Industriestaaten und 
der Ostblock haben ihrerseits akzeptiert, 
daß der Begriff des -unerlaubten Betäu
bungsmittelverkehrs- i n A r t . 1 auch den 
Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln 
zum persönlichen Verbrauch umfaßt. Dies 
hat Rückwirkungen auf zahlreiche Ver
pflichtungen dieser Länder bei der Anwen
dung des Übereinkommens. 

• Z u m Zwecke der besseren Überwa
chung von Chemikalien für die unerlaub
te Betäubungsmittelherstellung müssen 
die Exportländer künftig nach A r t . 12 
Abs. 10 vor jedem Export von Stoffen der 
Anhangstabelle I - die überwiegend für die 
Arzneimittelherstel lung bestimmt sind -
eine Exportanzeige an diejenigen Import
länder schicken, die dem Generalsekretär 
der Vereinten Nationen einen solchen In
formationswunsch noti f iziert haben. Ein 
Antrag der EG, die Exportanzeigen auf 
-•verdächtige« Lieferungen zu beschrän
ken, stieß auf die Ablehnung der gesamten 
Konferenz m i t Ausnahme von Japan. Die 
Mitgliedstaaten hatten zu Absatz 10 kein 
Verhandlungsmandat mehr, da die EG die 
Kompetenz für den Chemikalienhandel 
beansprucht. I m Rahmen dieser Kompe
tenz hat die EG auch die Möglichkeit der 
Unterzeichnung und des Beitritts zu dem 
Übereinkommen. Der Ministerrat w i r d i n 
Kürze zu entscheiden haben, ob und i n 
wieweit hiervon Gebrauch gemacht wer
den soll . 
• Art ike l 14 verlangt auf der einen Seite 
von den Anbauländern, unerlaubte Dro
genanpflanzungen zu verhindern und zu 
vernichten. Auf der anderen Seite werden al
le Vertragsstaaten verpflichtet, geeignete 
Maßnahmen zur Eindämmung der Nachfra
ge nach unerlaubten Drogen - Prävention, 
Behandlung und Rehabilitation - zu ergrei
fen. Auch diese Vorschrift ist Bestandteil 
des Gesamtkompromisses über den mexi
kanischen Generalvorbehalt. Sie schafft ei
nen Ausgleich des Nord-Süd-Konflikts i m 
Drogenbereich, indem sie davon ausgeht, 
daß die Nachfrage nach unerlaubten Drogen 
eine wesentliche Ursache des Anbaus und 
Schmuggels von Drogen ist. Die Vorschrift 
bestimmt außerdem, daß Maßnahmen 
nach dem Übereinkommen nicht weniger 
streng sein dürfen als die für die Vernich
tung unerlaubt angebauter Pflanzen gelten
den Bestimmungen der beiden bestehenden 
Suchtstoff-Übereinkommen von 1961 und 
1971. Damit soll verhindert werden, daß der 
Anbau von Drogenpflanzen zu traditionel
len Zwecken (Beispiel: Kauen von Cocablät-
tern) wieder auf legale Weise ausgedehnt 
werden kann. 
• In A r t . 17 gelang es der Bundesrepublik 
Deutschland gegen den heftigen Wider
stand der USA, die Genehmigung zum 
Aufbringen und zur Untersuchung eines 
Schiffes auf hoher See für den Fall m i t ei
nem völkerrechtlichen Schadensersatzan
spruch zu verknüpfen, daß sich der Ver
dacht des Drogenschmuggels nicht bestä
tigt und die Kontrollen einen Schaden ver
ursacht haben. Außerdem garantiert die 
Vorschrift den Küstenstaaten den Status 
quo des internationalen Seerechts und ver
hindert zugleich eine vor allem von Brasi
l ien angestrebte Erweiterung dieser Rech
te eines Küstenstaates i n der i m Seerechts
übereinkommen der Vereinten Nationen 
definierten ausschließlichen Wirtschafts
zone. 
• Mexiko und einige andere (insbesonde
re lateinamerikanische) Staaten weiger
ten sich am letzten Verhandlungstag der 
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Konferenz, die A r t . 20-23 über die Über
wachung der Anwendung des Überein
kommens anzunehmen. Nach ihrer Auf
fassung bringen die Vertragsstaaten damit 
sich selbst auf die Anklagebank - an Stelle 
der Drogenhändler. Nach schwierigen Be
ratungen i m kleinen Kreis unter dem Vor
sitz des niederländischen Delegationslei
ters einigte man sich auf folgenden Kom
promiß: Die Hauptzuständigkeit für die 
Überwachung der Durchführung des Über
einkommens liegt bei der Suchtstoffkom
mission der Vereinten Nationen, einer 
Fachkommission des Wirtschafts- und So
zialrats (ECOSOC) m i t 40 Mitgliedstaa
ten. Dagegen erhält das aus 13 vom ECO
SOC gewählten unabhängigen Experten 
bestehende Internationale Suchtstoffkon-
trol lamt nur begrenzte Überwachungsauf
gaben. Der Grund für diese auffallende Ab
weichung von den bestehenden Sucht -
stoff-Übereinkommen dürfte darin liegen, 
daß die meisten Staaten eine öffentlich
politische Beratung i n der Suchtstoffkom
mission dem vertraulichen Verfahren i m 
kleinen Kreis des Suchtstoffkontrollamts 
vorziehen. In der Kommission ist es viel 
schwerer als i m Suchtstoffkontrollamt, 
m i t einer Zweidri t te lmehrhei t von einem 
Vertragsstaat >Abhilfemaßnahmen< wegen 
der Nichterfüllung des Übereinkommens 
zu verlangen. 

I I I . Außer den soeben abgehandelten be
sonders krit ischen Bestimmungen wur
den alle übrigen Regelungen des Entwurfs 
m i t mehr oder weniger starken Änderun
gen i n das Übereinkommen übernommen. 
Die Strafvorschriften schreiben nicht nur 
detailliert vor, welche Tatbestände des 
unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs 
künftig unter Strafe gestellt werden müs
sen, sondern definieren auch die Tatbe
stände und Strafen für die sogenannte 
Geldwäsche zugunsten illegaler Drogen
händler. 
A r t . 5 regelt das Verfahren, wenn ein Staat 
einen anderen u m die Einziehung illegaler 
Drogengewinne oder Betäubungsmittel 
ersucht. Die materielle Ausgestaltung von 
Verfall und Einziehung bleibt jedem Staat 
überlassen. Allerdings regelt das Überein
kommen die Verpflichtung, daß Bank-, Fi
nanz- oder Handelsunterlagen zur Verfü
gung gestellt werden müssen und das 
Bankgeheimnis kein Grund zur Verweige
rung dieser Zusammenarbeit sein darf. 
Andere A r t i k e l enthalten detaillierte und 
weitgehende Regelungen der Auslieferung 
und der Rechtshilfe bei Betäubungsmittel
straftaten sowie andere Formen der gegen
seitigen Hil fe bei ihrer Verhinderung und 
Verfolgung. 
Als Schwerpunkte des Übereinkommens 
kann man die Bestimmungen über die Be
strafung sogenannter Geldwäscher, über 
Einziehung und Verfall illegaler Drogenge
winne sowie über die Kontrolle von Che
mikal ien für die illegale Drogenherstel
lung bezeichnen. Die Umsetzung dieser 
zuletzt genannten völkerrechtlichen Ver
pflichtungen w i r d voraussichtlich auch i n 
der Bundesrepublik Deutschland den Er
laß neuer Rechtsvorschriften erforderlich 

machen. Die zuständigen Ressorts haben 
m i t den Vorarbeiten begonnen. Es ist zu 
hoffen, daß das Ratifizierungsgesetz zu 
dem Übereinkommen noch i n dieser Le
gislaturperiode verabschiedet werden 
kann. 
IV. Insgesamt ist das Übereinkommen 
positiv zu bewerten, wenn man die harten 
Interessengegensätze berücksichtigt, die 
zwischen den Herkunfts- und Transitlän
dern von illegalem Rauschgift auf der ei
nen und den sogenannten Konsumenten
ländern auf der anderen Seite auszuglei
chen waren. Das Übereinkommen enthält 
eine Fülle wertvoller Einzelregelungen für 
die internationale Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung des illegalen Drogenver
kehrs. Trotz der erwähnten Kompromisse 
und einiger Vorbehaltsklauseln zugunsten 
innerstaatlicher Rechtsnormen ist zu er
warten, daß die internationale Zusam
menarbeit gegen die bedrohliche Rausch
gi f t f lut auf der Basis des neuen Überein
kommens intensiviert werden kann. 
Die Dringl ichkei t des Problems wurde 
einmal mehr durch den jüngsten Bericht 
des Internationalen Suchtstoffkontroll
amts belegt, der Anfang dieses Jahres i n 
Wien veröffentlicht wurde: 1987 und i n 
der ersten Hälfte des Jahres 1988 ist die 
Zahl der Drogentoten i n fast allen Län
dern Westeuropas beträchtlich gestiegen. 

Helmut Butke • 

Sport- und Kulturbeziehungen mit Süd
afrika: Die Schwarzen Listen des Zen
trums gegen Apartheid - Boykottempfeh
lungen der Vereinten Nationen - Demon
strativer Effekt - Deutscher Sportbund rät 
von Kontakten ab (3) 

(Vgl. auch den Kommentar von Ansgar 
Skriver, UNICEF: N u n seid mal schön ob
jektiv, V N 6/1987 S.183.) 

M i t Boris Becker und Carl-Uwe Steeb ste
hen die beiden international derzeit er
folgreichsten deutschen Tennis-Männer 
gemeinsam auf der »Schwarzen Liste 
Sport' des Zentrums gegen Apartheid 
(CAA) der Vereinten Nationen (»Register of 
Sports Contacts w i t h South Africa-, zu
letzt vom A p r i l 1988). Becker war deswe
gen vom Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen (UNICEF) 1987 der Status eines 
»Goodwill-Botschafters< wieder entzogen 
worden. Die deutschen Medien hatten die
sen Vorgang überwiegend U N - und U N I -
CEF-kritisch kommentiert ; das Deutsche 
Komitee für UNICEF solidarisierte sich 
i . icht m i t dem UNICEF, sondern öffent
l ich m i t Becker. 
I m jüngsten »Fall Becker« hatte der Deut
sche Tennisbund (DTB) aus Sorge vor A n t i 
Apartheid-Demonstrationen beim Davis-
Cup-Finale i m Dezember 1988 i n Göte
borg einen Brief an den schwedischen Ten
nisverband gerichtet, i n dem festgestellt 
wurde, daß Becker 1983/84 i m Verbands
auftrag und nicht als »Individualperson« 
nach Südafrika gereist sei und daher nach 

Zum neuen Generaldirektor des Internatio
nalen Arbeitsamts - das als das Sekretariat 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) fungiert - wurde Michel Hansenne aus 
Belgien am 13.Februar 1989 durch den Verwal
tungsrat der ILO gewählt; sein Gegenkandi
dat war der frühere tunesische Sozialminister 
Mohamed Ennaceur. Hansenne, der Rechts-, 
Wirtschafts- und Finanzwissenschaft studiert 
hat und als Jurist in Liege promoviert wurde, 
war zuletzt belgischer Minister für den öffent
lichen Dienst-, von 1981 bis 1988 war er Ar
beitsminister seines Landes und leitete seit 
1982 die belgische Delegation bei der jährli
chen Internationalen Arbeitskonferenz. Er 
wurde am 23.März 1940 in Rotheux-Rimiere 
geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. 
Hansenne tritt Anfang März als Generaldirek
tor die Nachfolge des Franzosen Francis Blan-
chard an, der dieses Amt 15 jahrelang versah. 

Meinung des DTB zu Unrecht auf der Liste 
stehe. Der schwedische Tennisbund 
schickte den DTB-Brief an die U N i n New 
York m i t der Empfehlung, Becker von der 
Liste zu streichen; dies wurde dort aber 
nicht als ausreichend empfunden. Becker 
selbst hatte i n einem Interview (wie schon 
1987) versichert, daß er nicht mehr i n Süd
afrika spielen werde, »solange dort Apart
heid herrscht«. Er blieb aber mangels einer 
entsprechenden schriftl ichen Erklärung -
Muster: »Ich wünsche die Streichung mei
nes Namens vom UN-Register der Sport
kontakte m i t Südafrika. Ich verpflichte 
mich, an keinem sportlichen Wettkampf 
i n Südafrika teilzunehmen, solange das 
Apartheidsystem besteht. - auf der Liste. 

Mehrere Register 

Die »Schwarze Liste Sport« enthält zur 
Zeit mehr als 2500 Namen, darunter 200 
Sportler (davon 48 Tennisspieler) aus der 
Bundesrepublik Deutschland. Tennis 
scheint zu den bevorzugten Sportarten des 
CAA zu gehören. In seiner Presseverlaut
barung zur Veröffentlichung der letzten 
Jahresliste werden als weitere schwarze 
Schafe Jimmy Conners, Chris Evert und 
Billie-Jean King genannt. Ivan Lendl w i r d 
als Besserungswilliger gelobt, der das 
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schriftliche Gelöbnis abgegeben habe und 
deshalb von der Liste gelöscht werden 
konnte. 
Neben der seit 1980 bestehenden »Schwar
zen Liste Sport- gibt es seit 1983 auch eine 
•Schwarze Liste Kultur- (-Register of Enter
tainers, Actors and Others Who Have Per
formed i n Apartheid South Africa-, zuletzt 
vom August 1988). Diese Liste umfaßt et
wa 500 Namen, darunter auch knapp 40 
deutsche Künstler und Gruppen (so Heino 
und Elke Sommer). Unter denen, die die 
geforderte Enthaltsamkeitserklärung i n 
zwischen unterschrieben haben, befinden 
sich Frank Sinatra, die ehemalige amerika
nische UN-Delegierte und Sängerin Shir
ley Bassey sowie die Wiener Sängerkna
ben. 
Die beiden »Listen- sind Teil eines weit 
verzweigten Netzes von Registern, Kon
ventionen, Gremien und Berichten der 
U N , die alle der Durchführung und Über
wachung von Maßnahmen dienen, deren 
gemeinsames Zie l die internationale Iso
l ierung Südafrikas zur Abschaffung der 
Apartheid ist. 
Die beiden Schwarzen Listen zu Sport und 
Kultur werden vom CAA unter Verantwor
tung des Sonderausschusses gegen Apart
heid (SCAA) veröffentlicht. Der SCAA war 
1962 durch Resolution 1761(XVII) der Ge
neralversammlung (Text: V N 2/1964 
S.77f.) geschaffen worden (damals noch 
unter anderem Namen). Die Gründungsre
solution kann als grundlegend zum The
ma Apartheid gelten. Zur Beseitigung der 
Apartheid forderte sie erstmals: Abbruch 
diplomatischer Beziehungen zu Südafri
ka, Hafenverweigerung für alle südafrika
nischen Schiffe, Verbot des Anlaufens süd
afrikanischer Häfen, Boykott aller südafri
kanischen Güter, Verbot aller Exporte 
nach Südafrika und Verweigerung von 
Landerechten für südafrikanische Flug
zeuge. Als Mandat des durch die Resolu
t ion geschaffenen SCAA wurden die stän
dige Beobachtung der Rassenpolitik Süd
afrikas und die Berichterstattung hierüber 
an Generalversammlung und Sicherheits
rat festgelegt. 
Resolution 1761(XVII) wurde m i t den 
Stimmen der meisten blockfreien und der 
sozialistischen Staaten verabschiedet. Der 
Westen st immte fast geschlossen gegen 
den Text, einige westliche und die neutra
len Staaten enthielten sich. Die einzige Ja-
Stimme eines westlich orientierten Lan
des kam von Israel (!). Hauptgrund für die 
nahezu geschlossene westliche Ableh
nung war allerdings nicht die Gründung 
des SCAA, sondern die Vielzahl der gefor
derten einschneidenden Sanktionen. 
Spätere Routine-Resolutionen zum SCAA 
selbst schnitten wesentlich besser ab. Die 
hierzu 1988 verabschiedete Resolution 
43/50F erhielt von den zwölf Mitgliedstaa
ten der EG i m m e r h i n vier Ja-Stimmen 
(Dänemark, Griechenland, Irland, Spa
nien), der Rest enthielt sich. Die einzige 
Nein-Stimme kam von den USA. 
Seit 1970 hat der Sonderausschuß 18 M i t 
glieder (Algerien, DDR, Ghana, Guinea, 
Hai t i , Indien, Indonesien, Malaysia, Ne

pal, Nigeria, Peru, Philippinen, Somalia, 
Sudan, Syrien, Trinidad und Tobago, 
Ukraine, Ungarn). Die 43. Generalver
sammlung hat Simbabwe als 19. Mi tg l ied 
hinzugefügt; als Vorsitzender wurde der 
nigerianische UN-Botschafter Garba er
neut bestätigt. Das Gremium hat sich 
(UN-üblich) zwei Unterausschüsse und 
drei Arbeitsgruppen zugelegt. H i e r v o n In
teresse ist der -Unterausschuß für die 
Durchführung der Resolutionen der Ver
einten Nationen und zur Frage der Kol
laboration m i t Südafrika-. Diesem Gre
m i u m gehören sechs Staaten an (Ghana, 
Indien, Indonesien, Peru, Sudan, Ungarn). 
Vorsitzender ist der ghanaische UN-Bot
schafter Gbeho, der die Bundesrepublik 
Deutschland in den Apartheid-Debatten 
der 42. und 43. Generalversammlung we
gen der U-Boot-Blaupausen-Affäre k r i t i 
siert hatte. 
1971 verabschiedete die 26. Generalver
sammlung m i t Entschließung 2775D 
(XXVI) erstmals eine Resolution über 
Apartheid i m Sport. Darin wurden Sport
ler und Sportverbände aufgefordert, nicht 
an Sportereignissen i n solchen Ländern 
teilzunehmen, die Apartheid oder sonsti
ge rassische Diskr iminierung beim Sport 
praktizieren. Al le Staaten wurden zur Un
terstützung dieser Empfehlung aufgeru
fen. Die Resolution wurde von einer über
wältigenden Staatenmehrheit gebilligt, 
und zwar auch von fast allen westlichen 
Staaten einschließlich der USA (und Isra
el). Unter den westlichen Staaten enthiel
ten sich wegen enger Bindungen zu Süd
afrika lediglich die angelsächsischen 
Commonwealth-Staaten Australien und 
Neuseeland zusammen m i t Großbritan
nien. Frankreich hatte an der Abst immung 
nicht teilgenommen, erklärte aber nach
träglich ebenfalls Enthaltung. 
1975 bi l l igte die 30. Generalversammlung 
m i t Resolution 3411F(XXX) Vorschläge 
des SCAA zur Gründung des CAA als Se
kretariatseinheit zur Unterstützung des 
SCAA; bis dahin hatte hierfür nur eine 
-Sektion- und seit 1966 (Resolution 
2144A(XXI)) eine -Gruppe- (so die Bezeich
nung für die kleinste organisatorische Ein
heit) i m Sekretariat bestanden. Auch diese 
Resolution erhielt eine überwältigende 
Mehrheit ohne Gegenstimmen. Die einzi
gen Enthaltungen kamen von einer klei
nen Schar (allerdings meist wichtiger) 
westlicher Staaten - Belgien, Frankreich, 
Niederlande, Großbritannien, USA und 
Bundesrepublik Deutschland (seit 1973 
UN-Mitg l ied) - sowie von Israel. Z u m ent
sprechenden Absatz über die -Gruppe- in 
Resolution 2144 A(XXI) hatten sich 1966 
i m 3. Hauptausschuß noch fast alle neu
tralen und westlichen Staaten enthalten. 
Das Zentrum gegen Apartheid w i r d von ei
nem Beigeordneten Generalsekretär, der
zeit Sotirios Mousouris aus Griechenland, 
geleitet. Z u m Mandat des CAA gehört es, 
die Einhaltung von UN-Resolutionen zur 
Apartheid und damit insbesondere aller 
von der UN-Generalversammlung be
schlossenen Boykottmaßnahmen zu über
wachen. I m CAA besteht hierfür die 

Unterabteilung Ausschußdienste und 
Forschung (Committee Services and 
Research Branch). In dieser Abtei lung ist 
der Sekretär des SCAA-Unterausschusses 
für die Durchführung der UN-Resolutio
nen und zur Frage der Kollaboration m i t 
Südafrika- für die Führung der -Listen- ver
antwort l ich. Zuständig für die vorberei
tende Bil l igung der beiden Schwarzen L i 
sten Sport und Kultur ist der genannte Un
terausschuß des SCAA unter seinem Vor
sitzenden Gbeho. 
1980 verabschiedete die Generalversamm
lung erstmals eine Entschließung über ei
nen »kulturellen, akademischen und son
stigen Boykott Südafrikas« (Resolution 
35/206E), i n der alle Staaten aufgefordert 
wurden, Schritte zu ergreifen, u m derarti
gen Austausch (auch sportlicher Art) und 
jedwede anderen Kontakte m i t Südafrika 
zu verhindern. I m Folgejahr (1981) nahm 
die Generalversammlung durch Resolu
t ion 36/1721 erstmals »mit Dank Kenntnis 
davon, daß der Sonderausschuß Listen von 
Sportlern (sportsmen), Unterhaltungs
künstlern und anderen Personen veröffent
l icht , die Südafrika bereist haben« und 
-verurteilt(e)« Sportverbände, Sportler 
und Sportveranstalter, die unter Verlet
zung der Resolutionen der Generalver
sammlung wie auch der Internationalen 
Erklärung gegen Apartheid i m Sport m i t 
Südafrika »kollaboriert- hätten. 
Z u beiden Resolutionen haben sich eine 
Reihe westlicher und neutraler Staaten 
enthalten, andere westliche Staaten haben 
dagegen gestimmt (Großbritannien, Neu
seeland, Portugal, USA und Bundesrepu
bl ik Deutschland). Wieder andere westli
che Staaten s t immten m i t Ja, darunter 
Griechenland, Irland und Spanien. Ein 
Jahr später wurden die Listen selbst zwar 
nicht mehr erwähnt, aber die Arbeit des 
SCAA i n Resolution 37/69E dafür gelobt, 
daß sie dem Boykott Südafrikas »im sport
lichen und kul ture l len Bereich« eine »be
sondere Aufmerksamkeit« widme. Die
sem indirekten Lob der Listen s t immten 
m i t Ausnahme der USA (Nein) und Groß
britanniens (Enthaltung) auch alle westli
chen Staaten zu. 
In der 43. Generalversammlung war der 
Kultur- und Sportboykott i n Resolution 
43/50D zur »Ingangsetzung, Koordinie
rung und strikten Überwachung« von 
Maßnahmen gegen Südafrika unterge
bracht. Die Bundesrepublik Deutschland 
hat hierzu zusammen m i t Großbritan
nien, Portugal und den USA m i t Nein ge
s t immt . Sowohl die Nein-Stimmen als 
auch die zahlreichen westlichen Enthal
tungen waren allerdings kaum noch vom 
abverlangten Sport- und Kulturboykott , 
sondern vor al lem vom gleichzeitig gegen
über Südafrika geforderten Ölprodukte-
Embargo sowie vom Kohle- und Goldim
portverbot bestimmt. Das gleiche gil t für 
Resolution 43/50K über »konzertierte i n 
ternationale Maßnahmen zur Beseitigung 
der Apartheid«, welche die Staatenauffor
derung zum Sport- und Kulturboykott 
wiederholt, für einige wenige westliche 
Staaten aber nicht deswegen, sondern aus 

30 Vereinte Nationen 1/1989 



den zuvor genannten Gründen nicht 
akzeptabel war (die Bundesrepublik 
Deutschland enthielt sich hierzu zusam
men m i t Portugal; nur Großbritannien 
st immte wie die USA m i t Nein, neun EG-
Staaten s t immten m i t Ja). 
1985 verabschiedete die 40. Generalver
sammlung m i t Resolution 40/64G die In
ternationale Konvention gegen Apartheid 
i m Sport (Text: V N 3/1986 S.117ff.), die am 
3 .Apr i l 1988 i n Kraft trat (vgl. V N 2/1988 
S.62). Die Resolution war zwar ohne Ge
genstimmen, aber bei Enthaltung aller 
westlichen und neutralen Staaten (ein
schließlich aller jetzigen zwölf EG-Staa
ten) angenommen worden. Auch unter 
den derzeit 38 Vertragsstaaten befindet 
sich kein einziges westliches oder neutra
les Land. Die Konvention sieht vor, daß ih
re Mitglieder Sportkontakte zu Apartheid
staaten durch eigene Maßnahmen z w i n 
gend verhindern und solchen Sportlern an
derer Staaten die Einreise verweigern müs
sen, die i n Apartheidstaaten an sportli
chen Ereignissen teilgenommen haben; 
diese Zwangsvorschriften, die bei vielen 
westlichen und neutralen Staaten auch 
auf verfassungsrechtliche Bedenken sto
ßen, waren der entscheidende Grund für 
die Enthaltungen zur Resolution 40/64G. 
Der Text sieht ferner eine neue Kommis
sion gegen Apartheid i m Sport aus 15 Per
sönlichkeiten vor, die jährlich Berichte 
m i t Empfehlungen und Informationen 
über die Einhaltung der Konvention vorle
gen soll ; ihre Bildung, die nach dem Wort
laut des Übereinkommens sechs Monate 
nach dessen Inkrafttreten erfolgen sollte, 
hat sich aus Mangel an Bewerbern aller
dings verzögert. Ob sich hieraus ein neues 
Überwachungsorgan entwickeln w i r d , das 
die Tätigkeit des SCAA und des CAA er
gänzen oder duplizieren könnte, bleibt ab
zuwarten. 

I m November 1988 hat die zweite UNES-
CO-Sportministerkonferenz i n Moskau i n 
ihrer Konsens-Empfehlung Nr. 4 »alle 
UNESCO-Mitgliedstaaten und die Sport
verbände« aufgefordert, »alle Maßnah
men zu ergreifen, die geeignet sind, eine 
Teilnahme ihrer Staatsangehörigen an 
Sportveranstaltungen i n Staaten m i t 
Apartheidregime sowie an Wettkämpfen 
m i t Personen und Mannschaften, die sol
chen Staaten repräsentieren, zu entmut i 
gen (zum Beispiel durch Verweigerung von 
Finanzierungshilfen, Visen und so wei
ter)«. Dieser Empfehlung hat auch die De
legation der Bundesrepublik Deutschland, 
die unter der Leitung von Bundesinnenmi
nister Friedrich Z immermann stand, 
nicht widersprochen. 

Juristische Problematik 

Rechtlich beruhen die -Listen' und die für 
sie verantwortlichen UN-Gremien ledig
l ich auf nicht bindenden Resolutionen, de
nen die Bundesrepublik Deutschland und 
die meisten anderen westlichen Staaten i n 
der Regel nicht zugestimmt haben. Als i n 
terne organisationsrechtliche Grundlage 
sind aber Resolutionen der Generalver
sammlung, die völkerrechtlich nur den 

Charakter einer Empfehlung tragen, für 
das Sekretariat bei gesicherter Finanzie
rung ausreichend und verpflichtend. 
Die Listen haben zwar für die Betroffenen 
keine unmittelbaren negativen Rechtsfol
gen, können aber faktisch dennoch zu er
heblichen materiellen und immateriel len 
Nachteilen führen. Sie haben sich dabei 
vor allem durch eine Mobil is ierung natio
naler Anti-Apartheid-Gruppen (die als 
Nichtregierungsorganisationen Konsulta
tivstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat 
besitzen oder m i t derartigen Organisatio
nen verbunden sind) als außerordentlich 
wirksam erwiesen. 
Deutsche werden die Vorstellung von 
Schwarzen Listen gerade aus negativen Er
fahrungen der eigenen Vergangenheit 
kaum positiv bewerten können, sondern 
hiergegen eine berechtigte emotionale Ab
neigung oder zumindest Vorbehalte he
gen. Sie werden diese emotionale Reserve 
aber abzuwägen haben m i t der Abneigung 
gegenüber dem System der Apartheid. Das 
eine w i r d sich, vor allem gegenüber afrika
nischen Staaten, kaum ohne das Dulden 
des anderen glaubhaft machen lassen. 
Z u berücksichtigen ist auch, daß Sport-
und Kulturboykotte als M i t t e l unterhalb 
wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen 
noch am ehesten geeignet sind, gegenüber 
Südafrika die Ablehnung der Apartheidpo
l i t i k deutlich zu machen. Sport- und Kul
turboykotte bilden damit zugleich eine 
A r t Pufferzone gegenüber der von vielen 
noch weniger geliebten Alternative w i r t 
schaftlicher Sanktionen. 
Das Akzeptieren von -Maßnahmen' (wenn 
auch nicht unbedingt der -Listen<) gegen
über Südafrika auf den Gebieten von Sport 
und Kultur entspricht auch der Haltung 
der EG. In der Luxemburger Erklärung 
vom September 1985 hatten die damaligen 
Zehn sowie Spanien und Portugal be
schlossen, »ihre Haltung« auch zu folgen
der »Maßnahme abzustimmen«: »Das Ab
raten von kul ture l len und wissenschaftli
chen Veranstaltungen, sofern diese nicht 
zur Beendigung der Apartheid beitragen 
oder diese i n keiner Weise fördern, und das 
Einfrieren offizieller Kontakte und inter
nationaler Vereinbarungen i m Bereich des 
Sports . . . « (eigene Hervorhebung). 
Von Bedeutung ist i n dieser Frage auch das 
Verhalten der großen Sportverbände 
selbst. I m Januar 1988 kündigte der Präsi
dent des Internationalen Tennisverbandes 
an, daß Spieler von Mitgliedsverbänden 
nicht mehr verpflichtet seien, i n Südafrika 
zu spielen. Das Internationale O l y m p i 
sche Komitee hat 1988 alle internationa
len Sportverbände aufgefordert, ihre noch 
bestehenden Verbindungen zu Südafrika 
abzubrechen. Der Deutsche Sportbund 
hatte den i h m angeschlossenen Verbänden 
und Vereinen schon 1984 von Sportkontak
ten m i t Südafrika »grundsätzlich abgera
ten«. Der Deutsche Tennisbund hat seine 
Spieler und die i h m angeschlossenen Ver
bände gebeten, diesen Empfehlungen zu 
folgen. Dementsprechend rät auch die 
Bundesregierung bei gleichzeitiger Beto
nung der Autonomie und damit der eigen-

Seit einem Jahr ist Dr. Jose Maria Ruda aus Ar
gentinien Präsident des Hauptrechtspre
chungsorgans der Vereinten Nationen, des im 
Haag ansässigen Internationalen Gerichts
hofs. Ruda, am 9. August 1924 in Buenos Aires 
geboren, war als Jurist und Diplomat tätig 
und ist Professor für internationales öffentli
ches Recht an der Universität Buenos Aires. 
Von 1964 bis 1972 gehörte er der Völkerrechts
kommission der Vereinten Nationen an; von 
1965 bis 1970 war er Ständiger Vertreter Ar
gentiniens am Sitz der Weltorganisation in 
New York. 

verantwortlichen Entscheidung der Sport
ler und Sportverbände seit längerem von 
Sportkontakten m i t Südafrika ab. 
Diese Haltung schließt K r i t i k am Listen
verfahren und vor allem an seinen mögli
chen Unzulänglichkeiten oder Übertrei
bungen keineswegs aus. Dazu könnte das 
Bestehen auf einem ganz bestimmten, vor
formulierten Wortlaut der Abschwörerklä
rung gehören, welche das CAA Sportlern 
und Künstlern abverlangt, die von der L i 
ste gestrichen werden wollen. Kritikwür
dig sind sicher auch Fälle, i n denen Sport
ler oder Künstler versehentlich auf der L i 
ste weitergeführt werden, obwohl sie die 
Abschwörerklärung schon abgegeben ha
ben. 
Bedenklich dürfte schließlich auch die ge
legentlich bekanntwerdende Übung des 
CAA sein, i n UN-Mitgliedstaaten durch 
dort akkreditierte UN-Einrichtungen Er
mit t lungen darüber anstellen zu lassen, 
ob ein bestimmter Sportler oder Künstler 
i n Südafrika aufgetreten ist. Falls die Er
mit t lungen dies bestätigen, w i r d dem oder 
der Betreffenden zumeist ausdrücklich die 
Aufnahme i n die Liste für den Fall ange
kündigt, daß sie oder er nicht bereit ist, die 
vorformulierte Abschwörerklärung zu un
terschreiben. Die Frage muß hier erlaubt 
sein, ob solche Ermittlungs- und Befra
gungstätigkeit ohne Zust immung der 
Gast- (und meist auch Mitglieds-)länder 
m i t dem Status einer bei ihnen akkredi
tierten multi lateralen Körperschaft ver
einbar ist. 

Wolf gang Rudolph • 
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Rechte des Individuums: Studie der Son
derberichterstatterin Daes - Ausbau inter
nationaler Beschwerdeverfahren vorge
schlagen (4) 

Gewissermaßen als Gegenstück zu ihrer 
Studie über die Pflichten des Individuums 
gegenüber der Gemeinschaft ( U N Publ. 
E.82. XIV . l ; vgl . auch V N 1/1980 S.26f.) hat 
die Menschenrechts-Sachverständige Eri
ca-Irene Daes aus Griechenland nunmehr 
eine Untersuchung über die Rechtsstel
lung des einzelnen und das geltende Völ
kerrecht vorgelegt. Hierfür trug sie als 
(1981 beauftragte] Sonderberichterstatte
r i n Stellungnahmen von Staaten, Regio
nal-, Sonder- und nichtstaatlichen Organi
sationen, nationalen Befreiungsbewegun
gen sowie Anmerkungen aus der Men
schenrechtskommission und ihrer Unter
kommission zusammen. Ihre umfangrei
che, gründliche und informative Studie 
liegt nunmehr vor (E/CN.4/Sub.2/1988/ 
33 v. 18.7.1988 m i t Add. 1 vom gleichen 
Datum). 

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das 
Völkerrecht nicht nur i n quantitativer, 
sondern auch i n qualitativer Hinsicht wei
terentwickelt . Wichtige Anstöße kamen 
aus der D r i t t e n Welt von den Staaten, die 
ihre Unabhängigkeit erlangten. Änderun
gen ergaben sich auch auf Grund der rapi
den Fortschritte i n Wissenschaft und Tech
n i k . Doch die wahrhaft grundlegenden 
Neuerungen, so die Berichterstatterin, 
brachte die Entwicklung der Menschen
rechte m i t sich. Hauptanliegen ist hier der 
Schutz des einzelnen vor Repression, Fol
ter, Sklaverei und ähnlichen Praktiken, 
vor Neokolonialismus, Apartheid, Aus
beutung und Unterdrückung durch Regie
rungen, Staatsorgane und einflußreiche 
Gruppen. Überall auf der Welt setze sich 
die Erkenntnis durch, daß der Staat nicht 
Selbstzweck sei, sondern dem Wohl des 
Menschen zu dienen habe. Die derzeitige 
Entwicklungsstufe des Völkerrechts sollte 
nach Ansicht der Sonderberichterstatterin 
als Übergangsphase zu einer Rechtsord
nung begriffen werden, die dem Individu
u m vermehrt Rechte und Pflichten zuer
kennen w i r d . 
Das moderne Völkerrecht, so Daes, sei am 
zutreffendsten als Regelsystem und Ver
haltensmaßstab zu definieren, woran sich 
die Staaten gebunden fühlen und dem sie 
ihre gegenseitige Beziehungen unterwer
fen (einschließlich der Rechtsregeln für In
dividuen und nichtstaatliche Gruppen, so
fern diese für die internationale Gemein
schaft von Belang sind). 
In ihrer Untersuchung stellt die Sonderbe
richterstatterin fest, daß der einzelne Trä
ger völkerrechtlicher Rechte und Pflich
ten sein kann sowie auch verfahrensrecht
l i ch - wenn auch nur begrenzt - berück
sichtigt w i r d . Dies war nicht immer so: 
Unter dem Einfluß des Naturrechts galt 
der einzelne bis i n die M i t t e des 19. Jahr
hunderts als Inhaber völkerrechtlicher 
Rechte und Pflichten. Später jedoch führte 
die Lehre von der Staatensouveränität da

zu, daß nur Staaten als Völkerrechtssub
jekte angesehen wurden. Die Tatsache, 
daß sich das Völkerrecht auch m i t den In
teressen des Individuums befaßte, wurde 
nicht als Zuerkennung unmittelbarer 
Rechte verstanden, sondern als Verpflich
tung der Staaten, den einzelnen i n einer 
gestimmten Weise zu behandeln: Die Ein
zelperson war nicht Subjekt, sondern Ob
jekt des internationalen Rechts. 
Im Laufe der Jahre nahm die K r i t i k an die
sem traditionellen Konzept immer mehr 
zu. Die Stellung des Individuums i m Völ
kerrecht rückte in den M i t t e l p u n k t des öf
fentlichen Interesses, und insbesondere 
nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dem 
einzelnen i n internationalen Verträgen 
immer mehr Rechte zuerkannt. Heutzuta
ge sind Staaten nicht mehr, wie noch nach 
klassischem Völkerrecht, nur zum Schutz 
fremder, sondern auch der eigenen Staats
angehörigen verpflichtet. Menschen
rechtsschutz ist nicht mehr nur eine A n 
gelegenheit des Nationalstaates, sondern 
ist mit t lerwei le von internationalem Be
lang. 
I m Zuge dieser Entwicklung wurde auch 
die verfahrensrechtliche Stellung des Ein
zelwesens ausgebaut, was die Berichter
statterin als eine äußerst bedeutende völ
kerrechtliche Entwicklung wertet. So 
kann sich unter bestimmten Vorausset
zungen der einzelne unmittelbar an inter
nationale Instanzen wenden m i t der Be
hauptung, er sei i n seinen Rechten ver
letzt worden. Eine neue Entwicklung 
sieht die Sonderberichterstatterin i n den 
vermehrten Bestrebungen, den einzelnen 
diese Möglichkeit nicht nur gegenüber sei
nem eigenen, sondern auch gegenüber ei
nem fremden Staat unmittelbar wahrneh
men zu lassen (ohne daß er auf die Inter
vention seines Heimatstaates angewiesen 
wäre). Als wichtigste Errungenschaften i n 
diesem Zusammenhang führt Daes das 
Verfahren nach Resolution 1503 des Wirt 
schafts- und Sozialrats (Text: V N 5/1981 
S.178f.) bei besonders schweren und syste
matischen Menschenrechtsverletzungen 
sowie das Individualbeschwerdeverfahren 
gemäß den Bestimmungen des Fakultativ
protokolls zum Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte an, auf 
das sie sehr detaill iert eingeht. Sie hebt 
die Notwendigkeit hervor, weitere Verfah
ren vorzusehen, u m Menschenrechtsver
letzungen vermehrt zum Gegenstand i n 
ternationaler Aufmerksamkeit und Beob
achtung zu machen. Z i e l sollte ein Weltge
richtshof sein, der zur Durchsetzung sei
ner Entscheidungen befugt ist. Weitere 
materielle Verbesserungen verspricht sich 
die Berichterstatterin von der Entwick
lung eines internationalen Strafrechts. 
Doch nicht nur die Rechte des Individu
ums wurden fortentwickelt , sondern auch 
seine völkerrechtlichen Pflichten. Wäh
rend es i m klassischen Völkerrecht nur für 
eng umgrenzte Del ikte verantwortlich 
war (das bekannteste ist die Piraterie), 
kann der einzelne heutzutage für völker
rechtliche Verbrechen - beispielsweise ge
gen die Menschlichkeit — nach internatio

nalen Verfahren abgeurteilt und bestraft 
werden. Schon seit geraumer Zeit befaßt 
sich die Völkerrechtskommission m i t der 
Formulierung eines Kodex der Verbrechen 
gegen den Frieden und die Sicherheit der 
Menschheit. 
Nur kurz geht die Studie auf die Rechts
stellung der Befreiungsbewegungen ein, 
die umstr i t ten ist, sowie auf den Status 
von Urbevölkerungen. Hier regt die Son
derberichterstatterin detaillierte Untersu
chungen an. 
Im M i t t e l p u n k t der abschließenden Emp
fehlungen steht die Forderung nach effek
tiveren internationalen Schutzmechanis
men sowie einer Verbesserung der Z u 
gangsmöglichkeiten. Die Staaten werden 
aufgefordert, internationale Beschwerde
verfahren als für sich bindend anzuerken
nen, u m so die Verfolgung von Menschen
rechtsverletzungen staatlicher Disposi
t ion zu entziehen. Quintessenz der Darle
gungen der Sonderberichterstatterin ist, 
daß als Völkerrechtssubjekt schon heute 
der einzelne als dem Staat wenigstens 
gleichrangig betrachtet werden sollte. 

Martina Palm-Risse • 

Organe der Rechtspflege: Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit soll gewährleistet 
werden - Deklarationsentwurf (5) 

Auf ihrer 40. Tagung machte sich die Un
terkommission zur Verhütung von Diskr i 
minierung und für Minderheitenschutz 
den Entwurf einer Erklärung über die Un
abhängigkeit und Unparteilichkeit der 
Richterschaft, der Geschworenen und 
Beisitzenden sowie die Unabhängigkeit 
der Anwaltschaft zu eigen (vgl. V N 6/1988 
S.197). Er war von dem Sonderberichter
statter L . M . Singhvi aus Indien unterbrei
tet worden (E/CN.4/Sub.2/1988/20 v. 
20.7.1988 m i t Add. l vom gleichen Datum) 
und geht auf dessen einschlägige Studie, 
die 1979 begonnen und 1985 vorgelegt 
wurde, zurück. In diese 1988 vorgelegte re
vidierte Fassung des Entwurfs waren Staa
tenstellungnahmen, Anmerkungen des i n 
Wien ansässigen Zentrums der Vereinten 
Nationen für soziale Entwicklung und hu
manitäre Angelegenheiten sowie vielfälti
ge Anregungen staatlicher und nichtstaat
licher Organisationen, Seminare und Ta
gungen eingeflossen. 
Bei der Ausarbeitung des Deklarationsent
wurfs stand der Sonderberichterstatter vor 
der Schwierigkeit, die verschiedenen 
Rechtssysteme m i t ihren unterschiedli
chen Auffassungen und Wertvorstellungen 
angemessen zu berücksichtigen und eine 
Synthese der gemeinsamen Elemente zu 
finden. Der Deklarationsentwurf, so 
Singhvi, w i l l den Staaten weder zu vie l 
noch zu wenig abverlangen; sein Zie l ist 
es, einen gangbaren Weg zur Stärkung der 
Unabhängigkeit der Richter- und Anwalt 
schaft anzubieten, nicht aber eine starre 
Schablone für alle Rechtsordnungen. Der 
Deklarationsentwurf befaßt sich i n sei
nem ersten Teil m i t der Richterschaft, i n 
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seinem zweiten Abschnitt m i t den Ge
schworenen und i n seinem letzten Teil 
m i t der Anwaltschaft. 
Richterliche Unabhängigkeit setzt nicht 
nur voraus, daß kein Zwang, keine Repres
sionen oder Drohungen stattfinden. Wich
t ig ist ebenso, daß der einzelne Richter bei 
der Abfassung seiner Urtei le nicht wei
sungsgebunden und nur seinem Gewissen 
unterworfen ist. Eine hierarchische Ord
nung, i n die der Richter eingegliedert ist, 
darf ihn i n keiner Weise an der freien, ver
antwortl ichen Beurteilung des i h m unter
breiteten Sachverhalts hindern. Richtern 
w i r d ausdrücklich das Recht zugestanden, 
kol lektive Maßnahmen zur Verteidigung 
ihrer Unabhängigkeit zu ergreifen. Die 
Richterschaft, so betont der Deklarations
entwurf, muß von Legislative und Exeku
tive unabhängig sein. Ihre Kompetenz er
streckt sich auf alle Rechtsfragen ein
schließlich der eigenen Zuständigkeit. 
Diese Abgrenzung, so wurde aus einigen 
Staatenstellungnahmen deutlich, wurde 
oft als zu ungenau empfunden. Denn viele 
Streitigkeiten werden vor Verwaltungsbe
hörden verhandelt, und oft sei es weder 
möglich noch ratsam, damit die Gerichte 
zu befassen. Hier traten die unterschiedli
chen Ansätze der Rechtssysteme deutlich 
zutage; ein Aspekt, den der Sonderberich
terstatter als Argument gegen eine ge
nauere Abgrenzung anführte, da den Staa
ten die flexible Verwirkl ichung der künfti
gen Deklaration innerhalb ihres bestehen
den Rechtssystems ermöglicht werden 
soll . 
Es sollen, so der Entwurf weiter, keine Ad-
hoc-Gerichte gebildet werden dürfen, u m 
Rechtsstreitigkeiten von den ordentlichen 
Gerichten abzuziehen. Der persönlichen 
Unabhängigkeit des Richters sollen Be
stimmungen über seine gesetzlich festzu
legende, nicht zu seinem Nachteil abän
derbare Entlohnung sowie den grundsätz
lichen Ausschluß seiner Entlassung oder 
vorzeitigen Dienstenthebung dienen. M i t 
Einschränkungen i m Ausnahmezustand, 
der Zuständigkeit und den Grenzen der 
Militärgerichtsbarkeit, der Ausbildung 
der Richter, m i t Disziplinarverfahren so
wie m i t dem m i t einem Richteramt unver
einbarem Verhalten befassen sich weitere 
Vorschriften. 
Diese Grundsätze sollen, soweit möglich, 
sinngemäß auch für alle Personen gelten, 
die Aufgaben der Rechtspflege wahrneh
men wie Beisitzende, Schiedspersonen 
oder Staatsanwälte. Die Aufgaben eines 
Beisitzenden können richterlicher oder 
auch beratender A r t sein. Unter den Be
griff 'Beisitzender< faßt der Deklarations
entwurf auch Sachverständige. Unabhän
gig von der ausgeübten Funktion müssen 
Beisitzende unparteiisch und von Exekuti
ve, Legislative und der Richterschaft unab
hängig sein. 
Beisitzender oder Geschworener soll je
dermann werden können ohne Ungleich
behandlung, doch darf die Berufung von 
der Staatsbürgerschaft abhängig gemacht 
werden. Die Verantwortung für die Wahl 
und die sachgemäße Einführung der Ge

schworenen i n ihre Tätigkeit liegt bei den 
Gerichten. Es soll eine Liste der als Ge
schworene i n Frage kommenden Personen 
angelegt werden, die möglichst repräsen
tativ die demographische Zusammenset
zung widerspiegeln und die regelmäßig 
vom Gericht aktualisiert werden soll . Ge
schworenen dürfen keinerlei berufliche 
Nachteile aus ihrer Tätigkeit entstehen, 
der sie sich nur ausnahmsweise entziehen 
können. 
Die Unabhängigkeit der Rechtsanwälte 
und -beistände, so betont der Deklara
tionsentwurf, ist eine grundlegende Vor
aussetzung für einen effektiven Men
schenrechtsschutz. A l l e n Personen müsse 
die Inanspruchnahme eines Rechtsan
walts zur angemessenen Verfolgung ihrer 
Rechte ermöglicht werden. Die Ausbil
dung zum Rechtsanwalt soll jedermann 
diskriminierungsfrei entsprechend seinen 
Fähigkeiten offenstehen. Den künftigen 
Anwälten und Rechtsbeiständen soll da
bei ihre soziale Verantwortung nahege
bracht und ihr Verständnis für die ethi
schen Pflichten eines Interessenvertreters 
geweckt werden. Jedermann, der die ent
sprechende Ausbildung abgeschlossen 
hat, »integer und charakterlich geeignet 
ist«, so der Deklarationsentwurf, soll die 
Möglichkeit haben zu praktizieren. A n 
waltliche Pflichten bestehen i m wesentli
chen i n der gewissenhaften Beratung und 
sorgfältigen Betreuung der Mandanten, i n 
der gerichtlichen und außergerichtlichen 
Vertretung ihrer Interessen. Vorschriften 
betreffend freie Rechtsberatung für Be
dürftige, Anwaltsvereinigungen und deren 
Rechte und Pflichten (Verhaltenskodex 
für Anwälte, Disziplinarverfahren) bilden 
den Abschluß des Deklarationsentwurfs. 
Bedenken einiger Staaten, deren Rechts
ordnungen zum Teil die genannten Ämter 
oder Funktionen nicht kennen (so ist i n 
Schweden das Geschworenensystem unbe
kannt; in Rwanda gibt es keine Rechtsan
wälte) begegnete der Sonderberichterstatter 
m i t dem Hinweis, die Deklaration ziele 
nicht auf tiefgreifende Änderungen der 
Rechtsordnungen ab, sondern sei i m Rah
men der vorhandenen Institutionen zu ver
wirklichen. 

Martina Palm-Risse • 

Rechtsfragen 

I G H : Klage Nicaraguas gegen Honduras 
zulässig - Juristische Auseinandersetzun
gen vor dem Hintergrund der politischen 
Spannungen in Mittelamerika - Bedeu
tung des Paktes von Bogota (6) 

I . Nur einen Monat nach dem für Mana
gua günstigen U r t e i l des Internationalen 
Gerichtshofs (IGH) vom 27.Juni 1986 i n Sa
chen Militärische und paramilitärische 
Aktivitäten in und gegen Nicaragua (Ni
caragua gegen die Vereinigten Staaten von 
Amerika) (siehe V N 4/1986 S.142f.) hatte 

Nicaragua i m Haag Klagen gegen seine 
beiden Nachbarstaaten Costa Rica und 
Honduras wegen Bewaffneter Aktionen 
an und in Überschreitung der Grenze an
hängig gemacht. Die Klage vom 28.Juli 
1986 gegen Costa Rica wurde am 12.Au
gust 1987 unter Hinweis auf »Esquipulas 
I I - , die Vereinbarung der Präsidenten der 
fünf zentralamerikanischen Staaten »zur 
Herstellung eines stabilen und dauerhaf
ten Friedens i n Mittelamerika«, zurückge
zogen,- eine Woche später ließ der Präsi
dent des I G H , nachdem er sich vergewis
sert hatte, daß von Costa Rica keine Ein
wände hiergegen zu erwarten waren, den 
Fall von der Liste der beim Gericht anhän
gigen Streitfälle streichen. 
Die Klage von Nicaragua gegen Honduras, 
die ebenfalls am 28.Juli 1986 eingereicht 
wurde, zielt auf die Feststellung ab, daß 
Honduras m i t seiner von Nicaragua be
haupteten Duldung und Unterstützung 
der gegen die Regierung i n Managua 
kämpfenden >Contras< Völkergewohn
heitsrecht und eine Reihe von Verträgen 
verletze, daß es von allen derartigen Hand
lungen Abstand zu nehmen habe und daß 
es zu Wiedergutmachungsleistungen ver
pflichtet sei. A m 29.August 1986 setzte 
Honduras das Gericht davon i n Kenntnis, 
daß nach seinem Dafürhalten der I G H i n 
der Angelegenheit nicht zuständig sei. N i 
caragua dagegen stützt sich auf A r t i k e l 
XXXI des Paktes von Bogota über fr iedl i 
che Streitbeilegung vom 30.Apri l 1948 -
der von 21 amerikanischen Staaten unter
zeichnet, aber nur von sieben, darunter 
Honduras und Nicaragua, ratif iziert wur
de - und die Unterwerfung beider Parteien 
unter die Gerichtsbarkeit des I G H gemäß 
A r t . 36 (Absätze 1 und 2) desIGH-Statuts. 

I I . M i t U r t e i l vom 20.Dezember 1988 hat 
der I G H die Klage Nicaraguas für zulässig 
erklärt. 
Der Gerichtshof begründete seine Juris
d i k t i o n unter Hinweis auf A r t . X X X I des 
Bogota-Paktes. Die von Nicaragua bezie
hungsweise Honduras gemäß A r t . 36 Abs. 
1 und 2 des IGH-Statuts abgegebenen Er
klärungen, wonach sie sich der Jurisdik
t ion des I G H unterwerfen, waren demge
genüber nicht entscheidungserheblich. 
Nicaragua berief sich dabei auf eine Erklä
rung von Honduras vom 20.Februar 1960, 
während dem Honduras entgegenhielt, 
daß es diese Erklärung vor der Klageerhe
bung durch Nicaragua, nämlich am 
22.Mai 1986, modif iziert habe. 
Gemäß A r t . X X X I des Bogota-Paktes erklä
ren die amerikanischen Staaten, wobei auf 
A r t . 36 Abs. 2 des IGH-Statuts verwiesen 
w i r d , daß sie sich i m Verhältnis zueinan
der für die Entscheidung juristischer 
Streitfälle (disputes of a juridical nature) 
der Jurisdiktion des I G H unterwerfen. 
Honduras machte zwei Gründe gegen die 
Anwendung von A r t . X X X I des Paktes von 
Bogota geltend. Die Jurisdiktion des Ge
richts gegenüber einem Staat, der eine Er
klärung gemäß A r t . 36 Abs. 2 des IGH-Sta
tuts abgegeben habe, bestimme sich nach 
dieser Erklärung und den m i t ihr ver-
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knüpften Vorbehalten. Des weiteren trug 
Honduras vor, jede spätere Modi f ika t ion 
der Unterwerfungserklärung nach A r t . 36 
des IGH-Statuts sei auch für die Ausle
gung und Anwendung von A r t . XXXI des 
Bogota-Paktes zu berücksichtigen. 
Das Gericht stellte demgegenüber fest, 
daß A r t . XXXI des Paktes von Bogota als ei
ne Unterwerfung unter die Jurisdiktion 
des I G H gemäß A r t . 36 Abs. 1 oder als eine 
kollektive Unterwerfungserklärung ge
mäß A r t . 36 Abs. 2 IGH-Statut zu lesen 
sei. Diese Unterwerfungserklärung könne 
nur i m Rahmen des Paktes von Bogota mo
difiziert werden. Dies sei i m vorliegenden 
Fall nicht geschehen. 
Außerdem wies der Gerichtshof den Vor
trag von Honduras zurück, daß vor einer 
Streitentscheidung durch den I G H ein Ver
mittlungsverfahren durchzuführen gewe
sen sei. 

I I I . Honduras hatte vier Gründe geltend 
gemacht, m i t denen es bestritt, daß dieser 
Fall vor dem I G H verhandelt und entschie
den werden könne. Es behauptete - ebenso 
wie die USA i m Nicaragua-Fall - , es han
dele sich i m vorliegenden Fall u m eine po
litische und nicht u m eine juristische 
Streitigkeit; nur zur Entscheidung von Fäl
len der letzteren Kategorie sei der I G H be
rufen. Gerügt wurde außerdem, daß der 
Klagevortrag nicht hinreichend präzisiert 
worden sei. Des weiteren trug Honduras -
gestützt auf A r t . I I des Paktes von Bogota -
vor, es hätten Verhandlungen zwischen 
den Streitparteien stattfinden müssen. 
Schließlich vertrat Honduras die M e i 
nung, der Contadora-Prozeß stelle ein spe
zifisches Streitschlichtungsverfahren dar, 
das der Entscheidung durch den I G H vor
gehe. Dabei wurde auf A r t . IV des Paktes 
von Bogota verwiesen. 
Das Gericht wies diese vier Einwände zu
rück. Dabei konnte es sich auf seine bishe
rige Rechtsprechung i m Falle des diploma
tischen und konsularischen Personals der 
Vereinigten Staaten i n Teheran (vgl. V N 4/ 
1980 S.142f.) stützen, wonach eine Ent
scheidung nicht schon dann ausgeschlos
sen ist, wenn ein Fall neben völkerrechtli
chen auch Aspekte politischer Natur auf
weist. Großen Raum nehmen vor allem 
die Ausführungen zum Contadora-Prozeß 
ein. Letztl ich stellte das Gericht aber fest, 
daß dieser bei Klageerhebung abgeschlos
sen gewesen sei und daher einer Entschei
dung durch den I G H nicht i m Wege stand. 

IV. Die Entscheidung des Gerichts er
ging einst immig. Richter Lachs, der aus 
Polen kommt , hat der Entscheidung eine 
Erklärung, die Richter Oda (aus Japan), 
Schwebel (aus den USA) und Shahabudde-
en (aus Guyana) haben ihr abweichende 
Meinungsäußerungen beigefügt. 
Von besonderem Interesse sind die Aus
führungen von Richter Schwebel; er ver
weist darauf, daß Nicaragua 1984 i n sei
nem Antrag gegen die USA festgestellt ha
be, daß es keine Ansprüche gegen andere 
Staaten neben den USA erheben werde. 
Erst nach Ergehen des Urtei ls gegen die 

Vereinigten Staaten am 27.Juni 1986 habe 
Nicaragua Ansprüche gegen Honduras 
und auch Costa Rica geltend gemacht. Da
bei stütze sich Nicaragua auf juristische 
und tatsächliche Feststellungen der Nica
ragua-Entscheidung, obwohl für Hondu
ras und Costa Rica seinerzeit nicht die 
Möglichkeit bestand, i m Nicaragua-Fall 
zu intervenieren. 

Rüdiger Wolf rum • 

Söldner-Konvention: Deutliche Fort
schritte, aber noch kein endgültiger 
Durchbruch - Schwierige Definition des 
Söldner-Begriffs - Probleme der Abgren
zung zum humanitären Kriegsvölker
recht (7) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 2/ 
1986 S.80 fort; vgl . auch V N 3/1988 S.97f.) 

I . Nach einjähriger, durch die Finanzsi
tuat ion der Weltorganisation bedingter 
Zwangspause führte der Ad-hoc-Aus
schuß zur Ausarbeitung einer internatio
nalen Konvention gegen die Anwerbung, 
den Einsatz, die Finanzierung und die 
Ausbildung von Söldnern 1987 und 1988 
seine Arbeit weiter. Von der 35. General
versammlung eingesetzt, war das Gre
m i u m (Zusammensetzung: V N 4/1988 
S.136), unter dessen 35 Mitgl iedern auch 
die beiden deutschen Staaten sind, 1981 
erstmals zusammengekommen, u m sich 
auf universeller Ebene des besonders die 
Staaten der D r i t t e n Welt bedrückenden 
Söldnerproblems anzunehmen. Ausgangs
punkt war die einvernehmlich gefundene 
Erkenntnis, daß der Einsatz von Söldnern 
i m Widerspruch zu grundlegenden Prinzi
pien des Völkerrechts stehe, namentl ich 
dem Nichteinmischungsgrundsatz zuwi
derlaufe und den Kampf u m Selbstbestim
mung und gegen Rassismus und Apart
heid behindere (so Resolution 35/48 der 
Generalversammlung). 

I I . Als der Ausschuß 1987 (19.1.-6.2. i n 
New York) wieder zusammenkam, benö
tigte er zunächst drei Sitzungen, u m zu ei
ner einvernehmlichen Benennung aller 
seiner Funktionsträger zu kommen - was 
unter dem Gesichtspunkt der Haushalts
lage der Vereinten Nationen auch von Sei
ten des den Generalsekretär vertretenden 
Rechtsberaters der Weltorganisation, Un
tergeneralsekretär Carl-August Fleisch
hauer, recht deutlich kr i t i s ier t wurde. Da
nach begann der Ausschuß auf der Basis 
des Textentwurfs von 1985 m i t der Sachar
beit, die fast ausschließlich i n einer Ar
beitsgruppe stattfand und durchaus Resul
tate erbrachte. 1988 traf sich das Gremium 
zu seiner 7. Tagung (25.1.-12.2. i n New 
York). Waren die Sitzungen schon 1987 
weitgehend frei von Polemik, so scheint 
die Beratungsatmosphäre 1988 besonders 
sachbezogen gewesen zu sein. Als Ergeb
nis wurde eine -Dritte revidierte konsoli
dierte Verhandlungsbasis' vorgelegt; der 
Text wurde von allen Delegationen als 
substantieller Fortschritt begrüßt. 

I I I . Die erste Kernvorschrift des Ent
wurfs, die Bestimmung des Söldnerbe
griffs i n A r t i k e l 1, wurde an den Redak
tionsausschuß überwiesen. Für den Be
reich des internationalen bewaffneten 
Konfl ikts bleibt es bei der wörtlichen 
Übernahme der Def in i t ion i n A r t . 47 
Abs. 2 des I . Zusatzprotokolls von 1977 zu 
den Genfer Abkommen von 1949. Es w i r d 
aber eine abweichende Def in i t ion für Fälle 
geben, i n denen kein (internationaler) be
waffneter Konf l ik t vorliegt. Hier sind 
trotz einiger Fortschritte noch wichtige 
Punkte umstr i t ten . Dazu zählen die Frage 
nach der Bedeutung des Strebens nach ma
teriel lem Gewinn für die M o t i v a t i o n des 
Söldners, das Nationalitätskriterium 
(kann nur ein Ausländer Söldner sein?) 
und das Problem, ob die Söldnereigen
schaft erst durch die tatsächliche Teilnah
me an Gewaltakten begründet w i r d . 
A r t . 2 ist insgesamt umstr i t ten geblieben. 
Es geht vor allem darum, ob i n die geplante 
Konvention eine Bestimmung über die Be
handlung von gefangenen Söldnern aufge
nommen werden soll . Während dies von 
einigen Staatenvertretern als sachfremd i n 
einer gegen die Rekrutierung und den Ein
satz von Söldnern gerichteten Konvention 
angesehen wurde, betonten andere, daß i n 
der ausdrücklichen Feststellung, daß Söld
nern weder Kombattanten- noch Kriegsge
fangenenstatus zukomme (das ordnet das 
I . Zusatzprotokoll für den internationalen 
bewaffneten Konf l ik t bereits an), ein eige
ner Abschreckungseffekt liege. 
Die A r t . 3 bis 6 legen fest, welche Hand
lungen i m einzelnen ein Vergehen darstel
len sollen. Insofern ist vor allem umstr i t 
ten, ob bereits das Sich-anwerben-Lassen 
als Söldner strafbar sein soll oder ob die 
Strafbarkeit erst m i t der unmittelbaren 
Teilnahme an Kampf 1 oder Gewalthand
lungen begründet w i r d . Sollte sich die 
zweite Variante durchsetzen, werden be
st immte Gewaltakte von Söldnern wie 
Mord, Geiselnahme, Folter, Vergewalti
gung und Plünderung gesondert für straf
bar erklärt werden. Neben dem Söldner 
selbst sollen auch diejenigen, die Söldner 
anwerben und einsetzen, finanzieren und 
ausbilden, bestraft werden. Auch Versuch 
und Teilnahme sollen strafbar sein. Ob 
und i n welchem Umfang diese Vergehen 
auch Verbrechen gegen den Frieden und 
die Sicherheit der Menschheit ( im Sinne 
des derzeit i n der Völkerrechtskommis
sion behandelten Entwurfs) werden sol
len, w i l l der Ausschuß erst zu einem späte
ren Ze i tpunkt entscheiden (Art. 7). Weit
gehend unstreit ig sind die wesentlichen 
Verpflichtungen der zukünftigen Vertrags
staaten: Sie haben sich selbst der Rekru
tierung, des Einsatzes, der Finanzierung 
und der Ausbildung von Söldnern zu ent
halten und solches Tun zu verbieten. Dar
über hinaus sind sie verpflichtet, die i n der 
Konvention genannten Vergehen m i t h in
reichend schweren Strafen zu bedrohen. 
Noch nicht ganz klar ist, ob dem Staat, der 
das Opfer von Söldnereinsätzen geworden 
ist, auch dann die Gerichtsbarkeit über die 
Täter zustehen soll, wenn die Taten weder 
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auf seinem Terr i tor ium noch von seinen 
Staatsangehörigen begangen worden sind 
(passives Personalitätsprinzip, siehe 
A r t . 12). Jeder Vertragsstaat w i r d verpflich
tet werden, Personen festzunehmen, die 
i m Verdacht stehen, gegen die zukünftige 
Konvention verstoßen zu haben. Die lange 
umstrittene Frage, ob der Festgenommene 
das Recht haben soll, m i t dem Internatio
nalen Komitee vom Roten Kreuz Kontakt 
aufzunehmen, ist dahin gelöst worden, 
daß seinem Heimatstaat die Möglichkeit 
eingeräumt w i r d , das IKRK hierzu einzula
den (Art. 13). Umstr i t ten ist auch noch, 
welche Verfahrensrechte mutmaßlichen 
Söldnern zustehen sollen (Art. 14). Wäh
rend sich einige Staaten auf ein bloßes 
Recht auf ein faires Verfahren und mensch
liche Behandlung beschränken wollen, 
sind andere für eine ausdrückliche Bezug
nahme auf die i n A r t . 75 des I . Zusatzpro
tokolls niedergelegten grundlegenden Ga
rantien. Es ist auch vorgeschlagen worden, 
Bezug auf den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte zu neh
men. 
A r t . 15 w i r d eine der Kernbestimmungen 
der neuen Konvention werden. Wie bereits 
unstreitig ist, w i r d er die Verpflichtung der 

Staaten festschreiben, Personen, die gegen 
die i n dem Obereinkommen niedergeleg
ten Straftatbestände verstoßen haben, ent
weder selber zu verfolgen oder zur Strafver
folgung auszuliefern. Dieses Prinzip hat 
sich bereits bei ähnlichen Abkommen be
währt (zum Beispiel i n der Geiselnahme-
Konvention). Die A r t . 16 bis 18 enthalten 
Einzelheiten zur internationalen Rechts
hilfe i m Zusammenhang m i t der Konven
t ion . Hier sind die meisten Bestimmun
gen bereits unstreitig. 
Eher vertragstechnischer A r t sind die noch 
bestehenden Differenzen über die Rege
lungen der Staatenverantwortlichkeit bei 
Nichtbeachtung der Konvention durch ei
nen Vertragsstaat. Während Einigkeit dar
über besteht, daß die Verletzung des Über
einkommens die internationale Verant
wort l ichkei t des betreffenden Staates aus
löst, w i r d diskutiert , ob gesonderte Be
stimmungen hierüber i n den Vertragstext 
aufgenommen werden sollen. Dagegen 
spricht, daß dies bei ähnlichen Verträgen 
unterblieben ist, so daß ausdrückliche Be
stimmungen über die Staatenverantwort
l ichkei t und die Schadensersatzpflicht zu 
unerwünschten Umkehrschlüssen Anlaß 
geben könnten. Auch sollen die Arbeiten 

der Völkerrechtskommission zur Staaten
verantwortl ichkeit nicht gestört werden. 
Es zeichnet sich aber ab, daß sich das Pro
blem durch eine allgemeine Bezugnahme 
auf die einschlägigen Regeln lösen läßt. 
Noch nicht abzusehen ist hingegen, ob es 
eine allgemeine Auffangklausel für das hu
manitäre Kriegsvölkerrecht und eine 
Schiedsklausel geben w i r d . In diesem Z u 
sammenhang ist derzeit die Übernahme 
des (weitgehend inhaltslosen) Modells der 
Luftpiraterie- und Geiselnahme-Konven
tionen i n der Diskussion. Auch die Präam
bel ist bislang nur i n Ansätzen erörtert 
worden. 

IV. Z u den auf der Ebene des Ausschusses 
erzielten Fortschritten treten noch die bis
lang informellen Vorschläge, die i m Rah
men der Redaktionsgruppe erarbeitet wor
den sind und noch nicht weiter geprüft 
werden konnten. Man darf annehmen, daß 
dort bereits Lösungen für einige der darge
stellten Streitfragen gefunden worden 
sind. Insgesamt ist der Ausschuß der Erfül
lung seiner Aufgabe i n seinen beiden letz
ten Sitzungsperioden deutlich näher ge
kommen. 

Horst Risse • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Afghanistan, Namibia, UN-Haushalt 

Afghanistan 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Mission 
der Guten Dienste in Afghanistan und Pa
kistan. - Resolution 622( 1988) vom 31. Ok
tober 1988 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf die vom 14.April 1988 

beziehungsweise 22.April 1988 datierten 
Schreiben des Generalsekretärs an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats (S/19834 be
ziehungsweise S/19835) bezüglich der am 
14.April 1988 in Genf unterzeichneten Ab
kommen über die Beilegung der Situation 
in bezug auf Afghanistan, 

- außerdem unter Hinweis auf das Schreiben 
des Präsidenten des Sicherheitsrats an den 
Generalsekretär vom 25.April 1988 (S/ 
19836), 

1. bestätigt, daß er den in den Schreiben des 
Generalsekretärs vom 14. und 22.April 
1988 vorgesehenen Maßnahmen zu
stimmt, insbesondere der Regelung, Offi
ziere aus laufenden Operationen der Verein
ten Nationen zur Unterstützung des Gute-
Dienste-Auftrags vorübergehend nach Afg
hanistan und Pakistan zu entsenden; 

2. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat in Übereinstimmung mit den Gen
fer Abkommen über die weiteren Entwick
lungen auf dem laufenden zu halten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah-

Namibia 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsi
denten vom 29.September 1988 (UN-Dok. S/ 
20208) 

Auf der 2827,Sitzung des Sicherheitsrats am 
29.September 1988 gab der Präsident des Si
cherheitsrats i m Namen der Ratsmitglieder 
die folgende Erklärung ab: 
»Vor zehn Jahren, am 29.September 1978, hat 
der Sicherheitsrat die Resolution 435(1978) 
verabschiedet, um durch freie Wahlen unter 
der Aufsicht und Kontrolle der Vereinten Na
tionen die baldige Unabhängigkeit Namibias 
sicherzustellen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats stellen mit 
tiefer Besorgnis fest, daß das namibische Volk 
so lange nach der Verabschiedung der Resolu
tion 435( 1978) noch immer nicht seine Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit erlangt hat. 
Unter Bekräftigung der einschlägigen Resolu
tionen des Sicherheitsrats und der rechtlichen 
Verantwortung der Vereinten Nationen betref
fend Namibia fordern die Mitglieder des Rates 
Südafrika erneut auf, diesen Resolutionen 
endlich Folge zu leisten und die illegale Beset
zung Namibias zu beenden. Sie betonen in die
sem Zusammenhang, daß der Sicherheitsrat 
nach wie vor entschlossen ist, seiner besonde
ren Verantwortung für die Förderung der Inter
essen des Volkes von Namibia und von dessen 
Streben nach Frieden, Gerechtigkeit und Un
abhängigkeit durch die vollständige und ab

schließende Durchführung der Resolution 
435(1978) nachzukommen. 
Sie unterstützen die vom Generalsekretär ge
tragene entschlossene Aktion zur Durchfüh
rung der Resolution 435( 1978) des Sicherheits
rats und ermutigen ihn, seine diesbezüglichen 
Bemühungen fortzuführen. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den 
Entwicklungen, die in den Bemühungen ver
schiedener Parteien um eine friedliche Lösung 
für den Konflikt im südwestlichen Afrika in 
den letzten Wochen stattgefunden haben und 
die in der als Dokument (S/20109) des Sicher
heitsrats verteilten gemeinsamen Erklärung 
der Regierungen Angolas, Kubas, Südafrikas 
und der Vereinigten Staaten vom 8.August 
1988 ihren Niederschlag gefunden haben. 
Der Sicherheitsrat nimmt ferner Kenntnis von 
der erklärten Bereitschaft der Südwestafrikani
schen Volksorganisation, ein Abkommen mit 
Südafrika über die Feuereinstellung zu unter
zeichnen und einzuhalten, wie in Dokument 
S/20109 vom 17.August 1988 dargelegt, um den 
Weg zur Durchführung von Resolution 
435(1978) zu ebnen. An diesem zehnten Jah
restag der Verabschiedung von Resolution 
435(1978) richtet sich das Streben der gesam
ten internationalen Gemeinschaft auf die um
gehende Durchführung dieser Resolution. Die 
Ratsmitglieder bitten die Parteien nachdrück
lich, den erforderlichen politischen Willen zur 
Erfüllung der Verpflichtungen an den Tag zu le
gen, die sie i m Hinblick auf eine friedliche Re
gelung der Namibiafrage sowie die Herbeifüh-
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rung von Frieden und Stabilität in der Region 
eingegangen sind. 
Insbesondere fordern sie Südafrika mit allem 
Nachdruck auf, den Resolutionen und Be
schlüssen des Sicherheitsrats, allen voran Re
solution 435(1978), nunmehr umgehend nach
zukommen und den Generalsekretär bei deren 
sofortiger, vollständiger und abschließender 
Durchführung zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck bittet der Sicherheitsrat die Mitglied
staaten der Vereinten Nationen nachdrück
lich, dem Generalsekretär und seinem Perso
nal bei allen für den Einsatz der Unterstüt
zungseinheit der Vereinten Nationen für die 
Übergangszeit (UNTAG) notwendigen admi
nistrativen und sonstigen praktischen Maß
nahmen jede erforderliche Unterstützung zu
kommen zu lassen.-

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrich
tung einer Verifikationsmission für Ango
la. - Resolution 626( 1988) vom 20. Dezem
ber 1988 

Der Sicherheitsrat, 
- Kenntnis nehmend von der Entscheidung 

der Volksrepublik Angola und der Republik 
Kuba, am 22.Dezember 1988 ein bilaterales 
Abkommen zur Verlegung der kubanischen 
Truppen in den Norden und zu ihrem stu
fenweisen und vollständigen Abzug aus An
gola gemäß dem vereinbarten Zeitplan ab
zuschließen, 

- in Anbetracht des Ersuchens, das die Volks
republik Angola und die Republik Kuba 
dem Generalsekretär der Vereinten Natio
nen mit Schreiben vom 17.Dezember 1988 
(S/20336 und S/20337) unterbreitet haben, 

- nach Behandlung des Berichts des General
sekretärs vom 17.Dezember 1988 (S/20338), 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom 17.Dezember 1988 (S/20338) und die 
darin enthaltenen Empfehlungen; 

2. beschließt, eine ihm unterstehende Verifi
kationsmission der Vereinten Nationen für 
Angola (UNAVEM) einzurichten, und er
sucht den Generalsekretär, im Einklang 
mit seinem zuvor erwähnten Bericht dies
bezüglich die erforderlichen Schritte einzu
leiten; 

3. beschließt ferner, daß die UNAVEM für ei
nen Zeitraum von 31 Monaten eingerichtet 
wird; 

4. beschließt außerdem, daß die Regelungen 
für die Einrichtung der UNAVEM in Kraft 
treten, sobald einerseits das Dreiparteien-
Übereinkommen zwischen der Volksrepu
blik Angola, der Republik Kuba und der Re
publik Südafrika und andererseits das bila
terale Abkommen zwischen der Volksrepu
blik Angola und der Republik Kuba unter
zeichnet sind; 

5. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat unmittelbar nach Unterzeichnung 
der in Ziffer 4 erwähnten Übereinkünfte 
Bericht zu erstatten und den Rat über die 
weiteren Entwicklungen umfassend auf 
dem laufenden zu halten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überein
künfte zwischen Angola, Kuba und Südafri
ka sowie zwischen Angola und Kuba. - Re
solution 628(1989) vom 16.1anuar 1989 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 

626(1988) vom 20.Dezember 1988, 

- Kenntnis nehmend von dem von der Volks
republik Angola, der Republik Kuba und 
der Republik Südafrika am 22.Dezember 
1988 unterzeichneten Dreiparteien-Über
einkommen (S/20346), 

- sowie Kenntnis nehmend von dem am 
22.Dezember 1988 unterzeichneten bilate
ralen Abkommen zwischen der Volksrepu
blik Angola und der Republik Kuba (S/ 
20345), 

- unter Hervorhebung der Bedeutung dieser 
beiden Übereinkünfte für die Festigung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit, 

1. begrüßt die Unterzeichnung des Dreipar
teien-Übereinkommens zwischen der 
Volksrepublik Angola, der Republik Kuba 
und der Republik Südafrika sowie des bila
teralen Abkommens zwischen der Volksre
publik Angola und der Republik Kuba; 

2. bekundet seine uneingeschränkte Unter
stützung dieser Übereinkünfte und be
schließt zu diesem Zweck, die Entwicklun
gen im Zusammenhang mit ihrer Durch
führung genauestens zu verfolgen; 

3. fordert alle betroffenen Parteien sowie alle 
Mitgliedstaaten auf, bei der Durchführung 
dieser Übereinkünfte zusammenzuarbei
ten; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die Durchführung dieser Re
solution voll unterrichtet zu halten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Durchfüh
rung der Resolution 435(1978). - Resolu
tion 629(1989) vom 16Januar 1989 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner einschlägigen Reso

lutionen, insbesondere der Resolutionen 
431(1978) vom 27.1uli 1978 und 435(1978) 
vom 29.September 1978, 

- unter Berücksichtigung seiner Resolution 
628(1989) vom 16Januar 1989, 

- feststellend, daß die Parteien des in Doku
ment S/20325 vom 14.Dezember 1988 ent
haltenen Protokolls von Brazzaville über
eingekommen sind, dem Generalsekretär 
zu empfehlen, daß der 1.April 1989 als 
Stichtag für die Durchführung der Resolu
tion 435(1978) festgesetzt werden soll, 

- in Anerkennung der Fortschritte im Frie
densprozeß für das südwestliche Afrika, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über 
die Verstärkung der Polizeikräfte und der 
paramilitärischen Kräfte und über die 
Schaffung der Südwestafrikanischen Terri
torialstreitkräfte seit 1978 sowie unter Be
tonung der Notwendigkeit, Bedingungen 
zu gewährleisten, unter denen das namibi
sche Volk an freien und fairen Wahlen unter 
der Aufsicht und Kontrolle der Vereinten 
Nationen teilnehmen kann, 

- sowie feststellend, daß diese Entwicklun
gen eine Überprüfung der Voraussetzungen 
für eine effektive Mandatserfüllung der 
UNTAG angezeigt erscheinen lassen, wozu 
unter anderem die laufende Überwachung 
der Grenzen, die Verhütung einer Infiltra
tion, die Verhinderung von Einschüchte
rungsmaßnahmen und die Gewährleistung 
der sicheren Rückkehr der Flüchtlinge und 
ihrer freien Teilnahme am Wahlprozeß ge
hören, 

- unter Hinweis darauf, daß er die vom Gene
ralsekretär am 28.September 1978 vor dem 

Sicherheitsrat abgegebene Erklärung (S/ 
12869) gebilligt hat, 

- betonend, daß er entschlossen ist, die baldi
ge Unabhängigkeit Namibias durch freie 
und faire Wahlen unter der Aufsicht und 
Kontrolle der Vereinten Nationen gemäß 
seiner Resolution 435(1978) vom 29.Sep
tember 1978 zu gewährleisten, 

- in Bekräftigung der rechtlichen Verantwor
tung der Vereinten Nationen für Namibia, 

1. beschließt, daß der 1.April 1989 der Stich
tag ist, an dem die Durchführung der Reso
lution 435( 1978) beginnen wird; 

2. ersucht den Generalsekretär, nunmehr die 
förmliche Vereinbarung einer Feuereinstel
lung zwischen der SWAPO und Südafrika 
herbeizuführen; 

3. bekräftigt, daß es allen Beteiligten obliegt 
zusammenzuarbeiten, um die unparteii
sche Durchführung des Plans für eine Rege
lung gemäß Resolution 435(1978) zu ge
währleisten; 

4. fordert Südafrika auf, die bestehenden Poli
zeikräfte in Namibia im Hinblick auf ein 
annehmbares Gleichgewicht zwischen die
sen Kräften und der UNTAG sofort erheb
lich zu reduzieren, damit sichergestellt ist, 
daß letztere eine wirksame Überwachung 
vornehmen kann; 

5. ersucht den Generalsekretär, so bald wie 
möglich für den Rat einen Bericht über die 
Durchführung der Resolution 435( 1978) zu 
erstellen und dabei alle relevanten Ent
wicklungen seit der Verabschiedung der ge
nannten Resolution zu berücksichtigen; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, bei 
der Ausarbeitung dieses Berichts die Be
dürfnisse der UNTAG erneut zu überprü
fen, um wo immer möglich konkrete Ko
steneinsparungsmaßnahmen zu ermitteln, 
ohne daß dadurch die Fähigkeit der U N 
TAG zur uneingeschränkten Erfüllung des 
1978 festgelegten Mandats, das heißt die 
Gewährleistung der baldigen Unabhängig
keit Namibias durch freie und faire Wahlen 
unter der Aufsicht und Kontrolle der Ver
einten Nationen, beeinträchtigt wird; 

7. fordert die Mitglieder der Vereinten Natio
nen auf, in Abstimmung mit dem General
sekretär zu überlegen, wie sie dem namibi
schen Volk in der Übergangszeit wie auch 
nach der Unabhängigkeit wirtschaftliche 
und finanzielle Unterstützung gewähren 
könnten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

U N Haushalt 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Finanzierung der Militärischen Beobach
tergruppe der Vereinten Nationen für Irak 
und Iran (UNIIMOG). - Resolution 42/233 
vom 17.August 1988 

Die Generalversammlung, 
- nach Behandlung des Berichts des General

sekretärs über die Finanzierung der Militä
rischen Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen für Irak und Iran (UNIIMOG), die 
gemäß Resolution 619(1988) des Sicher
heitsrats vom 9.August 1988 für den Zeit
raum vom 9.August 1988 bis einschließlich 
8.Februar 1989 aufgestellt wurde, sowie der 
damit zusammenhängenden Erklärung des 
Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen, 
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- in Bekräftigung ihrer früheren Beschlüsse 
betreffend die Tatsache, daß zur Deckung 
der durch derartige Operationen verursach
ten Kosten ein Verfahren erforderlich ist, 
das sich von dem Verfahren zur Deckung 
der Kosten des ordentlichen Haushalts der 
Vereinten Nationen unterscheidet, 

- unter Berücksichtigung der Tatsache, daß 
die wirtschaftlich entwickelteren Länder 
in der Lage sind, relativ höhere Beiträge zu 
leisten, und daß die wirtschaftlich weniger 
entwickelten Länder in relativ begrenztem 
Maße imstande sind, zu kostspieligen Frie
densoperationen beizutragen, 

- eingedenk der besonderen Verantwortung 
der Staaten, die Ständige Mitglieder des Si
cherheitsrats sind, für die Finanzierung der
artiger Operationen, wie sich aus der Reso
lution 1874(S-IV) der Generalversammlung 
vom 27Juni 1963 und anderen Resolutio
nen der Versammlung ergibt, 

- mit der nachdrücklichen Bitte an alle Be
troffenen, die Resolution 598(1987) des Si
cherheitsrats vom 20Juli 1987 in allen Tei
len strikt durchzuführen, 

1. beschließt die Bereitstellung eines Betrags 
von 35,7 Millionen US-Dollar, einschließ
lich des mit Zustimmung des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haus
haltsfragen gemäß Resolution 42/227 der 
Generalversammlung vom 21.Dezember 
1987 genehmigten Betrags von 3,7 Mil l io
nen US-Dollar, für die Operationen der M i 
litärischen Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen für Irak und Iran für einen An
fangszeitraum von etwa drei Monaten des 
vom Sicherheitsrat genehmigten und am 
9.August 1988 beginnenden sechsmonati
gen Mandatszeitraums und ersucht den Ge
neralsekretär, ein Sonderkonto für diese 
Mission einzurichten; 

2. beschließt als Ad-hoc-Regelung, den Ge
samtbetrag wie folgt umzulegen: 
a) einen Betrag von 20 664 945 US-Dollar 

für den oben genannten Anfangszeit
raum auf die Staaten, die Ständige Mit

glieder des Sicherheitsrats sind, in dem 
sich aus der Beitragstabelle für die fahre 
1986, 1987 und 1988 ableitenden Ver
hältnis; 

b) einen Betrag von 14 105 070 US-Dollar 
für den genannten Anfangszeitraum auf 
die wirtschaftlich entwickelten Mit
gliedstaaten, die nicht Ständige Mitglie
der des Sicherheitsrats sind, in dem sich 
aus der Beitragstabelle für die Jahre 
1986, 1987 und 1988 ableitenden Ver
hältnis; 

c) einen Betrag von 912 492 US-Dollar für 
den genannten Anfangszeitraum auf die 
wirtschaftlich weniger entwickelten 
Mitgliedstaaten in dem sich aus der Bei
tragstabelle für die Jahre 1986, 1987 und 
1988 ableitenden Verhältnis; 

d) einen Betrag von 17 493 US-Dollar für 
den genannten Anfangszeitraum auf fol
gende wirtschaftlich weniger entwickel
te Mitgliedstaaten in dem sich aus der 
Beitragstabelle für die Jahre 1986, 1987 
und 1988 ableitenden Verhältnis: Äthio
pien, Afghanistan, Angola, Antigua und 
Barbuda, Bangladesch, Belize, Benin, 
Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burun
di, Dominica, Dschibuti, Grenada, Gui
nea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen (Arabi
sche Republik), Jemen (Demokrati
scher), Kap Verde, Komoren, Laos, Leso
tho, Malawi, Malediven, Mali, Mosam
bik, Nepal, Niger, Papua-Neuguinea, 
Rwanda, Salomonen, Samoa, Säo Tome 
und Principe, Senegal, Seschellen, Sim
babwe, Somalia, St. Kitts und Nevis, St. 
Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, 
Sudan, Suriname, Tansania, Tschad, 
Uganda und Vanuatu; 

3. beschließt, daß für die Zwecke dieser Reso
lution der Begriff -wirtschaftlich weniger 
entwickelte Mitgliedstaatem in Ziffer 2 c) 
alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme der fol
genden umfaßt: Australien, Belgien, Bjelo-
rußland, Dänemark, Deutsche Demokrati
sche Republik, Deutschland (Bundesrepu
blik), Finnland, Irland, Island, Italien, Ja

pan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, Nie
derlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Schweden, Südafrika, Tschechoslowakei, 
Ukraine und die in Ziffer 2 a) und d) aufge
führten Mitgliedstaaten; 

4. beschließt, daß in Übereinstimmung mit 
ihrer Resolution 973(X) vom 15.Dezember 
1955 von den anteiligen Beiträgen der Mit
gliedstaaten gemäß Ziffer 2 ihr jeweiliges 
Guthaben im Steuerausgleichsfonds abzu
setzen ist, das sich aus dem für den obenge
nannten Anfangszeitraum genehmigten ge
schätzten Aufkommen aus der Personalab
gabe in Höhe von 700 000 US-Dollar er
rechnet; 

5. erbittet freiwillige Beiträge für die Militäri
sche Beobachtergruppe der Vereinten Na
tionen für Irak und Iran in Form von Barlei
stungen wie auch in Form von für den Ge
neralsekretär annehmbaren Sach- und 
Dienstleistungen, die entsprechend dem 
gemäß Ziffer 2 der Resolution 34/9D der 
Generalversammlung vom lZDezember 
1979 eingeführten Verfahren zu verwalten 
sind; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes 'Fi
nanzierung der Militärischen Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen für Irak und 
Iran- in die Tagesordnung der dreiundvier
zigsten Tagung; 

7. ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung bis zum 1.Oktober 1988 auf 
dem Weg über den Beratenden Ausschuß 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen ei
nen aktualisierten Bericht über die Finan
zierung der Militärischen Beobachtergrup
pe der Vereinten Nationen für Irak und Iran 
vorzulegen, der auch über den Stand der 
freiwilligen Beiträge Auskunft gibt; 

8. ersucht den Generalsekretär, alles Erforder
liche zu tun, um sicherzustellen, daß die 
Militärische Beobachtergruppe der Verein
ten Nationen für Irak und Iran so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

D a s U N - S y s t e m auf e inen B l i c k 
D i e E i n r i c h t u n g e n des Verbandes der Vere inten N a t i o n e n jewei ls i n der Reihenfolge ihrer I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g 

Hauptorganisation 
U N : Vereinte Nationen 

Sonderorganisationen 
FAO: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa
tion der Vereinten Nationen • I C A O : Internationale 
Zivilluftfahrt-Organisation I L O : Internationale 
Arbeitsorganisation U N E S C O : Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur • Weltbankgruppe: I B R D : Internationa
le Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, I D A : 
Internationale Entwicklungsorganisation, I F C : In
ternationale Finanzkorporation • I M F : Internatio
naler Währungsfonds • I T U ; Internationale Fern
melde-Union • W H O : Weltgesundheitsorganisa
tion • I M O : Internationale Seeschiffahrts-Organisa
tion • U P U : Weltpostverein - W M O : Weltorganisa
tion für Meteorologie • W I P O : Weltorganisation für 
geistiges Eigentum I F A D : Internationaler Fonds 
für landwirtschaftliche Entwicklung • U N I D O : Or
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle 
Entwicklung 

Autonome Organisationen innerhalb des 
Verbandes 
G A T T : Allgemeines Zoll - und Handelsabkommen • 
I A E A : Internationale Atomenergie-Organisation 

Spezialorgane 
U N R W A : Hilfswerk der Vereinten Nationen für Pa
lästinaflüchtlinge im Nahen Osten • U N I T A R : Aus-
bildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Na
tionen 
U N I C E F : Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen -
U N H C R : Hoher Kommissar der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge - WFP: Welternährungspro
gramm - U N C T A D : Handels- und Entwicklungs
konferenz der Vereinten Nationen • U N D P : Ent
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen • U N 
FPA: Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen -
U N V : Entwicklungshelferprogramm der Vereinten 
Nationen - U N U : Universität der Vereinten Natio
nen • U N E P : Umweltprogramm der Vereinten Na
tionen • W F C : Welternährungsrat • H A B I T A T : Zen
trum der Vereinten Nationen für Wohn- und 
Siedlungswesen • I N S T R A W : Internationales For-
schungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung 
der Frau 

Regionale Kommissionen 
E C E : Wirtschaftskommission für Europa • E S C A P : 
Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und 
den Pazifik E C I A C : Wirtschaftskommission für 
Lateinamerika und die Karibik • E C A : Wirtschafts
kommission für Afrika E S C W A : Wirtschafts- und 
Sozialkommission für Westasien 

Menschenrechtsgremien 
C E R D : Ausschuß für die Beseitigung der rassi
schen Diskriminierung - C C P R : Menschenrechts
ausschuß (unter dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte) • C E D A W : Aus
schuß für die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau • C E S C R : Ausschuß für wirtschaftliche, sozia
le und kulturelle Rechte • C A T : Ausschuß gegen 
Folter 

Friedenssichernde Operationen 
U N M O G I P : Militärische Beobachtergruppe der 
Vereinten Nationen in Indien und Pakistan • U N T -
S O : Organisation der Vereinten Nationen für die 
Überwachung des Waffenstillstands in Palästina • 
U N F I C Y P : Friedenstruppe der Vereinten Nationen 
in Zypern • U N D O F : Beobachtertruppe der Verein
ten Nationen für die Truppenentflechtung (zwi
schen Israel und Syrien) • U N I F I L : Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon • U N G O M A P : 
Mission der Guten Dienste der Vereinten Nationen 
in Afghanistan und Pakistan • U N I I M O G : Militäri
sche Beobachtergruppe der Vereinten Nationen für 
Irak und Iran • U N A V E M : Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola • U N T A G : Unter
stützungseinheit der Vereinten Nationen für die 
Übergangszeit (in Namibia) 
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Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
Die nachstehenden Tabellen 1 und 2 über die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen geben den Stand vom 1. Januar 1989 wie
der. Die erste Tabelle enthält die 159 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in alphabetischer Reihenfolge mit den Daten ihrer 
Aufnahme in die Weltorganisation; am Schluß sind die derzeitigen Nichtmitgliedstaaten genannt. Die zweite Tabelle gruppiert 
die Mitgliedstaaten nach Erdteilen. 
Die Tabellen 3 und 4 ordnen die Mitgliedstaaten nach Gebietsgröße beziehungsweise Bevölkerungszahl ein. Hierbei sind aus Ver
gleichsgründen die größten Nichtmitgliedstaaten ohne fortlaufende Nummer zusätzlich aufgeführt. Die Angaben hinsichtlich 
der Bevölkerung fußen auf dem >Monthly Bulletin of Statistics< der Vereinten Nationen vom November 1988 und geben im allge
meinen (teils grobe) Schätzungen für den Stand von Jahresmitte 1987 wieder. 

D I E M I T G L I E D S T A A T E N I N A L P H A B E T I S C H E R O R D N U N G M I T B E I T R I T T S D A T E N (Tabelle 1) 

Stand vom 1. Januar 1989 

1. Ägypten 24. 10. 1945 60. Island 19. 11. 1946 120. Säo Tome und Principe 16. 9. 1975 
2. Äquatorialguinea 12. 11. 1968 61. Israel 11. 5. 1949 121. Saudi-Arabien 24. 10. 1945 
3. Äthiopien 13. 11. 1945 62. Italien 14. 12. 1955 122. Schweden 19. 11. 1946 
4. Afghanistan 19. 11. 1946 63. Jamaika 18. 9. 1962 123. Senegal 28. 9. 1960 
5. Albanien 14. 12. 1955 64. Japan 18. 12. 1956 124. Seschellen 21. 9. 1976 
6. Algerien 8. 10. 1962 65. Jemen 125. Sierra Leone 27. 9. 1961 
7. Angola 1. 12. 1976 (Arabische Republik) 30. 9. 1947 126. Simbabwe 25. 8. 1980 
8. Antigua und Barbuda 11. 11. 1981 66. Jemen 127. Singapur 21. 9. 1965 
9. Argentinien 24. 10. 1945 (Demokratischer) 14. 12. 1967 128. Somalia 20. 9. 1960 

10. Australien 1. 11. 1945 67. Jordanien 14. 12. 1955 129. Sowjetunion 24. 10. 1945 
11. Bahamas 18. 9. 1973 68. Jugoslawien 24. 10. 1945 130. Spanien 14. 12. 1955 
12. Bahrain 21. 9. 1971 69. Kamerun 20. 9. 1960 131. Sri Lanka 14. 12. 1955 
13. Bangladesch 17. 9. 1974 70. Kamputschea 14. 12. 1955 132. St. Kitts und Nevis 23. 9. 1963 
14. Barbados 9. 12. 1966 71. Kanada 9. 11. 1945 133. St. Lucia 18. 9. 1979 
15. Belgien 27. 12. 1945 72. Kap Verde 16. 9. 1975 134. St. Vincent 
16. Belize 25. 9. 1981 73. Katar 21. 9. 1971 und die Grenadinen 16. 9. 1980 
17. Benin 20. 9. 1960 74. Kenia 16. 12. 1963 135. Sudan 12. 11. 1956 
18. Bhutan 21. 9.1971 75. Kolumbien 5. 11. 1945 136. Südafrika 7. 11. 1945 
19. Birma 19. 4. 1948 76. Komoren 12. 11. 1975 137. Suriname 4. 12. 1975 
20. Bielorußland 24. 10. 1945 77. Kongo 20. 9. 1960 138. Swasiland 24. 9. 1968 
21. Bolivien 14. 11. 1945 78. Kuba 24. 10. 1945 139. Syrien 24. 10. 1945 
22. Botswana 17. 10. 1966 79. Kuwait 14. 5. 1963 140. Tansania 14. 12. 1961 
23. Brasilien 24. 10. 1945 80. Laos 14. 12. 1955 141. Thailand 16. 12. 1946 
24. Brunei 21. 9. 1984 81. Lesotho 17. 10. 1966 142. Togo 20. 9. 1960 
25. Bulgarien 14. 12. 1955 82. Libanon 24. 10. 1945 143. Trinidad und Tobago 18. 9. 1962 
26. Burkina Faso 20. 9. 1960 83. Liberia 2. 11. 1945 144. Tschad 20. 9. 1960 
27. Burundi 18. 9. 1962 84. Libyen 14. 12. 1955 145. Tschechoslowakei 24. 10. 1945 
28. Chile 24. 10. 1945 85. Luxemburg 24. 10. 1945 146. Türkei 24. 10. 1945 
29. China 24. 10. 1945 86. Madagaskar 20. 9. 1960 147. Tunesien 12. 11. 1956 
30. Costa Rica 2. 11. 1945 87. Malawi 1. 12. 1964 148. Uganda 25. 10. 1962 
31. Cöte d'Ivoire 20. 9. 1960 88. Malaysia 17. 9. 1957 149. Ukraine 24. 10. 1945 
32. Dänemark 24. 10. 1945 89. Malediven 21. 9. 1965 150. Ungarn 14. 12. 1955 
33. Deutsche 90. Mali 28. 9. 1960 151. Uruguay 18. 12. 1945 

Demokratische Republik 18. 9. 1973 91. Malta 1. 12. 1964 152. Vanuatu 15. 9.1981 
34. Deutschland, 92. Marokko 12. 11. 1956 153. Venezuela 15. 11. 1945 

Bundesrepublik 18. 9. 1973 93. Mauretanien 27. 10. 1961 154. Vereinigte 
35. Dominica 18. 12. 1978 94. Mauritius 24. 4. 1968 Arabische Emirate 9. 12. 1971 
36. Dominikanische 95. Mexiko 7. 11. 1945 155. Vereinigte Staaten 24. 10. 1945 

Republik 24. 10. 1945 96. Mongolei 27. 10. 1961 156. Vietnam 20. 9. 1977 
37. Dschibuti 20. 9. 1977 97. Mosambik 16. 9. 1975 157. Zaire 20. 9. 1960 
38. Ecuador 21. 12. 1945 98. Nepal 14. 12. 1955 158. Zentralafrikanische 
39. El Salvador 24. 10. 1945 99. Neuseeland 24. 10. 1945 Republik 20. 9. 1960 
40. Fidschi 13. 10. 1970 100. Nicaragua 24. 10. 1945 159. Zypern 20. 9. 1960 
41. Finnland 14. 12. 1955 101. Niederlande 10. 12. 1945 
42. Frankreich 24. 10. 1945 102. Niger 20. 9. 1960 
43. Gabun 20. 9. 1960 103. Nigeria 7. 10. 1960 
44. Gambia 21. 9. 1965 104. Norwegen 27. 11. 1945 
45. Ghana 8. 3. 1957 105. Österreich 14. 12. 1955 
46. Grenada 17. 9. 1974 106. Oman 7. 10. 1971 S O N S T I G E S T A A T E N 
47. Griechenland 25. 10. 1945 107. Pakistan 30. 9. 1947 
48. Großbritannien 24. 10. 1945 108. Panama 13. 11. 1945 Andorra 
49. Guatemala 21. 11. 1945 109. Papua-Neuguinea 10. 10. 1975 Kiribati 
50. Guinea 12. 12. 1958 110. Paraguay 24. 10. 1945 Korea (Demokratische Volksrepublik) 
51. Guinea-Bissau 17. 9. 1974 111. Peru 31. 10. 1945 Korea (Republik) 
52. Guyana 20. 9. 1966 112. Philippinen 24. 10. 1945 Liechtenstein 
53. Haiti 24. 10. 1945 113. Polen 24. 10. 1945 Monaco 
54. Honduras 17. 12. 1945 114. Portugal 14. 12. 1955 Nauru 
55. Indien 30. 10. 1945 115. Rumänien 14. 12. 1955 San Marino 
56. Indonesien 28. 9. 1950 116. Rwanda 18. 9. 1962 Schweiz 
57. Irak 21. 12. 1945 117. Salomonen 19. 9. 1978 Tonga 
58. Iran 24. 10. 1945 118. Sambia 1. 12. 1964 Tuvalu 
59. Irland 14. 12. 1955 119. Samoa 15. 12. 1976 Vatikanstadt 
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D I E M I T G L I E D S T A A T E N N A C H E R D T E I L E N (Tabelle 2) 

Afrika 

1. Ägypten 
2. Äquatorialguinea 
3. Äthiopien 
4. Algerien 
5. Angola 
6. Benin 
7. Botswana 
8. Burkina Faso 
9. Burundi 

10. Cöte d'Ivoire 
11. Dschibuti 
12. Gabun 
13. Gambia 
14. Ghana 
15. Guinea 
16. Guinea-Bissau 
17. Kamerun 
18. Kap Verde 
19. Kenia 
20. Komoren 
21. Kongo 
22. Lesotho 
23. Liberia 
24. Libyen 
25. Madagaskar 
26. Malawi 
27. Mali 
28. Marokko 
29. Mauretanien 
30. Mauritius 
31. Mosambik 
32. Niger 
33. Nigeria 
34. Rwanda 
35. Sambia 
36. Säo Tome und Principe 
37. Senegal 
38. Seschellen 
39. Sierra Leone 
40. Simbabwe 
41. Somalia 
42. Sudan 
43. Südafrika 

44. Swasiland 
45. Tansania 
46. Togo 
47. Tschad 
48. Tunesien 
49. Uganda 
50. Zaire 
51. Zentralafrikanische 

Republik 

Amerika 

1. Antigua und Barbuda 
2. Argentinien 
3. Bahamas 
4. Barbados 
5. Belize 
6. Bolivien 
7. Brasilien 
8. Chile 
9. Costa Rica 

10. Dominica 
11. Dominikanische Republik 
12. Ecuador 
13. El Salvador 
14. Grenada 
15. Guatemala 
16. Guyana 
17. Haiti 
18. Honduras 
19. Jamaika 
20. Kanada 
21. Kolumbien 
22. Kuba 
23. Mexiko 
24. Nicaragua 
25. Panama 
26. Paraguay 
27. Peru 
28. St. Kitts und Nevis 
29. St. Lucia 
30. St. Vincent 

und die Grenadinen 
31. Suriname 
32. Trinidad und Tobago 

33. Uruguay 
34. Venezuela 
35. Vereinigte Staaten 

Asien 

1. Afghanistan 
2. Bahrain 
3. Bangladesch 
4. Bhutan 
5. Birma 
6. Brunei 
7. China 
8. Indien 
9. Indonesien 

10. Irak 
11. Iran 
12. Israel 
13. Japan 
14. lernen 

(Arabische Republik) 
15. Jemen (Demokratischer) 
16. Jordanien 
17. Kamputschea 
18. Katar 
19. Kuwait 
20. Laos 
21. Libanon 
22. Malaysia 
23. Malediven 
24. Mongolei 
25. Nepal 
26. Oman 
27. Pakistan 
28. Philippinen 
29. Saudi-Arabien 
30. Singapur 
31. Sri Lanka 
32. Syrien 
33. Thailand 
34. Türkei 
35. Vereinigte 

Arabische Emirate 
36. Vietnam 
37. Zypern 

Europa 

1. Albanien 
2. Belgien 
3. Bjelorußland 
4. Bulgarien 
5. Dänemark 
6. Deutsche 

Demokratische Republik 
7. Deutschland, 

Bundesrepublik 
8. Finnland 
9. Frankreich 

10. Griechenland 
11. Großbritannien 
12. Irland 
13. Island 
14. Italien 
15. Jugoslawien 
16. Luxemburg 
17. Malta 
18. Niederlande 
19. Norwegen 
20. Österreich 
21. Polen 
22. Portugal 
23. Rumänien 
24. Schweden 
25. Sowjetunion 
26. Spanien 
27. Tschechoslowakei 
28. Ukraine 
29. Ungarn 

Ozeanien 

1. Australien 
2. Fidschi 
3. Neuseeland 
4. Papua-Neuguinea 
5. Salomonen 
6. Samoa 
7. Vanuatu 

D I E M I T G L I E D S T A A T E N N A C H G E B I E T S G R Ö S S E (Fläche i n Quadratki lometern) (Tabelle 3) 

1. Sowjetunion 22 402 200* 36. Sambia 752 614 71. Deutschland, 
2. Kanada 9 976 139 37. Birma 676 552 Bundesrepublik 248 577 
3. China 9 596 961 38. Afghanistan 647 497 72. Guinea 245 857 
4. Vereinigte Staaten 9 372 614 39. Somalia 637 657 73. Großbritannien 244 046 
5. Brasilien 8 511 965 40. Zentralafrikanische 74. Ghana 238 537 
6. Australien 7 686 848 Republik 622 984 75. Rumänien 237 500 
7. Indien 3 287 590 41. Ukraine 603 700* 76. Laos 236 800 
8. Argentinien 2 766 889 42. Madagaskar 587 041 77. Uganda 236 036 
9. Sudan 2 505 813 43. Kenia 582 646 Korea 220 277 

10. Algerien 2 381 741 44. Botswana 581 730 Korea (Demokratische 
11. Zaire 2 345 409 45. Frankreich 547 026 Volksrepublik) 120 538 
12. Saudi-Arabien 2 149 690 46. Thailand 514 000 Korea (Republik) 98 484 
13. Mexiko 1 972 547 47. Spanien 504 782 78. Guyana 214 969 
14. Indonesien 1 904 569 48. Kamerun 475 442 79. Oman 212 457 
15. Libyen 1 759 540 49. Papua-Neuguinea 461 691 80. Bjelorußland 207 600* 
16. Iran 1 648 000 50. Schweden 449 964 81. Senegal 196 192 
17. Mongolei i 565 000 51. Marokko 446 550 82. Jemen (Arabische Republik) 195 000 
18. Peru 1 285 216 52. Irak 434 924 83. Syrien 185 180 
19. Tschad 1 284 000 53. Paraguay 406 752 84. Kamputschea 181 035 
20. Niger 1 267 000 54. Simbabwe 390 580 85. Uruguay 176 215 
21. Angola 1 246 700 55. Japan 377 708 86. Tunesien 163 610 
22. Mali 1 240 000 56. Kongo 342 000 87. Suriname 163 265 
23. Äthiopien 1 221 900 57. Finnland 337 032 88. Bangladesch 143 998 
24. Südafrika 1 221 037 58. fernen (Demokratischer) 332 968 89. Nepal 140 797 
25. Kolumbien 1 138 914 59. Malaysia 329 749 90. Griechenland 131 944 
26. Bolivien 1 098 581 60. Vietnam 329 556 91. Nicaragua 130 000 
27. Mauretanien 1 030 700 61. Norwegen 324 219 92. Tschechoslowakei 127 869 
28. Ägypten 1 001 449 62. Cöte d'Ivoire 322 463 93. Malawi 118 484 
29. Tansania 945 087 63. Polen 312 677 94. Benin 112 622 
30. Nigeria 923 768 64. Italien 301 225 95. Honduras 112 088 
31. Venezuela 912 050 65. Philippinen 300 000 96. Liberia 111369 

Namibia 824 292 66. Ecuador 283 561 97. Bulgarien 110912 
32. Mosambik 801 590 67. Burkina Faso 274 200 98. Kuba 110 861 
33. Pakistan 796 095 68. Neuseeland 268 676 99. Guatemala 108 889 
34. Türkei 780 576 69. Gabun 267 667 100. Deutsche 
35. Chile 756 945 70. Jugoslawien 255 804 Demokratische Republik 108 178 
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101. Island 103 000 
102. Jordanien 97 740 
103. Ungarn 93 030 
104. Portugal 92 082 
105. Österreich 83 849 
106. Vereinigte 

Arabische Emirate 83 600 
107. Panama 77 082 
108. Sierra Leone 71 740 
109. Irland 70 283 
110. Sri Lanka 65 610 
111. Togo 56 785 
112. Costa Rica 50 700 
113. Dominikanische Republik 48 734 
114. Bhutan 47 000 
115. Dänemark 43 069 

Schweiz 41 293 
116. Niederlande 40 844 
117. Guinea-Bissau 36 125 
118. Belgien 30 513 
119. Lesotho 30 355 

120. Albanien 28 748 
121. Salomonen 28 446 
122. Äquatorialguinea 28 051 
123. Burundi 27 834 
124. Haiti 27 750 
125. Rwanda 26 338 
126. Belize 22 965 
127. Dschibuti 22 000 
128. El Salvador 21 041 
129. Israel 20 770 
130. Fidschi 18 274 
131. Kuwait 17818 
132. Swasiland 17 363 
133. Vanuatu 14 763 
134. Bahamas 13 935 
135. Gambia 11 295 
136. Katar 11 000 
137. Jamaika 10 991 
138. Libanon 10 400 
139. Zypern 9 251 
140. Brunei 5 765 

141. Trinidad und Tobago 5 130 
142. Kap Verde 4 033 
143. Samoa 2 842 
144. Luxemburg 2 586 
145. Komoren 2 171 
146. Mauritius 2 045 
147. Säo Tome 

und Principe 964 
148. Dominica 751 
149. Bahrain 622 
150. St. Lucia 616 
151. Singapur 581 
152. Antigua und Barbuda 440 
153. Barbados 431 
154. St. Vincent 

und die Grenadinen 388 
155. Grenada 344 
156. Malta 316 
157. Malediven 298 
158. Seschellen 280 
159. St. Kitts und Nevis 262 

D I E M I T G L I E D S T A A T E N N A C H B E V Ö L K E R U N G S Z A H L l i n Tausend) (Tabelle 4) 

1. China 1 088 570 52. 
2. Indien 781 370 53. 
3. Sowjetunion 283 100* 54. 
4. Vereinigte Staaten 243 770 55. 
5. Indonesien 170 180 56. 
6. Brasilien 141 450 57. 
7. Japan 122 090 58. 
8. Bangladesch 102 560 59. 
9. Pakistan 102 240 60. 

10. Nigeria 101 910 61. 
11. Mexiko 81 160 62. 

Korea 63 470 63. 
Korea (Demokratische 64. 
Volksrepublik) 21 390 65. 
Korea (Republik) 42 080 66. 

12. Vietnam 62 810 67. 
13. Deutschland, 68. 

Bundesrepublik 61 170 69. 
14. Philippinen 57 360 70. 
15. Italien 57 350 71. 
16. Großbritannien 56 890 72. 
17. Frankreich 55 630 73. 
18. Thailand 53 600 74. 
19. Türkei 51 350 75. 
20. Iran 51 250 76. 
21. Ukraine 51 140* 77. 
22. Ägypten 50 740 78. 
23. Äthiopien 46 180 
24. Birma 39 140 79. 
25. Spanien 38 830 80. 
26. Polen 37 660 81. 
27. Südafrika 33 020 82. 
28. Zaire 32 460 
29. Argentinien 31 500 83. 
30. Kolumbien 29 730 84. 
31. Kanada 25 650 85. 
32. Jugoslawien 23 410 86. 
33. Marokko 23 310 87. 
34. Tansania 23 220 88. 
35. Sudan 23 130 89. 
36. Algerien 23 100 90. 
37. Kenia 22 940 91. 
38. Rumänien 22 940 92. 
39. Peru 20 730 93. 
40. Venezuela 18 270 94. 
41. Nepal 17 790 95. 
42. Irak 17 050 96. 
43. Deutsche 97. 

Demokratische Republik 16 640 98. 
44. Uganda 16 600 99. 
45. Malaysia 16 560 100. 
46. Sri Lanka 16 360 101. 
47. Australien 16 250 102. 
48. Tschechoslowakei 15 570 103. 
49. Afghanistan 15 220 104. 
50. Niederlande 14 660 105. 
51. Mosambik 14 550 106. 

(Arabische Republik) 

Schweiz 

Haiti 

Dänemark 

13 700 107. Uruguay 3 060 
13 610 108. Costa Rica 2 780 
12 540 109. Libanon 2 760 
11 140 110. Zentralafrikanische 
10 970 Republik 2 700 
10 890 111. Singapur 2610 
10 820 112. Jemen (Demokratischer) 2 440 
10 630 113. Jamaika 2 410 
10 350 114. Liberia 2 350 
10 290 115. Panama 2 270 
10 070* 116. Mongolei 2 030 
9 990 117. Kuwait 1 870 
9 920 118. Mauretanien 1 860 
9 920 119. Kongo 1 840 
9 230 Namibia 1 700 
8 970 120. Lesotho 1 620 
8 680 121. Vereinigte 
8 640 Arabische Emirate 1 450 
8 440 122. Bhutan 1 420 
8 400 123. Oman 1 330 
8310 124. Trinidad und Tobago 1 220 
7 680 125. Botswana 1 170 
7 630 126. Gabun 1 060 
7 570 127. Mauritius 1 000 
7 560 128. Guyana 990 
7 500 129. Guinea-Bissau 920 

130. Gambia 790 
7310 131. Fidschi 710 
6 860 132. Swasiland 710 
6 800 133. Zypern 680 
6 790 134. Komoren 470 
6 720 135. Bahrain 430 
6 540 136. Äquatorialguinea 410 
6 530 137. Suriname 390 
6 490 138. Dschibuti 370 
6 380 139. Luxemburg 370 
5 440 140. Kap Verde 350 
5 270 141. Malta 340 
5 130 142. Katar 330 
5 010 143. Salomonen 290 
5 000 144. Barbados 250 
4 930 145. Island 250 
4 660 146. Bahamas 240 
4 370 147. Brunei 230 
4 300 148. Malediven 190 
4 190 149. Belize 170 
4 080 150. Samoa 160 
3 920 151. Vanuatu 140 
3 850 152. St. Lucia 130 
3 790 153. St. Vincent 
3 780 und die Grenadinen 110 
3 540 154. Grenada 100 
3 500 155. Säo Tome und Principe 100 
3 480 156. Antigua und Barbuda 80 
3 280 157. Dominica 80 
3 150 158. Seschellen 70 
3 080 159. St. Kitts und Nevis 50 

D i e für die Sowjetunion angegebenen Z a h l e n in den Tabellen 3 und 4 gelten für die Gesamthei t der Unionsrepubliken einschließlich der in Tabelle 3 unter den N u m m e r n 41 und 80 bezie
hungsweise in Tabelle 4 unter den N u m m e r n 21 und 62 gesondert aufgeführten Republiken U k r a i n e und Bjelorußland. D a diese eigenständige Mitglieder der Vereinten Nationen sind, wer
den sie zusätzlich e inzeln genannt. 
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